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1 Einleitung

Einführung und Problemstellung

2015 waren in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) über 2,2 Millionen Not-for-Profit-

Organisationen tätig, wovon rund 1,5 Millionen Organisationen beim Internal Revenue Service

(IRS), der US-amerikanischen Steuerbehörde, registriert und als steuerbefreite Organisation

anerkannt waren.1 Der Not-for-Profit-Sektor reicht von kleinen, lokalen bis zu international tä-

tigen Organisationen, vom kleinen Country Club bis zur weltweit bekannten Universität. Der

Wirkungsbereich dieses Sektors ist außerordentlich vielfältig. Als Beispiele seien an dieser

Stelle genannt:

- Gesundheit und Wohlfahrt

- Forschung

- Bildung

- Religion

- Tier- und Umweltschutz

Not-for-Profit-Organisationen können z.B. in Form von Stiftungen, Vereinen, Kapitalgesell-

schaften, Kirchen, Spitälern, politischen Organisationen oder auch Schulen gegründet werden.

Sie umfassen einen signifikanten Anteil der Volkswirtschaft und beschäftigen einen erhebli-

chen Anteil der Arbeitskräfte in den USA.2

Die steigende Nachfrage nach vielen Leistungen des Not-for-Profit-Sektors wie beispielsweise

Krankenversorgung, Berufsausbildung, Wohlfahrtsleistungen, u.a. lässt den Not-for-Profit-

Sektor stetig wachsen.3 Großspender, Banken, die Öffentlichkeit und die Gesetzgeber verlan-

gen oft nach einem ordnungsgemäß nach US-GAAP erstellten Jahresabschluss, der u.a. die

Vertrauensbasis stärken soll. Umso wichtiger ist die stetige Weiterentwicklung und Einhaltung

der Rechnungslegungsstandards für Not-for-Profit-Organisationen.4

Die aktuell existierenden Rechnungslegungsstandards für Not-For-Profit-Organisationen sind

nach Ansicht des Financial Accounting Standards Board (FASB) zwar grundsätzlich solide,

sollten jedoch insofern angepasst werden, als sie Spendern, Gläubigern und anderen Lesern

des Jahresabschlusses noch nützlichere Informationen bereitstellen könnten.5

1 Vgl. McKeever / Dietz / Fyffe (2016), S. 2.
2 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 1.
3 Vgl. ebenda.
4 Vgl. Ruppel (2007), S. 2.
5 Vgl. FASB (2016c), S. 1.
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Insbesondere folgende Probleme bzw. Unklarheiten wurden vom FASB iZm den aktuell gülti-

gen Rechnungslegungsstandards angeführt: 6

- Komplexitäten hinsichtlich der Zuordnung zu den aktuell geforderten drei Klassen des

Nettovermögens, die auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Spender-

restriktionen abzielen und darauf, ob etwaige Restriktionen temporär oder dauerhaft

gelten

- Mängel in der Transparenz und im Nutzen von Informationen, welche eine bessere

Einschätzung der Liquidität einer Organisation ermöglichen sollen, aber aufgrund von

potenziellen Missverständnissen und Verwirrung darüber, wie der Begriff uneinge-

schränktes Nettovermögen zu deuten ist und wie Einschränkungen durch Spender,

Gesetze, Verträge und das Leitungsorgan die Liquidität der Organisation, die Klassen

des Nettovermögens und ihre finanzielle Leistungsfähigkeit beeinflussen können, un-

zureichend sind

- Unstimmigkeiten hinsichtlich der Art der Informationen, die zu Aufwendungen der Be-

richtsperiode zur Verfügung gestellt werden – z.B. stellen einige, aber bei weitem nicht

alle Not-for-Profit-Organisationen Informationen über Aufwendungen sowohl nach ih-

rem Funktionsbereich als auch nach ihrer Aufwandsart dar

- Probleme bei der Zurverfügungstellung einer Überleitungsrechnung, sofern eine Orga-

nisation die direkte Methode für die Berechnung des Kapitalflusses aus operativen Tä-

tigkeiten verwendet

Aus diesen Gründen hat das FASB am 18. August 2016 umfassende neue Regelungen für

Not-for-Profit-Organisationen veröffentlicht, welche für Berichtsjahre die nach dem 15. Dezem-

ber 2017 beginnen, anwendbar sind.7 Diese Regelungen stellen die erste Phase eines zwei-

phasigen FASB-Projektes zur Verbesserung der Rechnungslegung von Not-for-Profit-Organi-

sationen dar.8 Die spezifischen Anforderungen an die Rechnungslegung und Prüfung von Not-

for-Profit-Organisationen und die aktuellen Entwicklungen durch das FASB-Projekt waren aus-

schlaggebend für das Verfassen dieser Arbeit. Zum einen sollen die wesentlichen Besonder-

heiten der Rechnungslegung und Prüfung herausgearbeitet, zum anderen auch die wesentli-

chen Änderungen durch die umfassenden Neuregelungen den aktuellen Regelungen gegen-

übergestellt werden. Anhand zweier Fallstudien soll beispielhaft die Einhaltung der Rech-

nungslegungsstandards durch Not-for-Profit-Organisationen untersucht werden. Zudem sollen

die Inhalte dieser beiden Jahresabschlüsse auch miteinander verglichen werden, um etwaige

6 Vgl. FASB (2016c), S. 1.
7 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 8–10.
8 Vgl. FASB (2016c), S. 1.
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Darstellungsunterschiede oder Abweichungen z.B. durch verschieden ausgeübte Wahlrechte

festzustellen.

Themenabgrenzung

Spricht man von der Rechnungslegung von Not-for-Profit-Organisationen, so sind darunter

grundsätzlich unterschiedliche Arten der Rechnungslegung erfasst. Die vorliegende Arbeit

konzentriert sich jedoch nur auf jene Art der Rechnungslegung, welche durch das Thema 958

der United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) vorgeschrieben wird,

die aber bei weitem nicht alle Not-for-Profit-Organisationen in den USA betrifft. Besonders

kleine Organisationen nutzen oft die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.9 Wird eine Organisa-

tion jedoch durch einen Abschlussprüfer geprüft und hofft auf einen uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk, so muss sie sich den vom FASB verabschiedeten Rechnungslegungsstan-

dards der US-GAAP und somit der Bilanzierung unterwerfen.10 Die Voraussetzungen zur ver-

pflichtenden Rechnungslegung nach US-GAAP werden in Unterkapitel 2.4 näher erläutert.

Unberücksichtigt bleiben in der vorliegenden Arbeit auch staatliche Not-for-Profit-Organisatio-

nen (wie z.B. öffentliche Universitäten und Museen), welche den Standards des Governmental

Accounting Standards Board (GASB) unterliegen. Berücksichtigt werden nur Not-for-Profit-Or-

ganisationen des privaten Sektors.

Zuletzt werden unternehmerisch orientierte Not-for-Profit-Organisationen, wie sie z.B. häufig

im Gesundheitssektor anzutreffen sind, ausgeklammert. Unternehmerisch tätige Gesundheits-

fürsorge-Organisationen, die sich im Grunde durch den Verkauf von Waren und Dienstleistun-

gen selbst erhalten, jedoch nicht auf Gewinn gerichtet sind11, sind in einem eigenen Themen-

kreis (Thema 954) in der FASB Accounting Standards Codification erfasst. Die vorliegende

Arbeit befasst sich nur mit nicht unternehmerisch orientierten Not-for-Profit-Organisationen,

darunter auch die sogenannten spendenfinanzierten Gesundheits- und Wohlfahrtsorganisati-

onen, welche auf Spenden angewiesen sind.

Hinsichtlich der Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen ist ausschließlich die Prüfung des

Jahresabschlusses hinsichtlich dessen Konformität mit den US-GAAP (financial audit) um-

fasst. Nicht berücksichtigt werden hingegen grant audits, also die Überprüfung der ordnungs-

gemäßen Verwendung von staatlichen Zuschüssen, und sonstige Prüfungen, die nicht (nur)

die Einhaltung der US-GAAP zum Inhalt haben.

9 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 11.
10 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 11–18.
11 Vgl. FASB ASC 954-10-15-1A.
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Sowohl für die Rechnungslegung, als auch für die Prüfung von Not-for-Proft-Organisationen

beschränkt sich die Arbeit aufgrund des Umfangs der Thematik auf die wesentlichen Beson-

derheiten, die sich für diese Organisationen ergeben.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich nach der Einleitung in fünf Hauptteile (Kapitel zwei bis

sechs): die Grundlagen für die Rechnungslegung und Prüfung von Not-for-Profit-Organisatio-

nen, die grundsätzlichen Anforderungen an die Bestandteile des Jahresabschlusses, die Be-

sonderheiten der Rechnungslegung für Not-for-Profit-Organisationen, die Besonderheiten der

Prüfung eben dieser, sowie die nähere Beleuchtung zweier Jahresabschlüsse im Rahmen von

zwei Fallstudien.

Die Kapitel zwei bis fünf sind theoretischer Natur, das sechste, welches die zwei ausgewählten

Fallstudien behandelt, stellt zugleich den empirischen Teil der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel,

das die Grundlagen der Rechnungslegung und Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen um-

fasst, wird zunächst der Begriff der Not-for-Profit-Organisation erläutert und auf Unterschiede

zu For-Profit-Organisationen eingegangen. In weiterer Folge werden die Notwendigkeit der

Rechnungslegung, sowie deren rechtliche Grundlagen erörtert. Auch auf die Bedeutung der

Prüfung für Not-for-Profit-Organisationen sowie eine etwaige Prüfungspflicht wird in diesem

Teil eingegangen.

Im dritten Kapitel werden die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses von Not-for-Profit-

Organisationen und deren grundsätzliche Darstellung und Gliederung näher beschrieben.

Hierbei wird an den relevanten Stellen ein Vergleich zwischen der zum Zeitpunkt der Erstellung

dieser Arbeit aktuellen Rechtslage und der Rechtslage, die für Berichtsjahre, die nach dem 15.

Dezember 2017 beginnen anwendbar ist, gezogen. Im vierten Kapitel werden die Besonder-

heiten der Rechnungslegung bzw. spezifische Rechnungslegungsvorschriften für Not-for-Pro-

fit-Organisationen erörtert, wobei auch hier an den relevanten Stellen zwischen aktueller und

künftiger Rechtslage unterschieden wird.

Im fünften Kapitel, welches die Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen umfasst, wird kurz

umschrieben, welche besonderen Prüffelder sich für den Prüfer von Not-for-Profit-Organisati-

onen ergeben bzw. worauf der Prüfer im Besonderen achtet. Zuletzt werden im sechsten Ka-

pitel die Jahresabschlüsse zweier Organisationen und deren Bestandteile betreffend Konfor-

mität mit den US-GAAP sowie etwaige Besonderheiten und Unterschiede nach aktuellen

Rechnungslegungsgrundsätzen analysiert.
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2 Grundlagen der Rechnungslegung und Prüfung von Not-for-Pro-
fit-Organisationen

Begriffsdefinition und Arten von Not-for-Profit-Organisationen

Not-for-Profit-Organisationen (übersetzt etwa „nicht gewinnorientierte Organisationen“) unter-

scheiden sich in vielerlei Hinsicht von For-Profit-Organisationen (übersetzt etwa „gewinnorien-

tierte Organisationen“). Das Glossar zur Kodifikation von Rechnungslegungsstandards des Fi-

nancial Accounting Standards Board (FASB Glossar) definiert Not-for-Profit-Organisationen

als Organisationen, die Spenden in signifikanter Höhe ohne Forderung einer Gegenleistung

empfangen, deren Zweck nicht das Angebot von Waren oder Dienstleistungen zur Gewinner-

zielung ist und bei denen keine Eigentümerinteressen vergleichbar mit denen der Eigentümer

von For-Profit-Organisationen vorhanden sind. Organisationen, die definitiv nicht in diese De-

finition fallen, sind dem Glossar nach einerseits alle Organisationen, die in Investoreneigentum

stehen, andererseits Organisationen, die ihren Eigentümern, Mitgliedern oder Teilhabern Divi-

denden, geringere Kosten oder sonstigen wirtschaftlichen Nutzen gewähren. Dies sind lt.

FASB Glossar z.B. Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit, Kreditgenossenschaf-

ten, landwirtschaftliche Genossenschaften und ländliche Elektrizitätsgenossenschaften sowie

Mitarbeitervorsorgepläne.12

Not-for-Profit-Organisationen unterscheiden sich von For-Profit-Organisationen per definitio-

nem also vor allem durch die fehlende Gewinnabsicht,13 aber auch durch fehlende wirtschaft-

liche Gegenleistungen sowohl an Investoren als auch an Spender in Form von Dividenden,

Zinsen, Kapitalzuwachs oder sonstigen Geld- und Sachleistungen.14

Für Not-for-Profit-Organisationen erfolgt zudem eine Unterscheidung in staatliche und private

Organisationen. Staatliche Not-for-Profit-Organisationen stehen der Wortbedeutung nach in

staatlichem Eigentum oder unter staatlicher Leitung. Private Not-for-Profit-Organisationen ste-

hen im Privateigentum bzw. unter Leitung von Privatpersonen.15 In weiterer Folge werden nur

private Not-for-Profit-Organisationen betrachtet.

12 Vgl. FASB Glossar: Not-for-Profit Entity.
13 Vgl. Blazek (2008), S. 11.
14 Vgl. Blazek (2008), S. 11 f.
15 Vgl. Copley (2011), S. 2.
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Bedeutung der ordnungsgemäßen Rechnungslegung für Not-for-Pro-
fit-Organisationen

“We need to motivate Americans to donate their time and their treasure, which is never easy,

but always comes down to whether they trust an organization and believe in their work.”16

Primärer Zweck der ordnungsgemäßen Rechnungslegung bzw. eines ordnungsgemäß erstell-

ten Jahresabschlusses von Not-for-Profit-Organisationen ist es, jene Informationen, welche für

Spender, Gläubiger, Mitglieder und andere Ressourcengeber relevant sind, zur Verfügung zu

stellen.17 Ein ordnungsgemäß erstellter Jahresabschluss trägt zur Stärkung des Vertrauens in

die Organisation bei. Spender möchten nachvollziehen, ob ihre Spende auch wunschgemäß

verwendet wird, Banken möchten die Rückzahlung vergebener Kredite gesichert wissen, Lie-

feranten möchten sich vorab informieren, wie es um die Zahlungsfähigkeit der Organisation

steht. Eine Rechnungslegung nach den Grundsätzen der US-GAAP schafft eine stärkere Ver-

trauensbasis und ermöglicht zudem eine bessere Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen un-

terschiedlicher Not-for-Profit-Organisationen.18

Das FASB führte in seinem Statement of Financial Accounting Concepts No. 4 unter anderem

folgende Ziele der Rechnungslegung von Not-for-Profit-Organisationen an: 19

- Bereitstellung von Informationen, welche für derzeitige und potenzielle Ressourcenge-

ber und andere interessierte Leser bei der Entscheidung über die Zurverfügungstellung

weiterer Ressourcen an die Organisation von Nutzen sind

- Bereitstellung von Informationen, welche zur Beurteilung der Leistungen, die die Orga-

nisation erbringt dienen und es außerdem ermöglichen, die Fähigkeit der Organisation,

diese Leistungen auch in Zukunft zu erbringen, abzuschätzen

- Bereitstellung von Informationen, die es ermöglichen die Verwaltungstätigkeiten, sowie

andere Aspekte der Leistung des Managements zu beurteilen

- Bereitstellung von Informationen über die wirtschaftlichen Ressourcen und Verpflich-

tungen einer Organisation

- Bereitstellung von Informationen über die Leistungsfähigkeit einer Organisation inner-

halb des vergangenen Jahres (periodische Messung des Ressourcenzuwachses im

Vergleich zum Leistungserfolg und der Zweckerfüllung der Organisation)

16 Marsha Johnson Evans, ehem. Präsidentin und CEO des amerikanischen Roten Kreuzes, bei ihrer
Ernennung zum CEO am 27.06.2002, vgl. Gilliard / Khandekar (2004), S. 53.

17 Vgl. FASB ASC 958-205-05-3.
18 Vgl. Ruppel (2007), S. 2.
19 Vgl. FASB (2008), CON 4-3.
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- Bereitstellung von Informationen über den Erhalt und die Verwendung von Geld und

anderen flüssigen Mitteln, die Aufnahme und Tilgung von etwaigen Krediten sowie an-

dere Faktoren, die die Liquidität beeinflussen können

Ein ordnungsgemäß erstellter Jahresabschluss dient also einer Vielzahl von interessierten Le-

sern als Quelle einer ebenso großen Vielzahl an Informationen. Verantwortlich für die ord-

nungsgemäße Erstellung eines solchen Jahresabschlusses ist in der Regel das Management

bzw. das Leitungsorgan, welches die Leitung der Organisation innehat. In großen Organisati-

onen liegt die Verantwortung oft beim CFO, Finanzleiter oder Rechnungswesenleiter.20

Besondere Adressaten der Rechnungslegung von Not-for-Profit-Or-
ganisationen

Neben den „üblichen“ Adressaten von Jahresabschlüssen, wie Banken und anderen Kreditge-

bern, Lieferanten und Dienstleistern, etc. sind die Jahresabschlüsse von Not-for-Profit-Orga-

nisationen natürlich insbesondere für Spender interessant. Für diese ist im Wesentlichen von

Interesse, ob die Organisation ihre Spenden auch für den gewünschten Zweck einsetzt, effek-

tiv nutzt und nicht verschwendet. Daher ist für Spender vor allem das Statement of Activities,

welches der Gewinn- und Verlustrechnung von For-Profit Unternehmen entspricht, bzw. das

Statement of Functional Expenses, also die Übersicht über die Aufwandsaufteilung auf die

einzelnen Funktionsbereiche und Aufwandsarten, relevant.21 Staatliche Aufsichtsbehörden,

einschließlich staatlicher Wohlfahrtsämter und der Steuerbehörde (IRS) nutzen Jahresab-

schlüsse von Not-for-Profit-Organisationen, um zu prüfen, ob die enthaltenen finanziellen In-

formationen, welche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, angemessen sind. Die

Steuerbehörde ist insbesondere an Aktivitäten der Organisation interessiert, welche nicht in

den regulären Wirkungsbereich der Organisation fallen, oder auf Gewinn ausgerichtet und da-

her nicht steuerbefreit sind.22

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vs. Bilanzierung nach US-GAAP

Prinzipiell besteht vor allem für kleinere Not-for-Profit-Organisationen eine Wahlmöglichkeit

zwischen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und der Bilanzierung iSd US-GAAP. Unter der

20 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 2.
21 Vgl. zu diesem Absatz Ruppel (2007), S. 195.
22 Vgl. Ruppel (2007), S. 196.
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Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Cash Basis) werden Transaktionen nur berücksichtigt, so-

fern im Berichtsjahr Geld geflossen ist. Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen

etc. bleiben hierbei unberücksichtigt.23 Im Gegensatz dazu werden in der Bilanzierung, bzw.

doppelten Buchführung nach US-GAAP (Accrual Basis) Erträge und Aufwendungen idR im

Zeitpunkt der Entstehung, also in dem Berichtsjahr, in welches sie zeitlich und sachlich fallen,

unabhängig von der Zahlung verbucht. Nach herrschender Meinung bildet die Bilanzierung ein

besseres Bild der Vermögens- bzw. Finanzlage, sowie der operativen Tätigkeit einer Not-for-

Profit-Organisation.24 Aus diesem Grund wird auch nur diese Methode in den US-GAAP aner-

kannt.25

Es gibt mehrere Gründe, weshalb eine Not-for-Profit-Organisation für die Rechnungslegung

jene nach US-GAAP anstelle der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wählen sollte bzw. sogar

muss. Den wohl verbindlichsten Grund stellen die gesetzlichen Anforderungen der einzelnen

Bundesstaaten dar. Viele Bundesstaaten der USA fordern eine Bilanzierung nach US-GAAP

ab einer gewissen Ertragshöhe. Diese kann je nach Bundesstaat sehr unterschiedlich sein.26

Sie beträgt aktuell beispielsweise USD 2.000.000,00 in Kalifornien27, USD 500.000,00 in Ge-

orgia28, oder USD 25.000,00 in Mississippi29. Andere Bundesstaaten, wie beispielsweise Co-

lorado30 oder Alabama31 haben die verpflichtende Bilanzierung nach US-GAAP ab einer ge-

wissen Ertragshöhe aktuell nicht in ihrem state law (Bundesstaatenrecht) verankert.

Bietet eine Not-for-Profit-Organisation einer staatlichen Organisation (Bund, Bundesstaat,

Schulbezirk, Stadt, Landkreis, etc.) Dienstleistungen an, so sehen die zugrundeliegenden Ver-

träge zudem meist vor, dass ein den US-GAAP entsprechender Jahresabschluss erstellt und

der jeweiligen Regierung vorgelegt wird.32

Neben der gesetzlich bzw. vertraglich verankerten Verpflichtung zur Rechnungslegung nach

US-GAAP verlangen auch diverse Adressaten des Jahresabschlusses eine solche. Watchdog

Agenturen wie die Better Business Bureau Wise Giving Alliance33 oder der Charity Navigator34

beispielsweise empfehlen bzw. fordern einen Jahresabschluss nach US-GAAP, damit eine

23 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 13–14.
24 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 15.
25 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 18.
26 Vgl. Ruppel (2007), S. 2.
27 Vgl. California Governance Code § 12586. (e) (1).
28 Vgl. Georgia Code § 43-17-5 (b) (4).
29 Vgl. Mississippi Code § 79-11-507 (4).
30 Vgl. Colorado Revised Statutes § 6-16-104.
31 Vgl. Alabama Code § 13A-9-71.
32 Vgl. Ruppel (2007), S. 2.
33 Vgl. Website der Better Business Bureau Wise Giving Alliance.
34 Vgl. Website des Charity Navigators.
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Not-for-Profit-Organisation von der jeweiligen Agentur bewertet werden kann, bzw. bestätigt

wird, dass sich die Organisation an die Standards der Agentur hält.35

Eine Organisation, welche Ihre Bücher bzw. den Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer

prüfen lässt und möchte, dass im Prüfbericht eine ordnungsgemäße, US-GAAP konforme

Rechnungslegung attestiert wird, muss entweder bereits unterjährig periodengerecht buchen

oder für den Jahresabschluss entsprechende Anpassungen vornehmen.36 Zudem setzen

Spender und Kreditgeber ihr Vertrauen eher in Organisationen, welche den Jahresabschluss

nach US-GAAP erstellen.37

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird hauptsächlich von kleinen Not-for-Profit-Organisa-

tionen, welche zum Jahresende keine nennenswerten Forderungen oder Verbindlichkeiten

aufweisen, genutzt.38

Rechtliche Grundlagen der Rechnungslegung und Prüfung von Not-
for-Profit-Organisationen

US-GAAP

Ersten Handlungsbedarf die Rechnungslegung von Not-for-Profit-Organisationen betreffend

sah das FASB bereits 1979.39 Generell gelten für Not-for-Profit-Organisationen grundsätzlich

sämtliche allgemein gültige Generally Accepted Accounting Standards, sofern diese anwend-

bar sind. Dazu gehören beispielsweise Standards betreffend Leasing, Pensionen, Fremdwäh-

rungsbewertung, etc. Hinzu kommen jene Standards, die speziell für Not-for-Profit-Organisa-

tionen gelten und – gegebenenfalls auch in Abweichung zu den generellen Standards – auf

deren Besonderheiten abzielen. Die ersten beiden Standards speziell für Not-for-Profit-Orga-

nisationen betrafen Spenden, sowie die Darstellung des Jahresabschlusses im Allgemeinen

und wurden im Jahr 1993 vom FASB verabschiedet.40

35 Vgl. National Council of Nonprofits (o.J. a).
36 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 18.
37 Vgl. Ruppel (2007), S. 39.
38 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 19.
39 Vgl. FASB (1979), S. 8.
40 Vgl. Copley (2011), S. 301.
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Accounting Standards Codification

Im Juni 2009 erließ das FASB den Standard Nr. 168, welcher die Accounting Standards Codi-

fication (ASC) zur alleinigen Quelle der US-GAAP machte. Die Kodifikation enthält sämtliche

Standards und gilt sowohl für For-Profit-, als auch für Not-for-Profit-Organisationen. Sie wurde

erstmals auf Jahresabschlüsse für Berichtsjahre, welche nach dem 15. September 2009 en-

deten angewandt. Durch die Veröffentlichung der ASC wurden die bis dahin gültigen Stan-

dards nicht verändert.41 Sie wurden lediglich in einen einheitlichen Rahmen gefasst. Das FASB

definierte dabei drei primäre Ziele der Kodifikation. Zunächst sollte der Zugang zu sämtlichen

maßgeblichen Standards durch die Kodifizierung vereinfacht werden. Zudem musste per 01.

Juli 2009 eine akkurate Darstellung der Standards gewährleistet sein. Zuletzt sollte eine zeit-

gemäße Rechercheplattform geschaffen werden, welche durch entsprechende Updates stän-

dig aktualisiert werden kann.42

Am 18. August 2016 veröffentlichte das FASB das „Accounting Standards Update 2016-14“,

mit welchem die US-GAAP für Not-for-Profit-Organisationen aktualisiert bzw. in einigen Berei-

chen neu geregelt oder vereinfacht wurden. Die neuen Regelungen sind für Berichtsjahre, die

nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, anzuwenden. Eine vorzeitige Anwendung ist jedoch

möglich.43

Folgende Bereiche waren vom oben genannten Accounting Standards Update insbesondere

betroffen:44

- Klassifizierung des Nettovermögens

- Liquidität und Verfügbarkeit der Ressourcen

- Klassifizierung und Offenlegung von „underwater endowment funds“

- Berichterstattung zu Aufwendungen

- Kapitalflussrechnung

- Investmenterträge

- Restriktionen betreffend Anlagevermögen

Das Accounting Standards Update 2016-14 stellt die erste wesentliche Änderung der Stan-

dards für Not-for-Profit-Organisationen seit Einführung der ersten Standards im Jahr 1993

41 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 19.
42 Vgl. FASB (2014a), S. 5, Rechercheplattform abrufbar über https://asc.fasb.org.
43 Vgl. FASB (2016c), S. 1-5.
44 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 9–10.
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dar.45 Doch auch laufend werden Änderungen für Not-for-Profit-Organisationen durch Ac-

counting Standards Updates verlautbart, beispielsweise Accounting Standards Update 2016-

01 betreffend Finanzinstrumente.46

Not-for-Profit Entities Audit and Accounting Guide

Der Not-for-Profit Entities Audit und Accounting Guide wurde vom AICPA erstmalig 1996 ver-

öffentlicht.47 Er stellt einen Leitfaden für die Rechnungslegung und Prüfung von Not-for-Profit-

Organisationen dar und gilt für alle Not-for-Profit-Organisationen, welche unter die Definition

des FASB ASC Glossars fallen. Auch spendenfinanzierte Gesundheits- und Wohlfahrtsorga-

nisationen sind von diesem Leitfaden erfasst. Ausgenommen sind staatliche Organisationen

und Gesundheitsorganisationen, welche nicht die Definition einer spendenfinanzierten Ge-

sundheits- und Wohlfahrtsorganisation gemäß FASB ASC Glossar erfüllen.48 Für letztere be-

steht ein eigener Leitfaden49.

Ziel des Leitfadens ist es, eine Bilanzierung in Übereinstimmung mit den US-GAAP zu ge-

währleisten. Er enthält sowohl verpflichtende Regelungen, nämlich jene der FASB ASC, als

auch nähere Erläuterungen dazu, eine Vielzahl an Beispielen, Entscheidungsbäumen, Tabel-

len, Interpretationen und Empfehlungen für die Praxis, welche allerdings nicht verpflichtend

umzusetzen sind, sondern lediglich eine Art Handbuch darstellen.50

Per 1. März 2013 wurde erstmals ein komplett überarbeiteter Leitfaden veröffentlicht. Anpas-

sungen wurden insbesondere im Bereich der Beziehungen einer Not-for-Profit-Organisation

zu anderen Not-for-Profit-Organisationen bzw. Unternehmen, der Spenderrestriktionen, des

Statement of Functional Expenses und der Spenden vorgenommen.51

Grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung jährlich und berücksichtigt entsprechend die neuesten

FASB Accounting Standards Updates. Die letzte Aktualisierung des Leitfadens erfolgte per 01.

März 2017 und berücksichtigt in einem eigenen Anhang auch die durch das Accounting Stan-

dards Update vom 18. August 2016 vorgenommenen Änderungen.52

45 Vgl. Mulherin (2016).
46 Vgl. FASB (2016a).
47 Vgl. Spinelli (2013), S. 3.
48 Vgl. AICPA (2017), S. 1–3.
49 Leitfaden: AICPA Audit and Accounting Guide Health Care entities.
50 Vgl. Spinelli (2013), S. 3.
51 Vgl. Spinelli (2013), S. 3.
52 Vgl. AICPA (2017), S. XV.
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Die Grundsätze der Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen

Prüfungspflicht

Nicht alle Not-for-Profit-Organisationen unterliegen der Pflicht, ihren Jahresabschluss prüfen

zu lassen. Eine Prüfungspflicht kann sich einerseits aufgrund der Regelungen des federal law

(Bundesrecht), andererseits aufgrund des state law (Bundesstaatenrecht) ergeben. Die Rege-

lung des federal law53 besagt, dass sich alle Not-for-Profit-Organisationen, die Bundesmittel

aus einer oder mehreren bundesstaatlichen Finanzierungsquellen (z.B. in Form von Zuschüs-

sen) erhalten und mehr als USD 750.000,00 dieser Bundesmittel in einem Jahr aufwenden,

einer unabhängigen Jahresabschlussprüfung unterziehen müssen.

Auch das das state law vieler amerikanischer Bundesstaaten sieht unter bestimmten Voraus-

setzungen eine Jahresabschlussprüfung (financial audit) durch einen unabhängigen Certified

Public Accountant (CPA), also einen amtlich zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer

vor.54 Der „National Council of Nonprofits“, das größte Netzwerk von Landesverbänden für

Not-for-Profit-Organisationen in den USA mit mehr als 25.000 Mitgliedern,55 hat hierzu einen

„Nonprofit Audit Guide“ veröffentlicht, der Not-for-Profit-Organisationen als Informationsquelle

hinsichtlich deren Prüfungspflicht und als Entscheidungshilfe in Bezug auf freiwillige Prüfungen

dienen soll.56

Ob und ab wann eine Prüfungspflicht für eine Not-for-Profit-Organisation – unabhängig von

einer Verpflichtung nach dem federal law – in einem bestimmten Bundesstaat besteht, ist im

jeweiligen state law der einzelnen 50 Bundesstaaten der USA festgelegt. In einigen Bundes-

staaten, wie beispielsweise in Arkansas und Kansas, hängt die Prüfungspflicht von den Ge-

samterträgen des jeweiligen Berichtsjahres ab.57 In anderen Bundesstaaten, wie z.B. Florida

oder Illinois, hängt die Prüfungspflicht (nur) von der Höhe der jeweiligen Spendenerträge ab.58

Es gibt allerdings auch Bundestaaten, beispielsweise Alaska oder Missouri, in deren state law

gar keine Verpflichtung zu einer unabhängigen Prüfung des Jahresabschlusses vorgesehen

ist.59

53 Vgl. CFR, Title 2, Subpart F – Audit requirements § 200.501.
54 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 483.
55 Vgl. Website des National Council of Nonprofits, About Us.
56 Vgl. National Council of Nonprofits (o.J. b).
57 Vgl. Arkansas Code § 4-28-403 (b), sowie Kansas Statute § 17-1763 (c).
58 Vgl. Florida Statutes 496.407, sowie 225 Illinois Compiled Statutes § 460/4.
59 Vgl. Alaska Statutes § 45.68.010 - 45.68.900, sowie Missouri Revised Statutes § 355.821.1.
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Auch wenn eine Not-for-Profit-Organisation nicht aufgrund rechtlicher Anforderungen prü-

fungspflichtig ist, so kann es doch sinnvoll sein, sich einer Jahresabschlussprüfung zu unter-

ziehen. Die größten Vorteile einer Jahresabschlussprüfung sind:

- erhöhte Glaubwürdigkeit des Jahresabschlusses

- professionelle Unterstützung bei der Erarbeitung eines aussagekräftigen Jahresab-

schlusses

- fachliche Beratung im Hinblick auf interne Kontrollsysteme, effiziente Verwaltung und

andere geschäftliche Angelegenheiten

- Unterstützung hinsichtlich Steuerreporting und Compliance Anforderungen60

Sowohl im Falle einer freiwilligen Prüfung, als auch einer verpflichtenden Prüfung, kann ein

negatives Prüfungsurteil allerdings verheerende Folgen für eine Not-for-Profit-Organisation

haben und ihren Ruf dauerhaft schädigen. So fielen z.B. die Spenden an die Organisation

„United Way of America“ stark ab, als im Zuge der Jahresabschlussprüfung publik wurde, dass

der verantwortliche Direktor in der ersten Klasse flog und einen aufwendigen Lebensstil ge-

noss.61 Umso wichtiger ist es für das Leitungsorgan, die Anforderungen der US-GAAP im Hin-

blick auf die ordnungsgemäße Erstellung eines Jahresabschlusses nach bestem Wissen und

Gewissen zu erfüllen.

Prüfungsorgane

Nur ein unabhängiger Certified Public Accountant darf den Jahresabschluss einer Not-for-Pro-

fit-Organisation prüfen und ein Testat dafür abgeben, dass der Jahresabschluss im Einklang

mit den US-GAAP steht.62 Er muss hierbei – wie auch bei der Prüfung von For-Profit-Organi-

sationen – die Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) anwenden63 und sollte mit den

Besonderheiten der Rechnungslegung von Not-for-Profit-Organisationen vertraut sein.64

60 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 489.
61 Vgl. Farris (2009), S. 302.
62 Vgl. Farris (2009), S. 30.
63 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 619.
64 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 495.
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3 Die Bestandteile des Jahresabschlusses von Not-for-Profit-Orga-
nisationen

Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 begin-
nen

Ein ordnungsgemäß erstellter Jahresabschluss einer Not-for-Profit-Organisation besteht aus

Bilanz (Statement of Financial Position oder auch Balance Sheet), Statement of Activities, Ka-

pitalflussrechnung (Statement of Cash Flows) und Anhang (Notes). Spendenfinanzierte Ge-

sundheits- und Wohlfahrtsorganisationen haben zusätzlich ein Statement of Functional Ex-

penses zu erstellen. Dieses soll den Leser bei der Zuordnung der Aufwendungen zu einzelnen

Programmen und Errungenschaften der Organisation unterstützen.65 Der Jahresabschluss soll

jedenfalls – sofern anwendbar – alle Informationen enthalten, die lt. US-GAAP verlangt wer-

den, ausgenommen jene Informationen, welche explizit nicht für Not-for-Profit-Organisationen

gefordert werden.66

Der Nutzen eines Jahresabschlusses kann nach Ansicht des FASB erheblich verbessert wer-

den, wenn die Organisation bei der Erstellung folgende Grundprinzipien berücksichtigt:67

- Vermögenswerte und Schulden sollten in einigermaßen homogene Gruppen eingeteilt

und auf eine Weise klassifiziert, bzw. dargestellt werden, die Auskunft über etwaige

Zusammenhänge, die jeweilige Liquidität und finanzielle Flexibilität gibt (Bilanz)

- Das Nettovermögen sollte in drei Gruppen klassifiziert werden – dauerhaft einge-

schränkt, temporär eingeschränkt und nicht eingeschränkt – basierend auf Existenz

und Art der jeweiligen Restriktion (Bilanz und Statement of Activities)

- Erträge, Aufwendungen, Gewinne und Verluste sollten in homogene Gruppen geglie-

dert werden, und als Erhöhung oder Verminderung des dauerhaft, temporär oder nicht

eingeschränkten Vermögens dargestellt werden (Statement of Activities)

- Ein- und Auszahlungen sollten jeweils der Investitions-, Finanzierungs-, bzw. betriebli-

chen Tätigkeiten zugeordnet werden (Kapitalflussrechnung)

Eine Darstellung der Vorjahreswerte in den einzelnen Statements zum besseren Vergleich

wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.68 In vielerlei Hinsicht sind Inhalt und Format des

65 Vgl. FASB ASC 958-205-05, vgl. auch FASB ASC 958-205-45, vgl. auch Unterkapitel 3.7.
66 Vgl. FASB ASC 958-205-45-5.
67 Vgl. FASB ASC 958-205-45-2.
68 Vgl. FASB ASC 958-205-45-7 iVm 205-10-45.
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Jahresabschlusses von Not-for-Profit-Organisationen dem von For-Profit-Organisationen ähn-

lich. Die wesentlichen Unterschiede und Besonderheiten werden in den folgenden Unterkapi-

teln, sowie in Kapitel 4 herausgearbeitet.

Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 begin-
nen

Auch nach den künftigen Standards besteht der ordnungsgemäß erstellte Jahresabschluss

von Not-for-Profit-Organisationen grundsätzlich aus Bilanz, Statement of Activities, Kapital-

flussrechnung und Anhang.69 Neu ist allerdings, dass nicht mehr nur spendenfinanzierte Ge-

sundheits- und Wohlfahrtsorganisationen zusätzlich ein Statement of Functional Expenses er-

stellen müssen, sondern alle Not-for-Profit-Organisationen, die ihren Jahresabschluss nach

US-GAAP erstellen. Dies kann im Statement of Activities, im Anhang oder in einem eigenen

Statement erfolgen.

Das Verhältnis zwischen Aufwendungen nach Funktionsbereichen (z.B. wesentliche Pro-

gramme und Fördermaßnahmen) und nach Aufwandsart (z.B. Personalaufwand, Miete, Elekt-

rizität, Zinsaufwand, Abschreibungen etc.) muss in einer entsprechenden Analyse dargestellt

werden. Dafür sollen die Aufwendungen nach Funktionsbereichen in die entsprechenden Auf-

wandsarten aufgegliedert werden. Grund für diese Änderung ist einerseits die einheitlichere

Darstellung und andererseits die damit verbundene Möglichkeit, die einzelnen Aufwendungen

der Not-for-Profit-Organisation für die jeweiligen Programm- bzw. Fördermaßnahmen und Er-

folge künftig besser nachvollziehen zu können. 70

Im Gegensatz zur alten Regelung, sind nach den neuen Standards für die Erstellung des Jah-

resabschlusses grundsätzlich nur noch zwei Gruppen für die Klassifizierung des Nettovermö-

gens vorgesehen; Nettovermögen mit Spenderrestriktionen und Nettovermögen ohne Spen-

derrestriktionen. Allerdings können diese zwei Gruppen – je nach Erfordernis – erweitert wer-

den, sie stellen nur eine Mindestanforderung dar.71

69 Vgl. FASB ASC 958-205-45-4 idF ASU 2016-14.
70 Vgl. FASB ASC 958-205-45-6 idF ASU 2016-14.
71 Vgl. FASB ASC 958-205-45-2b idF ASU 2016-14.
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Bilanz

Allgemeines zur Bilanz von Not-for-Profit-Organisationen

Die Bilanz ist Teil eines ordnungsgemäßen Jahresabschlusses von Not-for-Profit-Organisati-

onen. Sie soll dem Leser durch Reihung bzw. Klassifizierung von Vermögen und Schulden in

kurzfristiges und langfristiges Vermögen, bzw. kurzfristige und langfristige Schulden Auskunft

über die Liquidität der Organisation geben.72 Des Weiteren sollen die Verbindungen zwischen

Vermögen, Schulden und Nettovermögen zum jeweiligen Stichtag dargestellt werden.73 Im

Folgenden werden die Grundsätze der Darstellung und Gliederung der Bilanz von Not-for-

Profit-Organisationen erörtert.

Grundsätze der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die vor dem
16. Dezember 2017 beginnen

Die Bilanz von Not-for-Profit-Organisationen ist im Allgemeinen – ähnlich der von For-Profit-

Organisationen – so strukturiert, dass zunächst alle Vermögenswerte (assets) aufgelistet wer-

den, wovon dann alle Schulden (liabilities) abgezogen werden, um als Ergebnis das Nettover-

mögen (net assets) zu berechnen.74

Anders als bei For-Profit-Organisationen ist das Nettovermögen von Not-for-Profit-Organisati-

onen jedoch zusätzlich noch in 3 Kategorien einzuteilen:75

- Dauerhaft eingeschränktes Nettovermögen (permanently restricted net assets)

- Temporär eingeschränktes Nettovermögen (temporarily restricted net assets)

- Nicht eingeschränktes (freies) Nettovermögen (unrestricted net assets)

Zudem sollte der Jahresabschluss Informationen zu den verschiedenen Arten und den jewei-

ligen Beträgen von dauerhaft oder temporär eingeschränktem Nettovermögen entweder in der

Bilanz oder im Anhang enthalten. 76

Dauerhaft eingeschränktes Nettovermögen ist – entsprechend der Wortbedeutung – Vermö-

gen, welches ein Spender der Organisation unter der Bedingung überlässt, dass diese es auf

72 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 23.
73 Vgl. FASB ASC 958-210-05-2.
74 Vgl. Ruppel (2007), S. 28 u. S. 44.
75 Vgl. FASB ASC 958-210-45-1.
76 Vgl. FASB ASC 958-210-45-9.
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Dauer behält. Die häufigste Form einer dauerhaft eingeschränkten Vermögensspende ist eine

Übertragung von Vermögenswerten (z.B. Geld oder Kapitalanlagen) unter der Auflage, dass

der Vermögenswert selbst nicht verwendet oder verkauft werden darf, die Erträge, die durch

Veranlagung des Vermögenswertes entstehen jedoch für die Tätigkeit der Organisation ver-

wendet werden dürfen. Je nach Vereinbarung mit dem Spender können die Erträge temporär

eingeschränkt, oder uneingeschränkt sein. Wertsteigerungen aus der Veranlagung, wie bei-

spielsweise Kurssteigerungen, können jedoch ebenfalls einer dauerhaften Einschränkung un-

terliegen.77

Temporär eingeschränktes Nettovermögen ist Vermögen, dessen Verwendung durch den

Spender entweder durch eine auferlegte zeitliche Beschränkung, oder durch Zweckgebunden-

heit eingeschränkt wird. Zeitliche Einschränkungen erfordern eine Verwendung des Vermö-

gens innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, oder erlauben die Verwendung erst nach einem

bestimmten Zeitpunkt.78 Eine Beispiel für eine zeitliche Einschränkung wäre eine Spende von

USD 20.000,00 an eine Not-for-Profit-Organisation im Jahr 2001, welche jedoch nicht vor 2002

für Programme oder andere Zwecke verwendet werden darf.79 Eine zweckgebundene Ein-

schränkung erfordert, wie der Name schon vermuten lässt, dass das Vermögen für einen be-

stimmten Zweck, beispielsweise ein bestimmtes Programm der Organisation verwendet wird.80

Ein Beispiel für eine zweckgebundene Einschränkung wäre eine Spende von USD 20.000,00,

welche nur für die Verpflegung von Obdachlosen verwendet werden darf.81

Das FASB Glossar beschreibt nicht eingeschränktes, also freies Nettovermögen, als jenen

Teil des Nettovermögens einer Not-for-Profit-Organisation, das weder dauerhaft, noch tempo-

rär durch Spenderrestriktionen eingeschränkt ist. Die Verwendung des freien Nettovermögens

wird jedoch auch noch durch Faktoren eingeschränkt, die die Organisation selbst betreffen.

Dazu gehören die Rechtsform der Organisation, das Umfeld, in dem sie tätig ist, der Zweck

der Organisation, welcher in den Statuten oder der Satzung festgelegt ist, sowie Verträge mit

Lieferanten, Kreditgebern, und anderen Partnern. Freies Nettovermögen resultiert vor allem

aus Erträgen aus der Erbringung von Leistungen, der Herstellung und Lieferung von Waren,

dem Empfang uneingeschränkter Spenden, und Dividenden- bzw. Zinserträgen aus Investiti-

onen in Ertrag bringendes Vermögen, abzüglich der damit zusammenhängenden Aufwendun-

gen sowie der Aufwendungen für Fundraising und Verwaltung.82 Widmet das Leitungsorgan

77 Vgl. Ruppel (2007), S. 31.
78 Vgl. Ruppel (2007), S. 29.
79 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 92.
80 Vgl. Ruppel (2007), S. 30.
81 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 92.
82 Vgl. FASB Glossar: Unrestricted Net Assets.
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freies Nettovermögen einem bestimmten zukünftigen Zweck, so kann eine entsprechende In-

formation im Anhang für den Leser möglicherweise von großem Nutzen sein. Anderenfalls

könnte ein zu hohes, ausgewiesenes freies Nettovermögen missinterpretiert werden.83

Da das Nettovermögen, welches wie oben erwähnt drei Kategorien zuzuordnen ist, sich aus

dem Vermögen abzüglich der Schulden errechnet, muss die Organisation vorab natürlich auch

Vermögen und Schulden den obigen drei Kategorien zuordnen. Die Zuordnung des Vermö-

gens und der Schulden zu den einzelnen Kategorien muss jedoch, anders als beim Nettover-

mögen selbst, nicht im Jahresabschluss dargestellt werden.84

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen zwei mögliche Darstellungsformen der Bilanz von

Not-for-Profit-Organisationen. Die erste Abbildung zeigt eine sequenzierte Bilanz; die Vermö-

genswerte und Schulden sind nach abfallender Liquidität geordnet.

83 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 91.
84 Vgl. Ruppel (2007), S. 28.
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Assets
20X1 20X0

Cash and cash equivalents $xxx $xxx

Investments $xxx $xxx

Receivables $xxx $xxx

Inventory $xxx $xxx

Prepaid expenses and other assets $xxx $xxx

Land, buildings and equipment $xxx $xxx

Total assets $xxx $xxx

Liabilities
Accounts payable $xxx $xxx

Deferred Revenue $xxx $xxx

Bonds payable $xxx $xxx

Other Liabilities $xxx $xxx

Total liabilities $xxx $xxx

Net assets
Unrestricted $xxx $xxx

Temporarily restricted $xxx $xxx

Permanently restricted $xxx $xxx

Total net assets $xxx $xxx

Total liabilities and net assets $xxx $xxx

Abbildung 1: Sequenzierte Bilanz85

85 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Larkin / DiTommaso (2017), S. 28.
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Die zweite Abbildung zeigt eine klassische Bilanz, welche eine Einteilung von Vermögen und

Schulden in kurzfristig (current) und langfristig (non-current) vorsieht.

Assets
20X1 20X0

Current Assets

Cash and cash equivalents $xxx $xxx

Short-term investments $xxx $xxx

Contributions receivable $xxx $xxx

Inventory $xxx $xxx

Prepaid expenses $xxx $xxx

Total current assets $xxx $xxx

Deposits $xxx $xxx

Property and equipment $xxx $xxx

Total assets $xxx $xxx

Liabilities
Current liabilities

Accounts payable $xxx $xxx

Accrued expenses $xxx $xxx

Current portion of long-term debt $xxx $xxx

Total current liabilities $xxx $xxx

Long term debt less current portion $xxx $xxx

Total liabilities $xxx $xxx

Net assets
Unrestricted $xxx $xxx

Temporarily restricted $xxx $xxx

Permanently restricted $xxx $xxx

Total net assets $xxx $xxx

Total liabilities and net assets $xxx $xxx

Abbildung 2: Klassische Bilanz86

Bei der Verwendung des klassischen Bilanzschemas ergeben sich leichte Unterschiede zum

klassischen Bilanzschema von For-Profit-Organisationen. Kurzfristige Vermögenswerte sind

86 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Larkin / DiTommaso (2017), S. 28 f.
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solche, die innerhalb eines Jahres in liquide Mittel umgewandelt, oder von der Organisation

verwendet werden. 87 Dies sind beispielsweise Bargeld und Kontoguthaben, kurzfristige In-

vestments, Geldspenden und sonstige Forderungen, Vorräte und Rechnungsabgrenzungs-

posten.88 Langfristige Vermögenswerte sind z.B. Mittel oder Vermögenswerte, die durch Spen-

derrestriktionen für langfristige Zwecke vorgesehen sind, sowie langfristige Investments.89

Gemäß FASB ASC 958-210-45-6 ist darauf zu achten, dass liquide Mittel und andere Vermö-

genswerte, welche durch Spenderrestriktionen für langfristige Zwecke bestimmt sind, nicht ge-

meinsam mit liquiden Mitteln und Vermögenswerten, die frei von Restriktionen und demnach

sofort nutzbar sind, bilanziert werden. Hier wird also das generelle Prinzip der Klassifizierung

in homogene Bilanzgruppen durchbrochen. Langfristig gebundene liquide Mittel sind demnach

im langfristigen Vermögen darzustellen, frei verfügbare liquide Mittel ohne Einschränkungen

hingegen im kurzfristigen Vermögen.90

Kurzfristige Schulden sind solche, die erwartungsgemäß mit kurzfristigen Vermögenswerten

beglichen werden können. Das sind beispielsweise fremde Vorauszahlungen oder Verbind-

lichkeiten gegenüber Lieferanten. Alle Schulden, die nicht explizit kurzfristig sind, sind lang-

fristig. Werden langfristige Schulden oder Teile davon fällig, so werden diese zu kurzfristigen

Schulden.91

Neben den beiden obigen Darstellungsformen in gestaffelter Weise kann die Bilanz auch in

Kontenform dargestellt werden. Das Vermögen wird dabei auf der Soll-Seite dargestellt, Schul-

den und Nettovermögen auf der Haben-Seite. Die Kontenform ist zwar in Österreich üblich, in

den USA ist jedoch auch in der Bilanz von Not-for-Profit-Organisationen die Staffelform die

Regel.92

Die Darstellung von Vorjahreszahlen ist für Not-for-Profit-Organisationen nach US-GAAP im

Übrigen nicht verpflichtend93, aufgrund der besseren Vergleichbarkeit jedoch natürlich emp-

fehlenswert.94

87 Vgl. Ruppel (2007), S. 46.
88 Vgl. FASB ASC 210-10-45-1.
89 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 322.
90 Vgl. FASB ASC 958-210-45-6.
91 Vgl. Ruppel (2007), S. 46.
92 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 28f.
93 Vgl. FASB ASC 958-210-45-7 iVm FASB ASC 205-10-45.
94 Vgl. Ruppel (2007), S. 49.
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Grundsätze der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die nach
dem 15. Dezember 2017 beginnen

Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, ist das Nettovermögen nicht

mehr verpflichtend in drei, sondern nur noch (mindestens) in zwei Kategorien einzuteilen:95

- Nettovermögen mit Spenderrestriktionen (net assets with donor restrictions) und

- Nettovermögen ohne Spenderrestriktionen (net assets without donor restrictions)

Nettovermögen mit Spenderrestriktionen wird nach dem neuen FASB Glossar als jener Teil

des Nettovermögens definiert, der Einschränkungen jeder Art von Spendern unterliegt. Netto-

vermögen ohne Spenderrestriktionen wird dementsprechend als jener Teil des Nettovermö-

gens definiert, der eben keinen Einschränkungen durch Spender unterliegt.96 Das Nettover-

mögen mit Spenderrestriktionen ist nach den unterschiedlichen Arten von Einschränkungen

aufzugliedern. Dies kann entweder in der Bilanz oder im Anhang erfolgen.97

Für nicht (durch Spender) eingeschränktes Nettovermögen kann jedoch insofern dennoch eine

beschränkte Nutzung vorgesehen sein, als dieses möglicherweise durch eigene Einschrän-

kungen des Leitungsorgans der Not-for-Profit-Organisation (board-designated net assets)98

nur für bestimmte Zwecke verwendet werden darf. Auch hierfür ist eine Aufgliederung in der

Bilanz oder im Anhang vorzunehmen.99

Das Nettovermögen ist in der Bilanz künftig (mindestens) in dieser Form darzustellen, sofern

die Aufgliederung des Nettovermögens mit Spenderrestriktionen bzw. ohne Spenderrestriktio-

nen in der Bilanz erfolgt:

95 Vgl. FASB ASC 958-210-45-1 idF ASU 2016-14.
96 Vgl. FASB Glossar: Net Assets with Donor Restrictions idF ASU 2016-14.
97 Vgl. FASB ASC 958-210-45-9 idF ASU 2016-14.
98 Vgl. FASB Glossar idF ASU 2016-14.
99 Vgl. FASB ASC 958-210-45-11 idF ASU 2016-14.
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Net assets
20X1 20X0

With donor restrictions $xxx $xxx

Perpetual in nature $xxx $xxx

Purpose restricted

Time restricted only, for periods after 20X1

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

Without donor restrictions

Designated by the board for [purpose]

Undesignated

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

Total Net assets $xxx $xxx

Abbildung 3: Aufgliederung des Nettovermögens für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen100

Statement of Activities

Allgemeines zum Statement of Activities von Not-for-Profit-Organisatio-
nen

Das Statement of Activities hat alle finanziellen Transaktionen und Berechnungen einer Not-

for-Profit-Organisation in einem Berichtsjahr zu enthalten, die zu einer Zu- oder Abnahme des

Nettovermögens führen.101 Es ist von Not-for-Profit-Organisation anstelle der Gewinn- und

Verlustrechnung, wie sie von For-Profit-Organisationen aufzustellen ist, zu erstellen.102

Zweck des Statement of Activities ist, dem Leser die relevanten Informationen über folgende

Sachverhalte zu geben:103

- die Auswirkungen von Transaktionen und anderen Ereignissen bzw. Umständen, die

den Betrag und die Art des Nettovermögens verändern

- die Verhältnisse dieser Transaktionen, anderen Ereignisse bzw. Umstände zueinander

- wie die Ressourcen einer Not-for-Profit-Organisation für deren Projekte bzw. Leistun-

gen der Organisation verwendet werden

Die Informationen sollen dem Leser gemeinsam mit den Anhanginformationen ermöglichen,

die Leistungen einer Not-for-Profit-Organisation zu bewerten, deren Leistungsbestrebungen

und Fähigkeiten, auch weiterhin Leistungen zu erbringen zu beurteilen und einzuschätzen, wie

100 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an FASB 958-210-55-3 idF ASU 2016-14.
101 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 31.
102 Vgl. FASB ASC 958-225-05-1.
103 Vgl. FASB ASC 958-225-05-2.
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das Leitungsorgan der Organisation seine Sorgfaltspflichten und andere Aspekte seiner Leis-

tungspflichten erfüllt hat.104 Im Folgenden werden Grundsätze der Darstellung und Gliederung

des Statement of Activities von Not-for-Profit-Organisationen erörtert. Besondere Bilanzie-

rungs- und Bewertungsgrundsätze einzelner Positionen des Statement of Activities sollen in

Kapitel 4 näher beleuchtet werden.

Grundsätze der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die vor dem
16. Dezember 2017 beginnen

Das Statement of Activities hat folgende Positionen bzw. Beträge zu enthalten:105

- Veränderung des Nettovermögens

- davon Veränderung des permanent eingeschränkten Nettovermögens

- davon Veränderung des temporär eingeschränkten Nettovermögens

- davon Veränderung des uneingeschränkten Nettovermögens

Erträge und Aufwendungen, sowie Gewinne und Verluste erhöhen oder vermindern das Net-

tovermögen106 und sind grundsätzlich gemäß den folgenden Bedingungen zu klassifizieren.

Zunächst gilt der Grundsatz, dass Erträge, Aufwendungen, Gewinne, Verluste und Umgliede-

rungen zwischen Arten des Nettovermögens zu homogenen Gruppen zusammengefasst wer-

den sollen.107 Erträge sind als Erhöhung des uneingeschränkten Nettovermögens zu erfassen,

es sei denn, die Nutzung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ist durch Spenderrestrikti-

onen eingeschränkt.108 Aufwendungen sind grundsätzlich als Verminderung des uneinge-

schränkten Nettovermögens zu erfassen.109

Veräußerungsgewinne und -verluste aus Investments und anderem Anlagevermögen, sowie

aus Verbindlichkeiten sind als Erhöhung oder Verminderung des uneingeschränkten Nettover-

mögens darzustellen, es sei denn deren Nutzung ist durch Spenderrestriktionen oder per Ge-

setz eingeschränkt.110

104 Vgl. FASB ASC 958-225-05-3.
105 Vgl. FASB ASC 958-225-45-1.
106 Vgl. FASB ASC 958-225-45-3.
107 Vgl. FASB ASC 958-225-45-4.
108 Vgl. FASB ASC 958-225-45-5.
109 Vgl. FASB ASC 958-225-45-7.
110 Vgl. FASB ASC 958-225-45-8.
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Sofern von der Not-for-Profit-Organisation gewünscht oder soweit es die Übersichtlichkeit des

Jahresabschlusses erfordert, kann eine weitere Unterteilung innerhalb der einzelnen Katego-

rien des Nettovermögens vorgenommen werden.111

Eine Umgliederung zwischen den einzelnen Kategorien des Nettovermögens ist nach Ansicht

des FASB unter folgenden Umständen erforderlich:112

- die Anforderungen des Spenders zu Verwendung eines gespendeten Vermögenswer-

tes für einen bestimmten Zweck wurden vollständig erfüllt

- die Restriktionen sind durch Zeitablauf oder durch den Tod des/der weiteren Begüns-

tigten bei einem split-interest agreement aufgehoben (sofern nicht noch anderweitige

Restriktionen bestehen)

- Restriktionen wurden durch den Spender selbst, oder durch Gerichtsentscheidung auf-

gehoben

- Ein Spender legt eine Restriktion auf eigentlich uneingeschränktes Nettovermögen;

beispielsweise kann ein Spender einen Vermögenswert unter der Bedingung spenden,

dass ein bestimmter Betrag des eigentlich uneingeschränkten Nettovermögens einge-

schränkt wird

Umklassifizierungen bzw. Umgliederungen zwischen den einzelnen Kategorien des Nettover-

mögens sind im Statement of Activities gesondert darzustellen.113

Die US-GAAP fordern kein besonderes Format für das Statement of Activities, solange Erträge

und Aufwendungen, Gewinne und Verluste sowie Umgliederungen wie oben beschrieben dar-

gestellt sind. Die Schwierigkeit besteht darin, die Aktivitäten der Not-for-Profit-Organisation für

die verschiedenen Kategorien des Nettovermögens gesondert und dennoch übersichtlich dar-

zustellen. Grundsätzlich sind drei Formate für die Darstellung des Statement of Activities denk-

bar:114

- einspaltige Darstellung

- mehrspaltige Darstellung, wobei die Spalten den Kategorien des Nettovermögens ent-

sprechen

- separate Darstellung der Erträge, Aufwendungen, Gewinne, Verluste und Umgliede-

rungen einerseits, sowie der Veränderung des Nettovermögens andererseits

Um es Spendern, Gläubigern und anderen Jahresabschlusslesern zu erleichtern, die Leis-

tungsbemühungen einer Not-for-Profit-Organisation, einschließlich der Kosten ihrer Leistun-

111 Vgl. FASB ASC 958-225-45-9 – 958-225-45-10.
112 Vgl. FASB ASC 958-225-45-13.
113 Vgl. FASB ASC 958-225-45-3.
114 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 35 f.
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gen und die Art, wie sie Ressourcen nutzt, zu bewerten, hat entweder das Statement of Acti-

vities, oder der Anhang Informationen über die Einteilung der Aufwendungen in Funktionsbe-

reiche, wie z.B. die wesentlichen Programmaktivitäten, programmunterstützende Aktivitäten

etc. zu enthalten.115 Eine Einteilung der Aufwendungen könnte beispielsweise wie folgt ausse-

hen:

- Programmaktivitäten (Aktivitäten die in der Verteilung von Gütern und Leistungen an

Begünstigte, Kunden, oder Mitglieder münden)

- Programmunterstützende Aktivitäten

- davon Management- und allgemeine Aufwendungen (Buchhaltung und Bilan-

zierung, Budgetierung, Strategieentwicklung, Geschäftsführung, Gehälter, etc.)

- davon Fundraising Aufwendungen (Durchführung von Fundraising Kampagnen,

Veranstaltung von Fundraising Events, Verwaltung von Spenderlisten, etc.)

- davon Mitgliederentwicklung (Mitgliederanwerbung, Mitgliederpflege, etc.)116

Wird die einspaltige Darstellung gewählt, könnte das Statement of Activities (inkl. Aufwands-

einteilung nach Funktionsbereichen) beispielsweise so aussehen:

115 Vgl. FASB ASC 958-730-45-1.
116 Vgl. FASB ASC 958-730-45-1.
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Change in unrestricted net assets:
20X1

Revenues and gains:

Contributions $xxx

Fees $xxx

… $xxx

Net assets released from restrictions:
Satisfaction of program restrictions $xxx

…

Total unrestricted revenues, gains and other support
$xxx

$xxx

Expenses and losses:
Program A $xxx

Program B $xxx

Management and general

Fundraising

$xxx

$xxx

… $xxx

Total expenses and losses
Increase in unrestricted net assets

$xxx

$xxx

Change in temporarily restricted net assets:
Contributions $xxx

Income on long-term investments $xxx

… $xxx

Increase in temporarily restricted net assets $xxx

Change in permanently restricted net assets:
Contributions

Income on long-term investments

…

Increase in temporarily restricted net assets
Increase in net assets
Net assets at beginning of year
Net assets at end of year

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

$xxx

Abbildung 4: Statement of Activities - einspaltige Darstellung nach Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16.
Dezember 2017 beginnen117

117 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Larkin / Di Tommaso (2017), S. 37.



28

Grundsätze der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die nach
dem 15. Dezember 2017 beginnen

Künftig sind auch im Statement of Activities verpflichtend nur noch drei Positionen bzw. Be-

träge anzuführen:118

- Veränderung des Nettovermögens

- davon Veränderung Nettovermögens mit Spenderrestriktionen

- davon Veränderung des Nettovermögens ohne Spenderrestriktionen

Die übrigen Regelungen des FASB ASU 2016-14 hinsichtlich der grundsätzlichen Darstellung

und Gliederung des Statement of Activities decken sich großteils mit der bis 15. Dezember

2017 gültigen Rechtslage.

Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, kann das Statement of Activi-

ties bei einspaltiger Darstellung daher z.B. folgende Gliederung haben:

118 Vgl. FASB ASC 958-225-45-1 idF FASB ASU 2016-14.



29

Change in net assets without donor restrictions:
20X1

Revenues and gains:
Contributions $xxx

Fees $xxx

… $xxx

Net assets released from restrictions:
Satisfaction of program restrictions $xxx

…

Total revenues, gains and other support without donor restrictions
$xxx

$xxx

Expenses and losses:
Program A $xxx

Program B $xxx

Management and general $xxx

… $xxx

Total expenses and losses
Increase in net assets without donor restrictions

$xxx

$xxx

Change in net assets with donor restrictions:
Contributions

Investment return, net

…

$xxx

$xxx

$xxx

Increase in net assets without donor restrictions $xxx

Increase in total net assets
Net assets at beginning of year
Net assets at end of year

$xxx

$xxx

$xxx

Abbildung 5: Statement of Activities - einspaltige Darstellung nach Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15.
Dezember 2017 beginnen119

Da das Statement of Activities gemäß Abbildung 5 nicht alle erforderlichen Angaben zu den

Funktionsbereichen bzw. zur Art der Aufwendungen enthält, wäre in diesem Beispiel zusätzlich

noch eine Aufteilung der Aufwendungen ihrem Funktionsbereich und ihrer A nach entweder in

einem eigenen Statement of Functional Expenses120 oder im Anhang vorzunehmen.

119 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an FASB ASC 958-205-55-13 idF FASB ASU 2016-14.
120 Vgl. auch Unterkapitel 3.7.



30

Kapitalflussrechnung

Allgemeines zur Kapitalflussrechnung von Not-for-Profit-Organisationen

Die Kapitalflussrechnung kann für (potenzielle) Spender aus vielerlei Gründen relevant sein.

So möchte beispielsweise ein Spender, der eine erhebliche Summe an eine große, weltweit

tätige Organisation zu spenden gedenkt, möglicherweise wissen, ob diese grundsätzlich finan-

ziell gesund ist – ähnlich einem Investor, der langfristig finanzieren möchte. Auf der anderen

Seite möchte ein Spender einer kleineren humanitären Organisation vielleicht eher Gewissheit

haben, dass die Organisation seine Spende auch wirklich dringend benötigt und daher eher

über geringere finanzielle Mittel verfügt.121

Die nach US-GAAP verpflichtend aufzustellende Kapitalflussrechnung soll dem Bilanzleser

daher folgendes ermöglichen:122

- eine Einschätzung, ob die Organisation künftig positive Cashflows erwirtschaften kann

- eine Einschätzung, ob die Organisation die finanziellen Verpflichtungen aus ihren Tä-

tigkeiten erfüllen kann

- eine Einschätzung der Ursachen für Differenzen zwischen Erträgen und Ein- und Aus-

zahlungen

- eine Einschätzung der baren sowie unbaren Aspekte der Investitions- und Finanzie-

rungstransaktionen

Besonderheiten der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die vor
dem 16. Dezember 2017 beginnen

Grundsätzlich ist die Darstellung bzw. Gliederung der Kapitalflussrechnung von Not-for-Profit-

Organisationen der von For-Profit-Organisationen gleichgestellt. Demnach hat sie folgende

drei Kategorien zu enthalten:123

- Investitionstätigkeiten (jene Transaktionen, die Anschaffung bzw. den Verkauf von Ver-

mögenswerten betreffen)124

121 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 41.
122 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 41 f.
123 Vgl. FASB ASC 230-10-05-2.
124 Vgl. FASB Glossar: Investing Activities.



31

- Finanzierungstätigkeiten (jene Transaktionen, die die Beschaffung bzw. Rückzahlung

von (Fremd-)Kapital betreffen)125

- Operative Tätigkeiten (jene Transaktionen, die nicht Investitionstätigkeiten oder Finan-

zierungstätigkeiten sind, das sind in der Regel z.B. Spendeneinnahmen, erbrachte

Dienstleistungen, die Produktion bzw. Lieferung von Produkten, etc.)126

Sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Organisation sind in einer dieser drei Kategorien ein-

zuordnen und in der Kapitalflussrechnung darzustellen.127 Dabei ist unter anderem darauf zu

achten, dass nicht alle Vermögenswerte, die grundsätzlich in die Definition der Zahlungsmit-

teläquivalente fallen würden, in der Kapitalflussrechnung auch als solche darzustellen sind.

Wenn nämlich ein kurzfristiges, hochliquides Investment mit Ressourcen erworben wird, mit

denen laut Spender nur langfristige Investments getätigt werden dürfen, dann ist der Kauf bei-

spielsweise in der Kapitalflussrechnung nicht den operativen Tätigkeiten, sondern den Inves-

titionstätigkeiten zuzuordnen.128

Wird über gespendete liquide Mittel (oder Geldeingänge, die aus dem Verkauf von gespende-

ten finanziellen Vermögenswerten resultieren, die quasi sofort nach Erhalt in Bargeld umge-

wandelt wurden) berichtet, die einer Spenderrestriktion dahingehend unterliegen, dass ihre

Nutzung für langfristige Zwecke eingeschränkt ist, so ist eine Anpassung in der Kapitalfluss-

rechnung erforderlich, sodass eine korrekte Überleitung zwischen den liquiden Mitteln zu Be-

ginn des Berichtsjahres und den liquiden Mitteln zu Ende des Berichtsjahres möglich ist. Be-

zieht sich eine solche langfristige Spenderrestriktion z.B. auf den Erwerb von Ausrüstung, ist

die Spendeneinnahme als Kapitalzufluss aus Finanzierungstätigkeiten darzustellen (z.B. mit

der Überschrift Spenden, die für den Erwerb von Ausrüstung bestimmt sind). Gegengleich ist

sie jedoch als Kapitalabfluss aus Investitionstätigkeiten zu erfassen (z.B. mit der Überschrift

Kauf von Ausrüstung). Bezieht sich eine langfristige Spenderrestriktion nicht auf künftige In-

vestitionen, so ist sie einerseits als Kapitalzufluss aus Finanzierungstätigkeiten darzustellen,

sowie andererseits als Kapitalabfluss aus operativen Tätigkeiten. Existiert keine solche lang-

fristige Spenderrestriktion, ist die Einnahme nur als Kapitalzufluss aus operativen Tätigkeiten

zu erfassen.129 Kapitalflüsse aus Sammlungen, egal welcher Art, sind stets als Kapitalflüsse

aus Investitionstätigkeiten darzustellen.130

Wie auch von For-Profit-Organisationen können zwei Methoden der Kapitalflussrechnung ver-

wendet werden; die direkte oder die indirekte Methode. Die beiden Methoden betreffen aller-

125 Vgl. FASB Glossar: Financing Activities.
126 Vgl. FASB Glossar: Operating Activities.
127 Vgl. FASB ASC 958-205-45-2 d.
128 Vgl. FASB ASC 958-230-55-2.
129 Vgl. FASB ASC 958-230-55-3.
130 Vgl. FASB ASC 958-230-55-5A.
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dings nur die unterschiedliche Darstellung der operativen Tätigkeiten, die Investitions- und Fi-

nanzierungstätigkeiten werden in beiden Methoden gleich dargestellt. Wird die direkte Me-

thode angewandt, so ist die Überleitung der Veränderung des Nettovermögens der Not-for-

Profit-Organisation zum Netto-Kapitalfluss aus der operativen Tätigkeit in einer separaten Be-

rechnung darzustellen.131

Folgend sollen die beiden Methoden zur Darstellung der operativen Tätigkeiten gezeigt wer-

den.

Direkte Methode:

Abbildung 6: Direkte Methode der Darstellung des Kapitalflusses aus operativen Tätigkeiten132

Überleitungsrechnung der Veränderung des Nettovermögens zum Netto-Kapitalfluss aus der

operativen Tätigkeit:

Abbildung 7: Überleitungsrechnung bei direkter Methode133

131 Vgl. FASB ASC 230-10-45-25 – 230-10-45-26.
132 Quelle: FASB ASC 958-205-55-19.
133 Quelle: FASB ASC 958-205-55-19.
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Indirekte Methode:

Abbildung 8: Indirekte Methode der Darstellung des Kapitalflusses aus operativen Tätigkeiten134

Besonderheiten der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die
nach dem 15. Dezember 2017 beginnen

Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, ergibt sich für Not-for-Profit-

Organisationen insofern eine Erleichterung, als bei Darstellung der Kapitalflussrechnung mit-

tels direkter Methode eine Überleitungsrechnung der Veränderung des Nettovermögens zum

Netto-Kapitalfluss nicht mehr erforderlich ist. Auf freiwilliger Basis kann eine Überleitungsrech-

nung natürlich weiterhin erfolgen.135

134 Quelle: FASB ASC 958-205-55-20.
135 Vgl. FASB ASC 230-10-45-29f idF FASB ASU 2016-14 iVm FASB ASC 958-205-55-18 idF FASB

ASU 2016-14.
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Anhang

Allgemeines zum Anhang von Not-for-Profit-Organisationen

Ein ordnungsgemäßer Jahresabschluss nach US-GAAP enthält auch Erläuterungen zu den

einzelnen Positionen in Bilanz und Statement of Activities, sowie sonstige Erläuterungen, die

erforderlich sind, ein gesamtheitliches Bild der Not-for-Profit-Organisation zu erhalten.136

Grundsätzlich haben Not-for-Profit-Organisationen – sofern relevant bzw. zutreffend – diesel-

ben Anhangangaben zu machen, wie For-Profit-Organisationen137, es sei denn, es gelten be-

stimmte Ausnahmereglungen oder besondere Offenlegungspflichten. Beispiele für generell er-

forderliche Anhangangaben sind solche in Bezug auf Finanzinstrumente, Contingencies, An-

passungen zu den Vorperioden, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze oder Kreditri-

siken.138

Besondere Anhangangaben für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember
2017 beginnen

Anhangangaben, die durch die Besonderheiten von Not-for-Profit-Organisationen erforderlich

sind, sind sofern anwendbar und sofern die Angaben nicht bereits in der Bilanz vorgenommen

wurden z.B.:

- detaillierte Informationen über die Art und Höhe der temporären bzw. dauerhaften

Restriktionen des Nettovermögens139,

- Details zu split-interest agreements140 und Endowment Funds141,

- Informationen zur Liquidität bzw. zu Fristigkeiten von Vermögenswerten und Verbind-

lichkeiten142,

- Details zu bedingungslosen Spendenzusagen143

136 Vgl. FASB ASC 235-10-05-1.
137 Vgl. FASB ASC 235-10-15-2.
138 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 590.
139 Vgl. ebenda.
140 Vgl. FASB ASC 958-30-50-1.
141 Vgl. FASB ASC 958-205-50-1A – 958-205-50-2A.
142 Vgl. FASB ASC 958-210-50-1.
143 Vgl. FASB ASC 958-405-50-1.
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Besondere Anhangangaben für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember
2017 beginnen

Mit dem Accounting Standards Update 2016-14 hat das FASB einige zusätzliche Anhangan-

gaben eingeführt, welche für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, zu

machen sind. Die wesentlichsten Neuerungen sind folgende:144

- Beträge und Zweck von board designations (Zweckwidmungen des Leitungsorgans),

Mittelzuweisungen und ähnlicher Handlungen, die aus selbst auferlegten Restriktionen

hinsichtlich der Nutzung von Ressourcen ohne Spenderrestriktionen, jeweils zum Bi-

lanzstichtag

- Zusammensetzung des Nettovermögens mit Spenderrestriktionen zum Bilanzstichtag

und eine Beschreibung, wie die Restriktionen die Nutzung von Ressourcen beeinflus-

sen

- Qualitative Informationen, die vermitteln, wie eine Not-for-Profit-Organisation ihre liqui-

den Mittel, welche innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag zur freien Verfügung für

generelle Aufwendungen stehen, verwaltet

- Quantitative Informationen (sofern nicht bereits in der Bilanz erfolgt) und – sofern not-

wendig – zusätzliche qualitative Informationen, die vermitteln, inwieweit die Organisa-

tion ihre zum Bilanzstichtag vorhandenen finanziellen Vermögensgegenstände zur Ab-

deckung finanzieller Bedürfnisse bzw. genereller Aufwendungen innerhalb eines Jah-

res ab Bilanzstichtag verwenden kann (Einschränkungen können (1) durch das Wesen

des Vermögenswertes selbst, (2) durch externe Einschränkungen durch z.B. Spender,

Gesetze, oder Verträge, (3) durch interne Einschränkungen durch Entscheidungen des

Leitungsorgans entstehen)

- die verwendeten Methoden zur Aufteilung von Aufwendungen zwischen Programmak-

tivitäten und unterstützenden Aktivitäten im Statement of Functional Expenses

Die jeweiligen erforderlichen Anhangangaben zu einzelnen Bilanzpositionen und Positionen

im Statement of Activities, insbesondere auch die Neuerungen durch FASB ASU 2016-14 wer-

den in weiterer Folge in Kapitel 4 beschrieben.

144 Vgl. FASB ASU 2016-14, S. 2-3.
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Statement of Functional Expenses

Besonderheiten der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die vor
dem 16. Dezember 2017 beginnen

Neben Bilanz, Statement of Activities und Kapitalflussrechnung müssen spendenfinanzierte

Gesundheits- und Wohlfahrtsorganisationen auch ein Statement of Functional Expenses, also

eine Aufteilung der Aufwendungen auf die Funktionsbereiche (Funktionsaufwendungen) der

Organisation, erstellen. Dieses Statement soll es dem Leser ermöglichen, die Zusammen-

hänge zwischen den Aufwendungen einer Organisation und deren Leistungsbemühungen und

Errungenschaften zu verstehen.145

Die sogenannten Funktionsaufwendungen betreffen zum einen die Programme, bzw. die Mis-

sion einer Not-for-Profit-Organisation (Aufwendungen zum Zwecke der Erfüllung der/des Pro-

gramme/s bzw. der Mission), zum anderen Managementaufwendungen, Fundraisingaufwen-

dungen und sonstige Aufwendungen, die der Unterstützung des Programms bzw. der Mission

dienen (programmunterstützende Aufwendungen).146

Diese Funktionsaufwendungen sind weiters ihrer Aufwandsart nach zu unterteilen. Beispiele

für eine solche Klassifizierung der Aufwandsart nach sind Gehälter, Mieten, Elektrizität, Zins-

aufwand, Abschreibung, Zuschüsse an andere, etc.147 Die Gliederung der Aufwendungen nach

ihrer Funktion bzw. ihrer Aufwandsart hat in Form einer Matrix zu erfolgen.148

Für Not-for-Profit-Organisationen, die keine spendenfinanzierten Gesundheits- oder Wohl-

fahrtsorganisationen sind, besteht die Möglichkeit, ein solches Statement of Functional Expen-

ses auf freiwilliger Basis zu erstellen.149 Wird kein Statement of Functional Expenses erstellt,

sind dennoch zumindest die nach FASB ASC 958-720-45-2 geforderten Angaben zur Klassi-

fikation von Aufwendungen nach ihrem Funktionsbereich, entweder im Statement of Activities,

oder im Anhang zu machen.

FASB ASC 958-205-55-21 enthält ein Beispiel für ein Statement of Functional Expenses:

145 Vgl. FASB ASC 958-205-05-5.
146 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 590.
147 Vgl. FASB ASC 958-205-45-6.
148 Vgl. FASB ASC 958-720-45-15.
149 Vgl. FASB ASC 958-720-45-16.
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Abbildung 9: Statement of Functional Expenses150

Besonderheiten der Darstellung und Gliederung für Berichtsjahre, die
nach dem 15. Dezember 2017 beginnen

Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, sieht das FASB die ver-

pflichtende Erstellung eines Statement of Functional Expenses für alle Not-for-Profit-Organi-

sationen, die nach den US-GAAP bilanzieren vor. Diese Aufteilung der Aufwendungen ihrer

Funktion und Aufwandsart nach kann entweder im Statement of Activities integriert, als eige-

nes Statement dargestellt, oder im Anhang enthalten sein.

Externe und direkte interne Aufwendungen aus Investments, die gegen die Investmenterträge

aufgerechnet wurden, sollen explizit nicht im Statement of Functional Expenses dargestellt

werden.151 Externe Aufwendungen aus Investments umfassen hierbei Beratungshonorare, De-

potgebühren, Transaktionsgebühren, etc. Zu den direkten internen Aufwendungen gehören

Gehälter von Mitarbeitern, die für die Anlagestrategie der Organisation verantwortlich sind,

sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auswahl, Überwachung und Verwaltung der

Leistung externer Anlageverwahrer.152

Für eine noch bessere Übersichtlichkeit soll die Darstellung der Funktionsaufwendungen künf-

tig klar getrennt in Programmaktivitäten und programmunterstützende Aktivitäten erfolgen153:

150 Quelle: FASB ASC 958-205-55-21.
151 Vgl. FASB ASC 958-720-45-15 idF FASB ASU 2016-14.
152 Vgl. FASB ASC 958-225-45-14 ff. idF FASB ASU 2016-14.
153 Vgl. FASB ASC 958-205-55-21 idF FASB ASU 2016-14.
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Abbildung 10: Statement of Functional Expenses nach Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember
2017 beginnen154

154 Quelle: FASB ASC 958-205-55-21 idF FASB ASU 2016-14.
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4 Besondere Rechnungslegungsvorschriften für Not-for-Profit-Or-
ganisationen

Spenden

Grundlagen

Spenden an Not-for-Profit-Organisationen sind in den US-GAAP einzigartig. Sie sind der

Grund, weshalb Not-for-Profit-Organisationen überhaupt existieren können und stellen deren

wichtigste Einnahmequelle dar.155 Das FASB Glossar definiert Spenden als bedingungs-

lose156, freiwillige Übertragung von Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten und Leistun-

gen von Organisationen oder Personen, die nicht Eigentümer sind, bzw. als Nachlass von

Schulden der Organisation gegenüber einer anderen Organisation oder Person ohne Gewäh-

rung einer Gegenleistung. Diese Charakteristika unterscheiden Spenden von zweiseitigen Ge-

schäften, in denen beide beteiligten Parteien in etwa gleichwertige Leistungen erhalten; von

Einlagen und Dividenden, welche zwischen Organisationen und deren Eigentümern fließen;

und von einseitigen Übertragungen, wie Steuern, Gebühren, Strafzahlungen oder Diebstählen,

die nicht unbedingt freiwillig erfolgen. Die Gegenleistung einer Spende für den privaten Spen-

der ist – wenn überhaupt – der öffentliche Nutzen, den sie möglicherweise bringt.157 Für unter-

nehmerisch tätige Spender werden hingegen die Werbewirksamkeit der Spende, die etwaige

steuerliche Abzugsfähigkeit, sowie die öffentliche Anerkennung eine Art Gegenleistung dar-

stellen.158

Die folgende Darstellung soll als Anleitung dienen, um zu bestimmen, ob eine Übertragung

von Vermögenswerten als Spende zu klassifizieren ist:

155 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 99.
156 d.h. im Sinne einer Leistung ohne Erwarten einer Gegenleistung
157 Vgl. FASB Glossar: Contribution.
158 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 3.
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Abbildung 11: Klassifizierung als Spende159

Ob ein übertragener Vermögenswert als Spende zu klassifizieren ist, hängt also von mehreren

Faktoren ab und ist nicht immer auf den ersten Blick bestimmbar.

Auch die Bilanzierung und Bewertung von Spenden, sobald sie als solche klassifiziert worden

sind, stellt Not-for-Profit-Organisationen vor Herausforderungen. Zunächst müssen die Be-

träge in der internen Buchhaltung ordnungsgemäß erfasst werden. Zum Ende des Geschäfts-

jahres müssen sie dann derart im Jahresabschluss abgebildet werden, dass dem Leser der

159 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an AICPA (2013), Ablaufdiagramm 5-1.
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Betrag der erhaltenen Spenden sowie deren jeweilige Einschränkungen korrekt vermittelt wer-

den.160

Prinzipiell sind Spenden in der Periode, in der sie empfangen werden, zu verbuchen. Abhängig

von der Art der Spende sollte entweder ein Vermögenswert (z.B. Bargeld, Wertpapiere, Sach-

anlagen), eine Verminderung der Schulden (z.B. Lieferantenverbindlichkeiten), oder eine Ver-

minderung des Aufwands (z.B. gespendete Rechtsberatungsleistungen) erfasst werden.161

Zu bewerten sind Spenden grundsätzlich zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value).162 Der bei-

zulegende Zeitwert ist nach allgemeinen Grundsätzen, wie sie auch für For-Profit-Organisati-

onen gelten, zu ermitteln. FASB ASC 820-10-35-2 definiert den beizulegenden Zeitwert als

den Betrag, der in einer ordentlichen Transaktion zwischen zwei Marktteilnehmern zum jewei-

ligen Bewertungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswertes erzielt werden würde, bzw.

zur Begleichung einer Verbindlichkeit bezahlt werden müsste. FASB 958-605-25-4 schränkt

die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert jedoch ein. Besteht nämlich große Unsicherheit

bezüglich der Existenz eines Wertes (oder auch Nutzens), so kann dies ein Indikator dafür

sein, dass der Vermögenswert nicht bilanziert werden sollte. Dies ist vor allem dann der Fall,

wenn der gespendete Vermögenswert durch die Organisation für interne Zwecke bzw. Pro-

gramme nicht genutzt werden, oder alternativ zumindest verkauft werden kann.163

Spenden sind bei Empfang, je nach Spenderrestriktion, einer der drei Kategorien (für Berichts-

jahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, in zwei Kategorien) – dauerhaft einge-

schränkt, temporär eingeschränkt oder nicht eingeschränkt (für Berichtsjahre, die nach dem

15. Dezember 2017 beginnen, mit und ohne Spenderrestriktionen) – zuzuordnen. Nun kann

es aber vorkommen, dass Organisationen Spenden von langlebigen Vermögenswerten (wie

beispielsweise Immobilien) erhalten, ohne dass der Spender ausdrücklich festgelegt hat, wie

oder wie lange die Organisation den Vermögenswert nutzen muss, oder wie etwaige Erlöse

aus dem Verkauf des Vermögenswertes zu verwenden sind.164 Vermögenswerte, für die nicht

bestimmt wurde, wie lange sie von der Organisation genutzt werden müssen, sind als einge-

schränkt zu bilanzieren, sofern die Organisationsrichtlinien vorsehen, dass eine zeitliche Ein-

schränkung über die Nutzungsdauer des Vermögenswertes hinweg vorzunehmen ist. Organi-

sationen, die in ihren Richtlinien zeitliche Einschränkungen für gespendete langlebige Vermö-

genswerte vorsehen, müssen dies auch für Vermögenswerte tun, die mit Geldspenden oder

anderen Vermögenswerten gekauft wurden, die der Spender für eben diese Käufe gespendet

hat. Sehen die Organisationsrichtlinien keine Erfassung einer zeitlichen Einschränkung für

160 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 102.
161 Vgl. FASB ASC 958-605-25-2.
162 Vgl. FASB ASC 958-605-30-2.
163 Vgl. FASB ASC 958-605-25-4.
164 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6.
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langlebige Vermögensgegenstände vor, und liegen auch keine Restriktionen durch Spender

vor, so sind die langlebigen Vermögenswerte als uneingeschränkte Vermögenswerte zu bilan-

zieren.165 Unabhängig davon, welche Richtlinien und – infolgedessen – Bilanzierungsmetho-

den eine Organisation für langlebige Vermögenswerte vorgibt, muss sie diese im Anhang of-

fenlegen.166

Abweichend von obigen Ausführungen ist es Not-for-Profit-Organisationen für Berichtsjahre,

die nach dem 15. Dezember 2017, beginnen nicht mehr möglich, die Nutzungsdauer von Ver-

mögenswerten ohne Restriktionen hinsichtlich deren Nutzungsdauer durch Verfassen einer

entsprechenden Organisationsrichtlinie zeitlich einzuschränken.167

Je nach Art der Spende ergeben sich zum Teil unterschiedliche Bestimmungen zur Bilanzie-

rung, Bewertung und ergänzenden Anhangangaben, die in den folgenden Unterkapiteln be-

schrieben werden.

Geldspenden

Geldspenden, insbesondere Barspenden, erfordern zwar, dass die Not-for-Profit-Organisation

über ein starkes internes Kontrollsystem zur sicheren Verwahrung dieser Geldspenden ver-

fügt, bringen jedoch nach aktuell gültiger Rechtslage keine besonderen Buchhaltungs- bzw.

Bilanzierungsherausforderungen mit sich.168 Sie werden daher wie bereits oben beschrieben

in der Periode, in welcher die Spende getätigt wurde, als Spendenertrag bzw. als liquide Mittel

erfasst und je nach Vorhandensein einer Spendenrestriktion einer der drei (bzw. künftig zwei)

Kategorien des Nettovermögens zugeordnet.

Für Geldspenden, welche unter der Einschränkung getätigt wurden, dass sie nur für den Er-

werb von Anlagevermögen verwendet werden dürfen, wurde mit dem Accounting Standards

Update 2016-14 klargestellt, dass diese in Berichtsjahren, die nach dem 15. Dezember 2017

beginnen, zunächst als eingeschränkter Spendenertrag bzw. als Nettovermögen mit Spender-

restriktionen anzusetzen sind. Wird das entsprechende Anlagevermögen erworben und in Nut-

zung genommen, so hat eine Umgliederung vom Nettovermögen mit Spenderrestriktionen ins

Nettovermögen ohne Spenderrestriktionen zu erfolgen, es sei denn, der Spender hat auch das

165 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6, vgl. auch Unterkapitel 0 u. 4.3.
166 Vgl. FASB ASC 958-605-45-4.
167 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6 iVm 958-360-45-6 idF FASB ASU 2016-14, vgl. auch Unterkapitel 0

u. 4.3.
168 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 593.
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Anlagevermögen mit einer zeitlichen Beschränkung hinsichtlich dessen Nutzung belegt. Dies-

falls hat die Umgliederung über die Laufzeit der zeitlichen Beschränkung zu erfolgen.169

Ehrenamtliche Leistungen

Ehrenamtliche Leistungen sind zu erfassen bzw. im Statement of Activities anzusetzen, wenn:

- sie einen nicht finanziellen Vermögenswert schaffen oder ein solcher durch sie aufge-

wertet wird (z.B. ehrenamtliche Architektenleistungen und Tischlerarbeiten im Zusam-

menhang mit dem Zubau zu einem Gebäude170) und/oder

- sie besondere Fähigkeiten erfordern, von Personen erbracht werden, die über diese

Fähigkeiten verfügen und sie normalerweise zugekauft werden müssten (z.B. Leistun-

gen von Buchhaltern, Architekten, Tischlern, Ärzten, Anwälten, Elektrikern, Lehrern,

Krankenschwestern, etc.)

An eine Not-for-Profit-Organisation erbrachte ehrenamtliche Leistungen, die keines der obigen

Kriterien erfüllen, sind nicht anzusetzen.171 Wird die ehrenamtliche Leistung in der Bilanz bzw.

im Statement of Activities erfasst, so ist sie in jener Periode mit dem beizulegenden Zeitwert

anzusetzen, in der sie erbracht wird.172 Der Ansatz kann hierbei entweder mit dem beizulegen-

den Zeitwert der erhaltenen Leistung (der Betrag, den die Not-for-Profit-Organisation aufwen-

den müsste, würde sie die Leistung zukaufen), oder des durch die Leistungen geschaffenen

bzw. aufgewerteten Vermögenswertes erfolgen.173

Im Anhang hat eine Not-for-Profit-Organisation, die ehrenamtliche Leistungen empfängt zu

beschreiben, für welche Programme oder Aktivitäten diese Leistungen verwendet wurden, in-

klusive der Art und des Ausmaßes der ehrenamtlichen Leistungen, sowie des als Spendener-

trag verbuchten Betrags für die Berichtsperiode. Anhangangaben zu empfangenen ehrenamt-

lichen Leistungen sind im Übrigen auch dann zu machen, wenn diese nicht als Ertrag ange-

setzt wurden, weil sie obige Voraussetzungen nicht erfüllen.174

169 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6 idF FASB ASU 2016-14.
170 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 594.
171 Vgl. FASB ASC 958-605-25-16.
172 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 594.
173 Vgl. FASB ASC 958-605-30-10.
174 Vgl. FASB ASC 958-605-50-1.



44

Sachspenden

Sachspenden, die von der Organisation verwendet oder sogar verkauft werden können, sind

zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes hat

die Organisation die Qualität und Quantität der erhaltenen Sachspenden ebenso zu berück-

sichtigen, wie etwaige Rabatte (z.B. Mengenrabatte), die die Organisation erhalten hätte, hätte

sie die Sachwerte tatsächlich entgeltlich erworben.175

Gespendete Vorräte werden ebenfalls in jener Periode, in der sie empfangen werden, mit dem

beizulegenden Zeitwert erfasst.176 Der beizulegende Zeitwert von Vorräten kann beispiels-

weise mit Hilfe von Katalogen, Lieferanten, unabhängigen Gutachten oder geschätzten Ver-

kaufspreisen kalkuliert werden.177 Wenn für gespendete Vorräte, wie beispielsweise Altklei-

dung oder Möbel, die weder intern genutzt, noch verkauft werden können, kein verlässlicher

beizulegender Zeitwert existiert, oder berechnet werden kann, so sind diese nicht zu erfas-

sen.178

Hinsichtlich des erstmaligen Ansatzes von Sachspenden in Form von Anlagevermögen unter-

scheidet sich die Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen, von

jener für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen. Gespendetes Anlagever-

mögen, dessen Nutzungsdauer nicht durch Spenderrestriktionen eingeschränkt ist, ist aktuell

als eingeschränktes Nettovermögen bzw. eingeschränkter Spendenertrag anzusetzen, sofern

die Not-for-Profit-Organisation über eine interne Bilanzierungsrichtlinie verfügt, welche eine

zeitliche Einschränkung der Nutzungsdauer bzw. eine Abschreibung über die Nutzungsdauer

von gespendetem Anlagevermögen vorsieht. Gibt es keine solche Richtlinie und auch sonst

keine Spenderrestriktionen, dann sind Spenden von Anlagevermögen als uneingeschränktes

Nettovermögen bzw. uneingeschränkter Spendenertrag anzusetzen.179 Für den Fall, dass eine

solche Richtlinie besteht, ist hierzu eine Erläuterung im Anhang zu machen, ebenso zur Nut-

zungsdauer des betroffenen gespendeten Anlagevermögens.180 Während des Ablaufs der

Nutzungsdauer ist anteilig eine Umgliederung vom temporär eingeschränkten Nettovermögen

zum uneingeschränkten Nettovermögen vorzunehmen.181 Ausnahme sind hier die spendenfi-

nanzierten Gesundheitsorganisationen. Für sie besteht keine Wahlmöglichkeit zur Implemen-

tierung einer zeitlichen Einschränkung über die Nutzungsdauer.182

175 Vgl. FASB ASC 958-605-30-11.
176 Vgl. FASB ASC 958-605-30-1 iVm FASB ASC 958-605-30-2.
177 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 329 u. S. 330.
178 Vgl. FASB ASC 958-605-25-4.
179 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6.
180 Vgl. FASB ASC 958-360-50-1.
181 Vgl. FASB ASC 958-360-45-2.
182 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6.
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Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, ist gespendetes Anlagevermö-

gen ohne Spenderrestriktionen hingegen grundsätzlich als Ertrag ohne Spenderrestriktionen

bzw. als Nettovermögen ohne Spenderrestriktionen anzusetzen. Sachspenden, die nur zum

Erwerb von Anlagevermögen verwendet werden dürfen, sind zunächst als Ertrag mit Spender-

restriktionen bzw. als Nettovermögen mit Spenderrestriktionen anzusetzen. Sobald das ent-

sprechende Anlagevermögen erworben und in Nutzung genommen ist, ist – sofern dieses

selbst nicht auch durch eine zeitliche Spenderrestriktion eingeschränkt ist – vom Nettovermö-

gen mit Spenderrestriktionen in das Nettovermögen ohne Spenderrestriktionen umzugliedern.

Für den Fall, dass auch das Anlagevermögen selbst von einer zeitlichen Spenderrestriktion

betroffen ist, erfolgt die Umgliederung über die Laufzeit der zeitlichen Spenderrestriktion.183

Im Gegensatz zur Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen, ist

es Not-for-Profit-Organisationen für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 begin-

nen, allgemein nicht mehr gestattet, eine zeitliche Einschränkung, welche über die Nutzungs-

dauer des gespendeten Anlagevermögens abläuft, zu implementieren.184

Abgrenzung gegenüber Mitgliedsbeiträgen

Der Ansatz von Mitgliedsbeiträgen im Statement of Activities hängt davon ab, ob die Mitglieds-

beiträge als Spende oder als „Tausch“ gegen eine bestimmte Leistung der Not-for-Profit-Or-

ganisation zu klassifizieren sind.185 Sammelt eine Organisation Mitgliedsbeiträge ein und ge-

währt hierfür eine Gegenleistung (z.B. wenn ein christlicher Verein seinen beitragszahlenden

Mitgliedern Zugang zu einem Schwimmbad, einem Fitnessraum und sonstigen Anlagen ge-

währt), so sind die Mitgliedsbeiträge, die in der Regel immer für ein Jahr bezahlt werden, in

der Bilanz einerseits als liquide Mittel, andererseits als passiver Rechnungsabgrenzungspos-

ten anzusetzen. Letzterer ist über das betreffende Jahr aufzulösen und monatlich gegen Er-

träge aus Mitgliedsbeiträgen zu buchen.186

Steht den Mitgliedsbeiträgen hingegen keine Leistung gegenüber, so sind diese als uneinge-

schränkte Spendenerträge (bzw. für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 begin-

nen, als Spendenerträge ohne Spenderrestriktionen) zu erfassen.187 Steht den Mitgliedsbei-

trägen eine geringwertigere Leistung der Organisation entgegen und sind diese daher sowohl

183 Vgl. FASB ASC 958-360-45-6 idF FASB ASU 2016-14.
184 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6 iVm FASB ASC 958-205-45-12, jeweils idF FASB ASU 2016-14.
185 Vgl. Copley (2011), S. 307.
186 Vgl. Copley (2011), S. 307.
187 Vgl. ebenda.
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als Spende, als auch als Gegenleistung zu qualifizieren, so hat eine Aufteilung auf die beiden

obigen Kategorien sowie die entsprechende Verbuchung zu erfolgen.188

Spendenzusagen

Spendenzusagen sind mündliche oder schriftliche Vereinbarungen über die Zuwendung von

Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten zwischen dem (potenziellen) Spender und einer

Not-for-Profit-Organisation. In dieser Vereinbarung sind sowohl Rechte, als auch Pflichten

festgehalten. Die Not-for-Profit-Organisation darf erwarten, dass die versprochenen Vermö-

genswerte in der Zukunft auch tatsächlich an sie gespendet werden. Der Spender hat die so-

ziale, moralische und in der Regel auch die rechtliche Verpflichtung, die Spende zu leisten.

Eine Spendenzusage kann bedingter, oder bedingungsloser Natur sein.189

Eine bedingte Spendenzusage bewirkt eine tatsächliche Leistung nur in dem Fall, dass ein

bestimmtes, in der Vereinbarung festgehaltenes, jedoch im Vorhinein ungewisses Ereignis

eintritt, welches den Spender an seine Zusage bindet.190 Wird beispielsweise zwischen einem

Spender und dem amerikanischen Roten Kreuz eine Spende in Höhe von USD 10.000,00 für

den Fall (und nur für diesen Fall), dass Kalifornien durch ein Erdbeben getroffen wird, verein-

bart, so spricht man von einer bedingten Spendenzusage.191

Eine bedingungslose Spendenzusage hängt nur vom Ablauf eines bestimmten Zeitraumes,

bzw. vom Abruf durch die Organisation ab.192 Beispiel für eine bedingungslose Spendenzu-

sage ist das Versprechen eines Spenders, ab Januar des nächsten Jahres jeden Monat eine

Geldspende in bestimmter Höhe an die Organisation zu überweisen.193

Im Zusammenhang mit Spendenzusagen ist es wichtig, zwischen einer Bedingung und einer

Einschränkung durch den Spender zu unterscheiden. Bedingungen setzen – wie oben be-

schrieben – den Eintritt eines bestimmten Ereignisses voraus, damit eine Spende tatsächlich

erfolgt. Einschränkungen bestimmen wie eine Spende nach Erhalt verwendet werden soll.194

Spendenzusagen können bedingungslos aber eingeschränkt, bedingt jedoch uneinge-

schränkt, bedingungslos und uneingeschränkt sowie bedingt und eingeschränkt sein. Je nach-

dem, welche Bedingungen und Einschränkungen der Spender vorsieht, sind der Zeitpunkt der

188 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 346.
189 Vgl. FASB Glossar: Promise to Give.
190 Vgl. FASB Glossar: Conditional Promise to Give.
191 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 115.
192 Vgl. FASB Glossar: Unconditional Promise to Give.
193 Vgl. Copley (2011), S. 332.
194 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 115.
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Erfassung und die Kategorisierung der Spende bzw. Spendenzusage unterschiedlich.195 Die

folgende Abbildung soll die Unterschiede verdeutlichen:

Die Spende /
Spendenzusage ist:

uneingeschränkt
durch Spenderrestriktionen

eingeschränkt

bedingungslos

Erfassung erfolgt zum Zeitpunkt

der Transaktion bzw. der Zu-

sage

Kategorie: uneingeschränkt

Erfassung erfolgt zum Zeitpunkt

der Transaktion bzw. der Zu-

sage

Kategorie: temporär einge-

schränkt196

bedingt

Erfassung erfolgt, sobald die

Bedingung im Wesentlichen er-

füllt ist

Kategorie: uneingeschränkt

Erfassung erfolgt, sobald die

Bedingung im Wesentlichen er-

füllt ist

Kategorie: temporär einge-

schränkt197

Abbildung 12: Erfassung von bedingten und/oder eingeschränkten Spenden(zusagen) für Berichtsjahre, die vor
dem 16. Dezember 2017 beginnen198

Für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, sind die beiden Kategorien

„uneingeschränkt“ und „temporär eingeschränkt“ in obiger Abbildung durch die Kategorien

„ohne Spenderrestriktionen“ und „mit Spenderrestriktionen“ zu ersetzen.

Da bei bedingungslosen Spendenzusagen der Zeitpunkt der Vereinnahmung der Spende im

Vorhinein oft noch nicht klar ist, die Erfassung jedoch zum Zeitpunkt der Zusage erfolgen

muss, ist für die Ersterfassung der Barwert der Spende zu berechnen.199 Bei bedingungslosen

Geldspendenzusagen hat die Organisation Betrag und Zeitpunkt der zukünftigen Geldflüsse

zu bestimmen. Bei nicht zahlungswirksamen Spendenzusagen hat die Organisation zunächst

Anzahl und Art der erwarteten Vermögenswerte zu bestimmen. Bei der Barwertbestimmung

195 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 114.
196 Umgliederung in die Kategorie uneingeschränkt/ohne Spenderrestriktionen nach Erfüllung oder Ab-

lauf der Spenderrestriktion.
197 Umgliederung in die Kategorie uneingeschränkt/ohne Spenderrestriktionen nach Erfüllung oder Ab-

lauf der Spenderrestriktion.
198 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 116.
199 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 115.
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der Vermögenswerte hat die Organisation dann – unter anderem – folgende Punkte zu be-

rücksichtigen:200

- den Zeitpunkt, zu dem die Spende erwartungsgemäß vereinnahmt wird

- die Bonität der/des Spender/s

- die Erfahrung mit der Vereinnahmung von Spenden in der Vergangenheit

- die Strategien der Organisation zur Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang

mit Spendenzusagen

- ihre Erwartungen betreffend mögliche Änderungen des Betrags oder Zeitpunktes der

Zahlungsströme (also die Unsicherheit der Zahlungsströme)

- etwaige sonstige Faktoren, die die Einbringlichkeit der Spende beeinflussen könnten

Wird die Barwertmethode verwendet, um den beizulegenden Zeitwert zu messen, ist dafür ein

Diskontierungszinssatz zu verwenden, der im Einklang mit den allgemeinen Bestimmungen

zur Barwertberechnung nach US-GAAP steht. Der Diskontierungszinssatz ist zum Zeitpunkt

der erstmaligen Erfassung der bedingungslosen Spendenzusage zu bestimmen und beizube-

halten, es sei denn, die Organisation entscheidet sich für die Option, die Spendenzusage zum

beizulegenden Zeitwert gemäß ASC 825-10 zu bewerten.201

Bedingungslose Spendenzusagen, mit deren Vereinnahmung voraussichtlich in weniger als

einem Jahr zu rechnen ist, sind mit dem Nettoveräußerungswert202 anzusetzen, da dieser Be-

trag einen verlässlichen Ansatz für den beizulegenden Zeitwert darstellt.203 Bedingte Spen-

denzusagen sind mit dem beizulegenden Zeitwert zu dem Zeitpunkt anzusetzen, zu dem die

Bedingung im Wesentlichen erfüllt ist.204

Split-interest agreements

Split-interest agreements stellen eine besondere Art von Spenden dar: Sie entstehen aus der

Aufteilung von Ansprüchen auf bestimmte Vermögenswerte bzw. Zuwendungen auf die Not-

for-Profit-Organisation und andere Begünstigte.205 Die FASB Codification beschreibt split-inte-

rest agreements als Vereinbarungen, nach welchen der Spender einen Trust (frei übersetzt

etwa einen Fonds) gründet, oder eine andere Vereinbarung trifft, wovon neben der Not-for-

200 Vgl. FASB ASC 958-605-30-4.
201 Vgl. FASB ASC 958-605-30-5.
202 Vgl. FASB Glossar: Net Realizable Value - entspricht dem geschätzten Verkaufspreis, der im Rah-

men der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abzgl. der Kosten für Fertigstellung, Verkauf und Transport
erzielt werden kann.

203 Vgl. FASB ASC 958-605-30-6.
204 Vgl. FASB ASC 958-605-30-7.
205 Vgl. FASB ASC 958-30-05-1.
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Profit-Organisation auch noch andere Begünstigte profitieren. Ein typisches split-interest ag-

reement enthält idR zwei Komponenten:206

- den Hauptvorteil

- den verbleibenden Vorteil

Der Hauptvorteil steht meist ab Abschluss der Vereinbarung einem der Begünstigten zu und

endet entweder nach Ablauf einer bestimmten Periode, oder mit dem Eintreten eines bestimm-

ten Ereignisses, wie z.B. dem Tod des Spenders. Der verbleibende Vorteil (bzw. ein Teil des-

sen) steht dann dem bzw. den anderen Begünstigten nach Ablauf einer bestimmten Periode,

bzw. nach Eintreten eines bestimmten Ereignisses zu.207

Die FASB ASC unterscheidet zwei Arten von split-interest agreements; widerrufliche und un-

widerrufliche.208 Widerrufliche split-interest agreements sind als Spendenabsichtserklärung zu

bilanzieren. Vermögenswerte, die eine Not-for-Profit-Organisation im Rahmen eines widerruf-

lichen split-interest agreements als Begünstigter einer Stiftung erhält, sind bei Erhalt zunächst

nicht im Statement of Activities zu erfassen, sondern als Vermögenswert und korrespondie-

rend als Verbindlichkeit aus einem rückzahlbaren Vorschuss zu bilanzieren. Die Bilanzierung

hat zum beizulegenden Zeitwert zu erfolgen.209 Ein Spendenertrag aus einem widerruflichen

split-interest agreement ist erst im Statement of Activities darzustellen, wenn die Vereinbarung

unwiderruflich wird oder die Vermögenswerte der Not-for-Profit-Organisation ohne weitere Be-

dingungen übertragen werden.210

Im Falle von unwiderruflichen split-interest agreements, die dem Namen nach nicht vom Spen-

der widerrufen werden können, können die gespendeten Vermögenswerte entweder von der

Not-for-Profit-Organisation oder von einem Dritten gehalten werden.211 Hält die Not-for-Profit-

Organisation den Vermögenswert und unterliegt das split-interest agreement keinen weiteren

Bedingungen des Spenders, wie beispielsweise die verpflichtende Rückgabe des Vermögens-

wertes bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses, so hat sie den Vermögenswert, die zugehö-

rige Verbindlichkeit gegenüber dem/den anderen Begünstigten, sowie den Spendenertrag idR

zu dem Zeitpunkt zu erfassen, zu dem sie als Begünstigter oder Treuhänder genannt wird.212

Die Bilanzierung hat zum beizulegenden Zeitwert zu erfolgen.213 Hält hingegen ein Dritter die

Vermögenswerte aus einem split-interest agreement, so hat die Not-for-Profit-Organisation die

206 Vgl. FASB ASC 958-30-5-4.
207 Vgl. FASB ASC 958-30-5-5.
208 Vgl. FASB ASC 958-30-25-1.
209 Vgl. FASB ASC 958-30-30-3.
210 Vgl. FASB ASC 958-30-25-2.
211 Vgl. FASB ASC 958-30-25-3.
212 Vgl. FASB ASC 958-30-25-4.
213 Vgl. FASB ASC 958-30-30-4.
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Vermögenswerte idR nicht in ihre Bilanz aufzunehmen, sondern kann lediglich ihren anteiligen

Ertrag aus diesen Vermögenswerten erfassen.214

Generell sollten split-interest agreements in der Bilanz oder alternativ im Anhang gesondert

ausgewiesen werden.215 Je nach Vorhandensein von Spenderrestriktionen müssen die akti-

vierten Vermögenswerte einer der drei Kategorien des Nettovermögens (künftig zwei Katego-

rien des Nettovermögens) zugeordnet werden.216

Im Anhang sind außerdem folgende Angaben zu split-interest agreements zu machen:217

- eine Beschreibung der allgemeinen Bedingungen der vorhandenen split-interest ag-

reements

- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die aufgrund von split-interest agreements ak-

tiviert bzw. passiviert wurden, sofern nicht bereits in der Bilanz ein eigener Ausweis

erfolgt ist

- die Bewertungsgrundlagen für die aktivierten Vermögenswerte (Anschaffungskosten,

beizulegender Zeitwert, o.a.)

- Diskontierungszinssätze und versicherungsmathematische Annahmen, sofern Bar-

werttechniken für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus split-

interest agreements verwendet wurden

- Spendenerträge, die aufgrund von split-interest agreements vereinnahmt wurden, so-

fern nicht bereits im Statement of Activities gesondert ausgewiesen

- Angaben zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert gemäß FASB ASC 825-10, falls

verwendet

Von der Not-for-Profit-Organisation getätigte Spenden

Für von einer Not-for-Profit-Organisation selbst getätigte Spenden sind neben den allgemei-

nen Grundsätzen des FASB ASC 720-25, welches auch für For-Profit-Organisationen anwend-

bar ist, auch die Regelungen von FASB ASC 958-720 anzuwenden.218 Bedingungslose Spen-

denzusagen sind demnach zu dem Zeitpunkt zu bilanzieren, zu dem die spendende Organi-

sation verpflichtet wird, die versprochenen Vermögenswerte in Zukunft zu übertragen. Das ist

in der Regel dann der Fall, wenn die Organisation eine spezifische Zuwendung genehmigt,

oder der Empfänger der bedingungslosen Spendenzusage benachrichtigt wird. Zum Zeitpunkt

214 Vgl. FASB ASC 958-30-25-16.
215 Vgl. FASB ASC 958-30-45-6.
216 Vgl. FASB ASC 958-30-45-1.
217 Vgl. FASB ASC 958-30-50-1.
218 Vgl. FASB ASC 958-720-25-1.
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der Verpflichtung ist die getätigte Spende daher zum einen als Verbindlichkeit, zum anderen

als Spendenaufwand, jeweils zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Wenn sich die Orga-

nisation jedoch ausdrücklich das Recht vorbehält, eine bedingungslose Spendenzusage zu

widerrufen, so ist die bedingungslose Spendenzusage nicht zu bilanzieren. Sind die Zahlungen

zu der bedingungslosen Spendenzusage über mehrere Berichtsjahre verteilt zu leisten und

unterliegt der Spendenempfänger nur routinemäßigen Kontrollen seiner Leistungen, so hat die

Organisation die Verbindlichkeit und den Aufwand für den Gesamtbetrag der Zahlungen aus

der bedingungslosen Spendenzusage zu bilanzieren.219

Die Anhangangaben zu von der bilanzierenden Not-for-Profit-Organisation getätigten bedin-

gungslosen Spendenzusagen richten sich einerseits nach den allgemeinen Regelungen des

FASB ASC 450-20-50. Zusätzlich normiert jedoch FASB ASC 958-405-50-1, dass der Anhang

eine Zeitleiste zu den bedingungslosen Spendenzusagen mit den zu zahlenden Gesamtbeträ-

gen jeweils für jedes der nächsten fünf Jahre, sowie dem Gesamtbetrag welcher in mehr als

fünf Jahren fällig wird, enthalten muss. Für bedingungslose Spendenzusagen, die mit ihrem

Barwert bilanziert werden, ist auch der nicht diskontierte Betrag anzugeben.220

Sammlungen

Ähnlich wie Spenden gehören auch Sammlungen zu den Besonderheiten, die es bei der Rech-

nungslegung von Not-for-Profit-Organisationen zu beachten gilt.221 Das FASB versteht unter

Sammlungen Kunstwerke, historische Schätze, oder ähnliche Vermögenswerte, die folgende

Kriterien kumulativ erfüllen:222

- Sie dienen nicht zur Erzielung von Gewinnen, sondern vielmehr zur öffentlichen Aus-

stellung, Bildung, oder Forschung zur Förderung der Allgemeinheit.

- Sie werden sicher verwahrt, sind lastenfrei zu halten, werden gepflegt oder konserviert.

- Sie unterliegen speziellen Organisationsrichtlinien, welche vorsehen, dass bei Verkauf

(eines Vermögensgegenstandes aus) einer Sammlung, der Gewinn nur für den Erwerb

einer neuen Sammlung (bzw. eines Gegenstandes als Teil einer Sammlung) verwen-

det werden darf.

219 Vgl. FASB ASC 958-720-25-2 iVm 958-720-30-1.
220 Vgl. FASB ASC 958-405-50-1.
221 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 215.
222 Vgl. FASB Glossar: Collections.
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Sammlungen werden in der Regel von Museen, botanischen Gärten, Büchereien, Aquarien,

Planetarien, Tiergärten, Kunstgalerien, Forschungszentren o.ä. gehalten.223 Für sie gelten be-

sondere Rechnungslegungsvorschriften. Verfügt eine Not-for-Profit-Organisation über eine o-

der mehrere Sammlungen, so hat sie für die Bilanzierung bzw. Bewertung eine Organisations-

richtlinie zu erlassen. Es besteht die Möglichkeit, alle Gegenstände einer Sammlung zu akti-

vieren, alle Gegenstände auf prospektiver Basis zu aktivieren (also nur alle Gegenstände, die

der Organisation ab einem bestimmten Datum zugehen), oder keine Aktivierung vorzuneh-

men. Eine Aktivierung nur bestimmter Sammlungen oder nur bestimmter Teile von Sammlun-

gen ist ausgeschlossen.224 Die Not-for-Profit-Organisation hat die Grundsätze der Organisati-

onsrichtlinie hinsichtlich der Aktivierung von Sammlungen im Anhang offen zu legen.225

Werden Sammlungen oder Sammlungsstücke, die von der Organisation entgeltlich erworben

wurden, aktiviert, so hat dies zu Anschaffungskosten zu erfolgen.226 Werden durch Spenden

erhalten Sammlungen oder Sammlerstücke aktiviert, so sind diese gemäß den allgemeinen

Regeln für Spenden zum Zeitpunkt der Spende mit dem beizulegenden Zeitwert zu aktivieren

bzw. der Spendenertrag im Statement of Activities zu erfassen.227

Aktiviert eine Organisation Sammlungen gar nicht, so ist in der Bilanz ein extra Posten zu

bilden, welcher auf die zugehörige Anhangangabe hinweist, jedoch – aufgrund der fehlenden

Aktivierung – keine USD-Beträge aufweist. Bei einer Aktivierung auf prospektiver Basis ist zu-

sätzlich das Datum anzugeben, ab welchem Sammlungen aktiviert wurden (z.B. Sammlungen,

die nach dem 01.01.2000 zugegangen sind (Note X)). Aktiviert eine Organisation alle Samm-

lungen, so ist in der Bilanz ein Posten zu bilden, welcher den gesamten Betrag enthält, welcher

für Sammlungen aktiviert wurde.228 Der Betrag, welcher für Kunstwerke, historische Schätze

und ähnliche Vermögensgegenstände, die nicht unter die Definition einer Sammlung fallen,

aktiviert wurde, ist in der Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben.229 Nicht aktivierte

Sammlungen bzw. Sammlungsstücke, die im Berichtsjahr verloren gingen, beschädigt oder

zerstört wurden, oder sich aus anderen Gründen nicht mehr im Besitz der Organisation befin-

den, sind ebenfalls im Anhang zu beschreiben oder alternativ deren Wert anzugeben.230

Eine Not-for-Profit-Organisation, die ihre Sammlungen nicht aktiviert, muss folgende Aufwen-

dungen und Erträge in ihrem Statement of Activities gesondert erfassen:231

223 Vgl. FASB Glossar: Collections.
224 Vgl. FASB ASC 958-360-25-3.
225 Vgl. FASB ASC 958-360-50-1.
226 Vgl. FASB ASC 958-360-30-1.
227 Vgl. FASB ASC 958-605-30-2.
228 Vgl. FASB ASC 958-360-45-3.
229 Vgl. FASB ASC 958-360-45-4.
230 Vgl. FASB ASC 958-360-50-6.
231 Vgl. FASB ASC 958-360-45-5.
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- Aufwand für den Kauf von Sammlungsstücken als Minderung der entsprechenden Ka-

tegorie des Nettovermögens

- Ertrag aus dem Verkauf von Sammlungsstücken als Erhöhung der entsprechenden

Kategorie des Nettovermögens

- Ertrag aus Versicherungszahlungen zu verloren gegangenen oder zerstörten Samm-

lungsstücken als Erhöhung der entsprechenden Kategorie des Nettovermögens

FASB 958-360-55-2 nach Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 be-

ginnen, enthält ein Beispiel für die Darstellung eines Statement of Activities, die die obigen

Anforderungen erfüllt:

Abbildung 13: Statement of Activities mit Ertrags- und Aufwandinformationen über nicht aktivierte Sammlungen232

FASB 958-360-55-2 nach Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017

beginnen, enthält ebenfalls ein Beispiel für die Darstellung eines Statement of Activities, das

die obigen Anforderungen für jene Berichtsjahre erfüllt:

232 Quelle: FASB ASC 958-360-55-2.
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Abbildung 14: Statement of Activities mit Ertrags- und Aufwandsinformationen über nicht aktivierte Sammlungen
nach Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen233

Sachanlagen

Sachanlagen von Not-for-Profit-Organisationen erfassen alle langfristigen, materiellen Vermö-

genswerte, wie beispielsweise Grund und Boden, Gebäude, Leasinggüter, Anlagen in Bau,

sowie von Spendern empfangene langfristige Vermögenswerte.234 Nicht darin enthalten sind

ausdrücklich Sammlungen235 und Vermögenswerte, die zu Investitionszwecken gehalten wer-

den.236 Die Bilanzierung und Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten folgt prinzi-

piell den allgemeinen Bestimmungen des FASB ASC 360, mit einigen Ausnahmen.237

233 Vgl. FASB ASC 958-360-55-2 idF FASB ASU 2016-14.
234 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 336.
235 Siehe Unterkapitel 4.2.
236 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 336.
237 Vgl. FASB ASC 958-360-25-1.
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Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen

Gespendetes Sachanlagevermögen ist zum Zeitpunkt der Spende mit dem beizulegenden

Zeitwert zu bewerten und je nach Spenderrestriktion einer der drei Kategorien des Nettover-

mögens – dauerhaft eingeschränkt, temporär eingeschränkt und uneingeschränkt – zuzuord-

nen.238 Gemäß FASB ASC 958-360-30-1 sind jedoch zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung

eines gespendeten Sachanlagevermögens alle Kosten zu erfassen, welche die Not-for-Profit-

Organisation tragen muss, um dieses in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben

dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswertes sind also gegebenenfalls auch noch

Fracht- und Installationskosten u.ä. zu erfassen. Die Bewertung von gespendeten Immobilien

kann schwierig sein und es ist gegebenenfalls ein Gutachten eines Immobiliensachverständi-

gen einzuholen.239

Alle Sachanlagen, ausgenommen Anlagen in Bau, bestimmte Kunstwerke, sowie außeror-

dentlich langlebige historische Schätze und ähnlich Vermögenswerte sind über die Nutzungs-

dauer abzuschreiben, unabhängig davon, ob sie von der Organisation erworben, oder ihr ge-

spendet wurden.240 Durch Spenden erhaltene Sachanlagen, die keinen Einschränkungen des

Spenders hinsichtlich der Dauer der Nutzung unterliegen, sind je nach der entsprechenden

internen Richtlinie der Not-for-Profit-Organisation entweder als temporär eingeschränktes Net-

tovermögen zu klassifizieren und über die festgesetzte Nutzungsdauer in das uneinge-

schränkte Nettovermögen umzugliedern, oder gleich als uneingeschränktes Nettovermögen

zu klassifizieren. Für spendenfinanzierte Gesundheitsorganisationen besteht diese Wahlmög-

lichkeit nicht, sie müssen die Sachanlage grundsätzlich dem uneingeschränkten Nettovermö-

gen zuordnen.241

Sowohl Umgliederungen aufgrund der internen Richtlinien, als auch Umgliederungen, die auf-

grund des Ablaufs oder der Erfüllung von Spenderrestriktionen erfolgen, sind gesondert von

anderen Transaktionen zu bilanzieren.242

Gewinne und Verluste aus Sachanlagen, einschließlich Verluste aus Wertminderungen, sind

im Statement of Activities als Veränderung des uneingeschränkten Netto-Vermögens darzu-

stellen, es sei denn, Gewinne und Verluste sind durch Spenderrestriktionen oder Gesetze nur

eingeschränkt nutzbar. In diesem Fall sind die Gewinne und Verluste als Erhöhung bzw. Ver-

minderung des temporär bzw. dauerhaft eingeschränkten Nettovermögens zu erfassen.243

238 Vgl. FASB ASC 958-360-25-1 iVm 958-605-25-2.
239 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 106.
240 Vgl. FASB ASC 958-360-35-1 – 958-360-35-7.
241 Vgl. FASB ASC 958-605-45-6.
242 Vgl. FASB ASC 958-605-45-7.
243 Vgl. FASB ASC 958-225-45-8.
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Folgende Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hinsichtlich Sachanlagen sind

im Anhang zu machen:244

- ob die Organisation Spenden mit Spenderrestriktionen, für die die Restriktionen in der-

selben Berichtsperiode erfüllt wurden, als Support ohne Spenderrestriktionen im State-

ment of Activities erfasst

- ob die Organisation eine temporäre Beschränkung, die über die Nutzungsdauer der

gespendeten Sachanlagen abläuft vornimmt, sofern die gespendeten Vermögenswerte

ohne Spenderrestriktionen hinsichtlich der Nutzungsdauer vereinnahmt wurden

- Methode hinsichtlich der Aktivierung der Sachanlagen

- Bewertungsbasis für Sachanlagevermögen, z.B. Anschaffungskosten für erworbene

Sachanlagen und beizulegender Zeitwert für durch Spenden erhaltene Sachanlagen

Außerdem sind u.a. folgende Anhangangaben zu machen:245

- Angaben zu nicht abnutzbarem Anlagevermögen (z.B. Grund und Boden)

- Angaben zu materiellen Vermögenswerten, die nicht operativ genutzt werden sollen

(z.B. Vermögenswerte, die zur Veräußerung oder für Investmentzwecke bestimmt sind)

- Angaben zu Werterhöhungen von Betriebsmitteln246

- Angaben hinsichtlich der Liquidität von Sachanlagen, einschließlich Einschränkungen

zu deren Nutzung247

- Angaben zu Sachanlagen, die verpfändet wurden

Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen

In Berichtsjahren, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, ist auch gespendetes Sachan-

lagevermögen wie alle anderen Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt der Spende nur noch

einer der zwei Kategorien des Nettovermögens – mit Spenderrestriktionen und ohne Spender-

restriktionen – zuzuordnen.248

Zudem wurde klargestellt, dass Spenden, welche ursprünglich einer Spenderrestriktion in

Form einer Zweckgebundenheit hinsichtlich eines bestimmten Sachanlagevermögens ohne

zeitliche Beschränkung oder in Form einer an den Erwerb oder die Errichtung eines Sachan-

244 Vgl. FASB ASC 958-360-50-1.
245 Vgl. FASB ASC 958-360-50-4.
246 Vgl. FASB ASC 958-360-50-2.
247 Vgl. FASB ASC 958-360-50-3.
248 Vgl. FASB ASC 958-210-45-9 idF ASU 2016-14.
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lagevermögens gebundenen Geldspende unterlagen, im Zeitpunkt der entsprechenden Innut-

zungnahme des betreffenden Sachanlagevermögens vom Nettovermögen mit Spenderrestrik-

tionen in das Nettovermögen ohne Spenderrestriktionen umzugliedern sind.249 Die nach

Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen wahlweise mögliche

zeitliche Beschränkung über die Nutzungsdauer und jährliche Umgliederung in Höhe des An-

teiles der planmäßigen Abschreibung ist daher nicht mehr möglich.250 Somit entfällt auch die

entsprechende Anhangangabe. Unterliegt die Spende jedoch einer zeitlichen Beschränkung

durch den Spender, so ist weiterhin eine je nach Dauer der zeitlichen Beschränkung anteilige

Umgliederung vorzunehmen.251

Investments

Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen

Das FASB beschäftigt sich derzeit hauptsächlich in zwei Themenkreisen, Thema 958-320 und

958-325, mit Investments252 von Not-for-Profit-Organisationen. Thema 958-320 widmet sich

der Rechnungslegung von Investitionen in Eigenkapitaltitel (z.B. Aktien), deren beizulegender

Zeitwert direkt ermittelbar ist, sowie allen Investitionen in Schuldtitel (z.B. Anleihen). Zudem

regelt Thema 958-320 Darstellungs- und Offenlegungspflichten für diese und die meisten an-

deren Investitionen von Not-for-Profit-Organisationen.253

Der beizulegende Zeitwert eines Eigenkapitaltitels ist direkt ermittelbar, wenn eines der fol-

genden Kriterien erfüllt ist:254

- Verkaufspreis bzw. Geld- und Briefkurs für den Titel sind an einer bei der Securities

and Exchange Commission (SEC) registrierten Börse, oder im außerbörslichen Handel

zugänglich, vorausgesetzt, die Preise bzw. Kurse im außerbörslichen Handel sind über

die automatisierten Handelssysteme der National Association of Securities Dealers,

bzw. der OTC Markets Group Inc. abrufbar.

249 Vgl. FASB ASC 958-360-45-1A idF ASU 2016-14.
250 Vgl. FASB ASU 2016-14, S. 3.
251 Vgl. FASB ASU 958-605-45-6 idF ASU 2016-14.
252 Anmerkung: Gemeint sind hier Kapitalinvestments, also Finanz- und Kapitalanlagen. Investitionen in

Sachanlagen sind in Unterkapitel 4.3 erfasst.
253 Vgl. FASB ASC 958-320-05-2.
254 Vgl. FASB ASC 958-320-25-2.
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- Für Eigenkapitaltitel, welche nur über den Auslandsmarkt bezogen werden können gilt,

dass der Auslandsmarkt in Größe und Umfang mit einem der US-Märkte wie oben be-

schrieben vergleichbar sein muss.

- Für einen Investmentfonds wird der Wert pro Anteil ermittelt und veröffentlicht. Dieser

wird dann für laufende Transaktionen herangezogen.

Bei Zugang sind entgeltlich erworbene Investments gem. Thema 958-320 zu Anschaffungs-

kosten (inkl. Vermittlungs- und Transaktionsspesen) zu bewerten. Eine Ausnahme besteht

wiederum bei gespendeten Titeln; diese sind bereits bei Zugang zum beizulegenden Zeitwert

zu aktivieren.255 Schwierig kann die Bewertung von gespendeten Titeln werden, wenn kein

veröffentlichter Marktwert (z.B. Börsenkurs) verfügbar ist. In diesen Fällen kann es notwendig

sein, ein Gutachten einzuholen, um den beizulegenden Zeitwert zu bestimmen.256 In der Folge-

bewertung sind sowohl Eigenkapitaltitel als auch Schuldtitel zum beizulegenden Zeitwert in

der Bilanz zu erfassen.257

Ein weiterer Unterschied in der Bilanzierung von Investments im Vergleich zu For-Profit-Orga-

nisationen ergibt sich durch die fehlende Verpflichtung zur Kategorisierung von Investments in

Handelstitel (Trading), veräußerungsfähige Titel (Available-for-Sale) und Titel, die bis zum Fäl-

ligkeitstermin gehalten werden (Held-to-Maturity).258

Thema 958-325 widmet sich der Rechnungslegung von sonstigen Investments, welche in

Thema 958-320 nicht erfasst sind. Dies sind unter anderem Investments in Immobilien, Pfand-

briefe die keine Schuldtitel sind, Risikokapitalfonds, Mitbeteiligungsanteile, Öl- und Erdgasin-

vestitionen sowie Investments in Eigenkapitaltitel, deren beizulegender Zeitwert nicht direkt

ermittelbar ist.259 Sonstige Investments sind im Falle eines Erwerbs ebenfalls zu Anschaffungs-

kosten (inkl. Vermittlungs- und Transaktionsspesen) zu aktivieren. Gespendete Investments

sind mit dem beizulegenden Zeitwert zu aktivieren.260

Für die Folgebewertung gibt es jedoch, je nach Organisationsform, unterschiedliche Vorschrif-

ten. Hochschuleinrichtungen, inkl. Colleges, Universitäten und Volkshochschulen haben die

Wahl, entgeltlich erworbene Investments entweder zu Anschaffungskosten oder zum beizule-

genden Zeitwert zu bilanzieren. Werden die Investments zu Anschaffungskosten bilanziert, so

255 Vgl. FASB ASC 958-320-30-1.
256 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 106.
257 Vgl. FASB ASC 958-320-35-1.
258 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 597.
259 Vgl. FASB ASC 958-325-05-2.
260 Vgl. FASB ASC 958-325-30-1.
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ist jedoch bei dauerhafter Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorzuneh-

men.261 Eine einmal getroffene Bilanzierungsentscheidung ist jedenfalls auf alle sonstigen In-

vestments einheitlich anzuwenden.262

Spendenfinanzierte Gesundheits- und Wohlfahrtsorganisationen haben sonstige Investments

entweder einheitlich zu Anschaffungskosten, oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewer-

ten.263 Sinkt der beizulegende Zeitwert des Portfolios der sonstigen Investments – ausgenom-

men Eigenkapitaltitel – unter den Buchwert kann es notwendig sein, den Buchwert des Port-

folios auf den beizulegenden Zeitwert zu reduzieren, oder eine Wertberichtigung für den Rück-

gang des beizulegenden Zeitwerts zu bilden. Wenn zu erwarten ist, dass die spendenfinan-

zierte Gesundheits- und Wohlfahrtsorganisation einen Verlust aus der Veräußerung der sons-

tigen Investments erleidet, ist in jener Periode, in der der beizulegende Zeitwert absinkt, je-

denfalls ein Verlust aus der Wertminderung zu berücksichtigen.264

Not-for-Profit-Organisationen, die keine Hochschuleinrichtungen oder spendenfinanzierte Ge-

sundheits- und Wohlfahrtsorganisationen sind, haben sonstige Investments entweder einheit-

lich zum beizulegenden Zeitwert, oder zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und bei-

zulegendem Zeitwert zu bilanzieren.265 Werden sonstige Investments, ausgenommen Eigen-

kapitalinstrumente, zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und beizulegendem Zeit-

wert bilanziert, sind Wertminderungen zu berücksichtigen, wenn der gesamte beizulegender

Zeitwert der sonstigen Investments zum jeweiligen Stichtag geringer ist, als der Gesamtbuch-

wert. Wertaufholungen des Gesamtwertes nach erfolgter Wertberichtigung in späteren Perio-

den sind in der jeweiligen Periode zu berücksichtigen. Zu beachten ist dabei, dass eine Zu-

schreibung über die ursprünglichen Anschaffungskosten nicht erlaubt ist.266

Eigenkapitaltitel, deren beizulegender Zeitwert nicht direkt ermittelbar ist und die daher zu An-

schaffungskosten bilanziert werden, sind jährlich auf deren Werthaltigkeit zu prüfen. Sinkt der

beizulegende Zeitwert unter die Anschaffungskosten und ist diese Wertminderung vermutlich

von Dauer, so ist eine Wertberichtigung vorzunehmen. Da der beizulegende Zeitwert nicht

direkt ermittelbar ist, muss dieser geschätzt werden. Die Wertberichtigung ist im Statement of

Activities als Verlust aus Wertminderung darzustellen. Der beizulegende Zeitwert zum Zeit-

punkt der Wertberichtigung stellt dann die neuen fortgeführten Anschaffungskosten dar, wel-

che im Falle einer Werterholung nicht wieder anzupassen sind.267 Die Folgebewertung von

261 Vgl. FASB ASC 958-325-35-1.
262 Vgl. FASB ASC 958-325-35-2.
263 Vgl. FASB ASC 958-325-35-3.
264 Vgl. FASB ASC 958-325-35-5.
265 Vgl. FASB ASC 958-325-35-6.
266 Vgl. FASB ASC 958-325-35-7.
267 Vgl. FASB ASC 958-325-35-8 – 958-325-35-13 iVm FASB ASC 320-10-35-25.
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gespendeten sonstigen Investments ist für alle Not-for-Profit-Organisationen einheitlich zum

beizulegenden Zeitwert vorzunehmen.268

Gespendete Eigenkapitaltitel, deren beizulegender Zeitwert direkt ermittelbar ist und gespen-

dete Schuldtitel sind als Ertrag in jener Periode im Statement of Activities zu erfassen, in der

sie empfangen wurden.269 Die Bewertung von gespendeten Eigenkapitaltiteln, deren beizule-

gender Zeitwert direkt ermittelbar ist, und von gespendeten Schuldtiteln hat zum beizulegen-

den Zeitwert zu erfolgen.270

Auch durch Spenden erhaltene sonstige Investments sind als Ertrag mit dem beizulegenden

Zeitwert in jener Periode im Statement of Activities zu erfassen, in der sie empfangen wur-

den.271

Kursgewinne und -verluste aus Investments (gilt sowohl für Investments gemäß FASB ASC

958-320, als auch gemäß FASB 958-325) sind grundsätzlich, unabhängig davon, ob sie von

der Not-for-Profit-Organisation erworben oder an diese gespendet wurden, im Statement of

Activities als Erhöhung oder Verminderung des nicht eingeschränkten Nettovermögens zu er-

fassen, es sei denn, deren Nutzung ist durch Spenderrestriktionen oder gesetzlich temporär

oder permanent eingeschränkt.272

Dividendenerträge, Zinserträge und sonstige Investmenterträge sind grundsätzlich in der Pe-

riode im Statement of Activities zu erfassen, in der sie erwirtschaftet wurden. Die Erfassung

hat als Erhöhung des uneingeschränkten Nettovermögens zu erfolgen, es sei denn die Nut-

zung des Investments ist durch Spenderrestriktionen eingeschränkt. In diesem Fall ist der Er-

trag je nach Zuordnung entsprechend als Erhöhung des temporär oder permanent einge-

schränkten Nettovermögens zu erfassen.273

Gewinne und Investmenterträge können abzüglich damit zusammenhängender Aufwendun-

gen (z.B. Depotverwaltungsgebühren, Beratungsgebühren, etc.) dargestellt werden, sofern die

Beträge der damit zusammenhängenden Aufwendungen entweder an anderer Stelle des

Statement of Activities, oder im Anhang offengelegt werden.274

Außerdem sind u.a. folgende Anhangangaben zu Investments zu machen:

- die Zusammensetzung der Investmenterträge (Kursgewinne und -verluste, Dividen-

den- und Zinserträge, etc.)

268 Vgl. FASB ASC 958-325-35-1, vgl. auch FASB ASC 958-325-35-3.
269 Vgl. FASB ASC 958-320-25-1.
270 Vgl. FASB ASC 958-320-30-1.
271 Vgl. FASB ASC 958-325-25-1 iVm FASB ASC 958-325-30-1.
272 Vgl. FASB ASC 958-320-45-1 iVm FASB ASC 958-325-45-1.
273 Vgl. FASB ASC 958-320-45-2 iVm FASB ASC 958-325-45-1.
274 Vgl. FASB ASC 958-320-45-4 iVm FASB ASC 958-325-45-1.
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- eine Überleitung der Investmenterträge zu jenen Beträgen, die im Statement of Activi-

ties gesamt enthalten sind, sofern die Investmenterträge in operative und nicht opera-

tive Beträge unterteilt sind, zusammen mit einer Beschreibung der Vorgehensweise zu

deren Unterteilung275

- Buchwerte von Investments unterteilt nach Kategorien (z.B. Eigenkapitalinstrumente,

U.S. Schatzpapiere, Unternehmensanleihen, etc.)

- Art und Buchwert jener Investments, die ein signifikantes Marktrisiko aufweisen (z.B.

aufgrund mangelnder Diversität)

- Offenlegung aller signifikanten Kreditrisiken die aus Finanzinstrumenten resultieren276

- die Basis zur Bestimmung der Buchwerte für sonstige Investments

- die Methode(n) und wesentlichen getroffenen Annahmen zur Schätzung des beizule-

genden Zeitwerts von sonstigen Investments, sofern diese zum beizulegenden Zeitwert

bilanziert werden277

Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen

In Abänderung zur Regelung für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen, sind

Kursgewinne und -verluste aus Investments, sowie Dividendenerträge, Zinserträge und sons-

tige Investmenterträge gem. FASB ASU 2016-14 gemeinsam unter Paragraph 958-320-45-

1278 erfasst. Die Darstellung im Statement of Activities hat als Erhöhung bzw. Verminderung

des Nettovermögens ohne Spenderrestriktionen zu erfolgen, es sei denn, die Nutzung ist

durch Spenderrestriktionen, oder gesetzliche Bestimmungen, die über diese Spenderrestrikti-

onen hinausgehen, eingeschränkt. Diesfalls hat die Darstellung als Erhöhung bzw. Verminde-

rung des Nettovermögens mit Spenderrestriktionen zu erfolgen.279

Neu ist auch die Verpflichtung, Erträge aus Investments – ausgenommen jene, die programm-

orientierte Investments betreffen – genettet um damit zusammenhängende interne oder ex-

terne Aufwendungen darzustellen. Nicht mehr erforderlich ist hingegen die Offenlegung der

genetteten Aufwendungen im Statement of Activities oder im Anhang.280 Weiters entfallen die

Anhangangaben zur Zusammensetzung der Investmenterträge und zur Überleitung der In-

vestmentbeträge zu den Beträgen laut Statement of Activities.281

275 Vgl. FASB ASC 958-320-50-1.
276 Vgl. FASB ASC 958-320-50-2 – 958-320-50-4.
277 Vgl. FASB ASC 958-325-50-2.
278 iVm FASB ASC 958-325-45-1 idF FASB ASU 2016-14.
279 Vgl. FASB ASC 958-320-45-1 idF FASB ASU 2016-14.
280 Vgl. FASB ASC 958-320-45-4 idF FASB ASU 2016-14.
281 Vgl. FASB (2016c), S. 118.
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Endowment Funds

Rechtslage für Berichtsjahre, die vor dem 16. Dezember 2017 beginnen

Endowment Funds stellen grundsätzlich langfristiges Vermögen in Form von liquiden Mitteln,

Wertpapieren, oder anderen Vermögenswerten dar, das wiederum Vermögen generieren soll,

welches den Fortbestand der Not-for-Profit-Organisation sichert. Die Verwendung der Vermö-

genswerte eines Endowment Funds kann durch die Vereinbarung mit dem Spender dauerhaft,

temporär oder gar nicht eingeschränkt sein.282 In der Regel werden Endowment Funds durch

vom Spender eingeschränkte Spenden sowie Verlassenschaften zu folgenden Zwecken be-

gründet:

- als dauerhafter Endowment Fund, der als dauerhafte Einnahmequelle zur Verfügung

stehen soll

- als zeitlich beschränkter Endowment Fund, der als Einnahmequelle über einen be-

stimmten Zeitraum dienen soll

Alternativ kann das Leitungsorgan der Organisation einen Teil des uneingeschränkten Netto-

vermögens auch zur Nutzung als (dauerhaften) Endowment Fund vorsehen, um regelmäßige

Erträge über einen längeren, unbestimmten Zeitraum zu lukrieren.283 Je nachdem, welcher

Kategorie ein Endowment Fund zugeordnet wird, ist das daraus resultierende Nettovermögen

einer der drei entsprechenden Bilanzkategorien zuzuordnen.284

Bei der Bewertung und Klassifizierung von Endowment Funds ist zu beachten, dass die ein-

zelnen Einnahmequellen, also sowohl die ursprüngliche Spende, als auch alle damit zusam-

menhängenden Zinsen und Ausschüttungen, Gewinne und Verluste einzeln zu bewerten sind.

Solange nicht durch den Spender, oder ein bestimmtes Gesetz die Verwendung der Spende,

und/oder der damit zusammenhängenden Zinsen, Ausschüttungen, Gewinne und Verluste klar

eingeschränkt ist, sind die Einnahmequellen als uneingeschränkt zu klassifizieren. Eine Ein-

schränkung kann dabei entweder nur die Verwendung der Spende (wie z.B. die Verpflichtung,

ein Wertpapierdepot innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht zu veräußern), nur die Zin-

sen bzw. Ausschüttungen (wie z.B. die Verpflichtung, die Zinsen bzw. Ausschüttungen für ein

bestimmtes Projekt zu verwenden), nur die Gewinne und Verluste (wie z.B. die Verpflichtung,

282 Vgl. FASB Glossar: Endowment Fund.
283 Vgl. FASB Glossar: Endowment Fund.
284 Vgl. FASB ASC 958-205-45-15.
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die Gewinne für ein bestimmtes Projekt zu verwenden), oder mehrere/alle aus der Spende

resultierenden Einnahmequellen betreffen.285

Im Anhang sind (mindestens) folgende Angaben zu machen, die dem Leser ein besseres Bild

über die Endowment Funds, die von der Organisation gehalten werden, ermöglichen sollen:

- Angaben zur Einordnung in die entsprechenden Kategorien des Nettovermögens

- Angaben zur Zusammensetzung des Nettovermögens aus Endowment Funds (z.B.

Endowment Funds mit Spenderrestriktionen oder board-designated Endowment

Funds)

- Angaben zu Änderungen in der Zusammensetzung des Nettovermögens aus Endow-

ment Funds (z.B. durch Umgliederungen)

- Angaben zu den organisationsinternen Richtlinien zur Verwendung/Verausgabung von

Endowment Funds

- Angaben zur zugehörigen Investmentpolitik286

- eine Beschreibung der Auslegung jener Gesetze, die der Einordnung der Endowment

Funds mit Spenderrestriktionen in die einzelnen Kategorien des Nettovermögens zu-

grunde liegen

- eine Beschreibung des Regelwerks der Organisation, wie über die Verwendung bzw.

Verausgabung von Endowment Funds entschieden wird

- eine Beschreibung des Regelwerks der Organisation, wie Endowment Funds weiter

investiert werden, einschließlich der Ertragsziele, Risikoparameter, des Einflusses der

Ertragsziele auf die Investitionsentscheidungen der Organisation, sowie der Strategien

zur Erreichung der Ertragsziele

- eine Überleitung der Anfangsbilanz von Endowment Funds zur Endbilanz, jeweils ge-

samt und je Kategorie des Nettovermögens, einschließlich Investitionserträge (z.B. Zin-

sen, Dividenden, Renten, sowie Nettowertzunahme und Abschreibung), Spenden, Be-

träge, die zur Verausgabung veranschlagt wurden, Umgliederungen, sowie sonstige

Veränderungen287

- den Gesamtbetrag der Minderbeträge für alle Endowment Funds mit Spenderrestrikti-

onen, für die der beizulegende Zeitwert zum Bilanzstichtag geringer ist, als der Wert,

durch Spenderrestriktionen oder per Gesetz gefordert wäre288

285 Vgl. FASB ASC 958-205-45-14.
286 Vgl. FASB ASC 958-205-50-1A.
287 Vgl. FASB ASC 958-205-50-1B.
288 Vgl. FASB ASC 958-205-50-2.
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Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen

Nach der Rechtslage für Berichtsjahre, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, sind für

Endowment Funds wie auch für anderes Nettovermögen generell nur noch zwei Kategorien,

nämlich mit oder ohne Spenderrestriktionen vorgesehen. Endowment Funds mit Spenderrest-

riktionen betreffen Spenden mit der Einschränkung, dass diese entweder für einen bestimmten

längeren Zeitraum, oder für unbestimmte Dauer investiert werden. Endowment Funds ohne

Spenderrestriktionen, auch board-designated Endowment Funds genannt, sind weiterhin

dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungsorgan für bestimmte Teile des Nettovermögens

ohne Spenderrestriktionen eine lange oder sogar unbestimmte Investitionszeit bestimmt.289

Das FASB sieht weitreichende Änderungen bzw. Klarstellungen im Bereich der Rechnungsle-

gung zu Endowment Funds vor. So sind bei der Klassifizierung eines Endowment Funds mit

Spenderrestriktionen einerseits die spezifischen Anforderungen des Spenders, andererseits

auch die geltenden Gesetze (insb. das jeweilige state law) zu beachten, welche die Restrikti-

onen auch noch erweitern können. Für Investmenterträge gilt grundsätzlich die Annahme,

dass diese frei von Restriktionen sind, es sei denn ihre Nutzung ist durch explizite Spender-

restriktionen oder per Gesetz eingeschränkt. In den USA unterliegen die meisten Endowment

Funds mit Spenderrestriktionen dem Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act

of 2006 (UPMIFA), welcher die Spenderrestriktion hinsichtlich der Nutzung des Endowment

Funds sowie der daraus resultierenden Investmenterträge erweitert, bis das Leitungsorgan

den Fonds freigibt. Wenn also der Spender oder das Gesetz die Nutzung der Investmenter-

träge einschränken, so sind diese so lange im Nettovermögen mit Spenderrestriktionen zu

bilanzieren, bis sie zur Verwendung freigegeben werden. Im Gegensatz dazu ist ein board-

designated Endowment Fund unter der Annahme, dass keinen sonstigen Restriktionen exis-

tieren, inklusive aller daraus resultierenden Erträge im Nettovermögen ohne Spenderrestrikti-

onen zu bilanzieren.290

Eine Neuerung ergibt sich insbesondere auch für so genannte Underwater Endowment Funds,

das sind Endowment Funds mit Spenderrestriktionen, deren beizulegender Zeitwert zum Bi-

lanzstichtag entweder geringer ist, als der Wert mit dem er erstmalig angesetzt wurde, oder

geringer als jener Wert, der gemäß Spender oder gemäß den Gesetzen, die die Spenderrest-

riktion erweitern, aufrechterhalten werden sollte.291

289 Vgl. FASB ASC 958-205-45-13 idF ASU 2016-14.
290 Vgl. FASB ASC 958-205-45-13B idF FASB ASU 2016-14.
291 Vgl. FASB Glossar: Underwater Endowment Fund.
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Die kumulierten Verluste eines Underwater Endowment Funds, der Spenderrestriktionen un-

terliegt, sind gemeinsam mit dem Fonds im Nettovermögen mit Spenderrestriktionen darzu-

stellen.292 Zudem sind künftig – in Ergänzung zu den bereits bestehenden Anhangangaben –

auch weitreichende Anhangangaben für Underwater Endowment Funds vorgesehen:

- Schätzung zu den Möglichkeiten, Underwater Endowment Funds verausgaben zu kön-

nen

- Angaben zu internen Grundsätzen und während des Berichtsjahres ergriffenen Maß-

nahmen hinsichtlich der weiteren Verwendung von Underwater Endowment Funds293

- Angaben zum beizulegenden Zeitwert der Underwater Endowment Funds (als Gesamt-

summe)

- Angaben zum ursprünglichen Wert mit dem ein Underwater Endowment Fund erstma-

lig angesetzt wurde, bzw. zum Wert, der gemäß Spenderrestriktionen oder per Gesetz,

gehalten werden sollte (als Gesamtsumme)

- Angaben zum Minderbetrag der Underwater Endowment Funds (Beizulegender Zeit-

wert abzüglich des ursprünglichen bzw. per Spenderrestriktion oder Gesetz zu halten-

den Wertes – als Gesamtsumme)294

Verbundene Organisationen

Allgemeines

Auch Not-for-Profit-Organisationen sind oft auf die eine oder andere Weise mit anderen Orga-

nisationen, das können sowohl Not-for-Profit-, also auch For-Profit-Organisationen bzw. Un-

ternehmen sein, verbunden.295 So kann auch eine Not-for-Profit-Organisation die Kontrolle

über eine andere Organisation innehaben, oder mit einer anderen Organisation finanziell ver-

bunden sein. In solchen Fällen stellt sich oft die Frage, ob die Bilanzen der beiden Organisa-

tionen konsolidiert werden sollen, bzw. ob die offengelegten Angaben dem interessierten Bi-

lanzleser alle notwendigen Informationen vermitteln, die ihm ein korrektes Bild der verbunde-

nen Organisationen erlauben.296

292 Vgl. FASB ASC 958-205-45-13H idF FASB ASU 2016-14.
293 Vgl. FASB ASC 958-205-50-1B idF FASB ASU 2016-14.
294 Vgl. FASB ASC 958-205-50-2 idF FASB ASU 2016-14.
295 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 80.
296 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 599.
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Echtes Eigentum einer Not-for-Profit-Organisation an einer anderen Organisation ist eher sel-

ten. Verbundene Organisationen, wobei zumindest eine Organisation eine Not-for-Profit-Or-

ganisation ist, sind zumeist eher durch die verschiedensten Arten von Vereinbarungen (z.B.

Fundraising Vereinbarungen) verbunden. Der Grad der Kontrolle einer Not-for-Profit-Organi-

sation an einer anderen Organisation ist jedoch meist weit entfernt von einer Eigentümer-

schaft.297 Während die Regelungen zu den Beziehungen zwischen Not-for-Profit-Organisatio-

nen grundsätzlich den allgemeinen US-GAAP folgen, gibt es für verbundene Not-for-Profit-

Organisationen Sonderregelungen, die folgend beschrieben werden.

Finanziell verbundene Not-for-Profit-Organisationen

Finanziell verbundene Not-for-Profit-Organisationen sind gem. FASB ASC jene, bei denen

- eine der beiden Organisationen die Fähigkeit hat, die betrieblichen und finanziellen

Entscheidungen der anderen zu beeinflussen und

- eine der beiden Organisationen ein nachhaltiges wirtschaftliches Interesse am Netto-

vermögen der anderen hat.298

Die erste Voraussetzung kann z.B. dadurch erfüllt sein, dass

- eine Organisation die Kontrolle über die andere Organisation hält

- eine Organisation einen wesentlichen Anteil der Mitglieder im Leitungsorgan der ande-

ren Organisation stellt

- die Satzung/die Statuten einer Organisation deren Tätigkeiten insofern einschränkt, als

sie der anderen Organisation nutzen müssen

- eine Vereinbarung zwischen den Organisationen es einer Organisation ermöglicht, sich

aktiv an den wesentlichen Entscheidungsprozessen der anderen zu beteiligen (z.B.

hinsichtlich des Setzens organisatorischer Prioritäten, Budgetentscheidungen, Ma-

nagement Vergütungen, etc.)299

Die zweite Voraussetzung kann z.B. dadurch erfüllt sein, dass eine Organisation Spenden im

Namen der anderen Organisation sammelt, oder eine Organisation wesentliche Vermögens-

werte in die andere Organisation transferiert, die dort jedoch zugunsten der ersten Organisa-

tion gehalten werden.300

297 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 165.
298 Vgl. FASB ASC 958-20-05-1 iVm FASB ASC 958-20-15-2.
299 Vgl. FASB ASC 958-20-15-2.
300 Vgl. Wilson / Reck / Kattelus (2010), S. 600.



67

Erhält eine Organisation beispielsweise eine Spende (empfangende Organisation), die vom

Spender einer finanziell verbundenen Organisation (dem Begünstigten) gewidmet ist und sind

diese beiden finanziell verbundene Not-for-Profit-Organisationen im obigen Sinne, so hat Ers-

tere diese im Zeitpunkt der Spende als solche mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu erfassen.301

In der Regel hat in dieser Konstellation die begünstigte Organisation sowohl die Fähigkeit, die

betrieblichen und finanziellen Entscheidungen der empfangenden Organisation zu beeinflus-

sen, als auch ein nachhaltiges wirtschaftliches Interesse am Nettovermögen der empfangen-

den Organisation.302 Dementsprechend muss die begünstigte Organisation ihren Anteil am

Nettovermögen der empfangenden Organisation aktivieren und diesen je nachdem, wie sich

das Nettovermögen der empfangenden Organisation verändert, entsprechend anpassen bzw.

bewerten.303

Die obigen Ausführungen betreffen jene Bestimmungen, die in Thema 958 der FASB Ac-

counting Standards Codification enthalten sind. Daneben sind insbesondere auch die allge-

meinen Bestimmungen gemäß FASB ASC 323, 810 und 970 zu beachten.304

Konsolidierung der Jahresabschlüsse von Not-for-Profit-Organisationen

Grundsätzlich sind nach Ansicht des FASB folgende Beziehungen zwischen Not-for-Profit-Or-

ganisationen möglich:305

- kontrollierendes finanzielles Interesse der einen Not-for-Profit-Organisation durch di-

rekte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung oder Eigentümerschaft an der anderen Not-

for-Profit-Organisation

- Kontrolle der einen Not-for-Profit-Organisation durch Mehrheitsbeteiligung im Leitungs-

organ der anderen Not-for-Profit-Organisation aufgrund anderer Umstände als Mehr-

heitsbeteiligung oder Eigentümerschaft und zugleich ein wirtschaftliches Interesse an

der anderen Not-for-Profit-Organisation

- wirtschaftliches Interesse der einen Not-for-Profit-Organisation an der anderen ge-

meinsam mit Kontrollrechten, die aus anderen, als den oben genannten Mitteln beste-

hen

- entweder ein wirtschaftliches Interesse oder Kontrollrechte der einen Not-for-Profit-Or-

ganisation an der anderen, jedoch nicht beides zeitgleich

301 Vgl. FASB ASC 958-20-25-1.
302 Vgl. FASB ASC 958-20-15-2.
303 Vgl. FASB ASC 958-20-25-2.
304 Vgl. FASB ASC 958-810-15-4.
305 Vgl. FASB ASC 958-810-25-1.
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In den ersten beiden oben beschriebenen Beziehungskonstellationen ist eine Konsolidierung

der Jahresabschlüsse der betroffenen Not-for-Profit-Organisationen vorzunehmen, es sei

denn die Kontrollrechte sind nur von temporärer Dauer.306 Im dritten Fall, in dem Kontrollrechte

nicht aufgrund mehrheitlicher Anteile oder aufgrund von Mehrheitsstimmrechten im Leitungs-

organ, sondern beispielsweise aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bestehen, ist eine Kon-

solidierung der Jahresabschlüsse auf freiwilliger Basis möglich, jedoch nicht verpflichtend.307

Für den Fall, dass entweder ein wirtschaftliches Interesse, oder ein Kontrollrecht, jedoch nicht

beides besteht, ist eine Konsolidierung der Jahresabschlüsse ausgeschlossen.308

Für den Fall, dass für finanziell verbundene Not-for-Profit-Organisationen ein konsolidierter

Jahresabschluss erstellt wird, sind etwaige Anteile der begünstigten Organisation am Netto-

vermögen der empfangenden Organisation entsprechend zu eliminieren.309 Zudem muss die

berichterstattende Not-for-Profit-Organisation im Anhang sämtliche Restriktionen von Dritten

hinsichtlich Ausschüttungen der kontrollierten Not-for-Profit-Organisation an die berichterstat-

tende Organisation offenlegen, ebenso wie Informationen zu Nettovermögen der kontrollierten

Organisation, auf welches die berichterstattende Organisation keinen Zugriff hat.310 Hat die

berichterstattende Organisation die Kontrolle durch andere Mittel, als durch Mehrheitsanteile

oder Mehrheitsstimmrechte im Leitungsorgan erlangt und hat sie ein wirtschaftliches Interesse

an der kontrollierten Organisation, stellt aber keinen konsolidierten Jahresabschluss auf, so

hat sie im Anhang folgende Angaben zu machen:311

- Angaben zur Identifikation der anderen Organisation, sowie die Art der Beziehung bzw.

Vereinbarung zwischen den beiden Organisationen, die die Kontrollrechte begründet

- Finanzielle Informationen zur anderen Organisation, insbesondere zu den Aktiva, Ver-

bindlichkeiten, zum Nettovermögen, sowie zu Erträgen und Aufwendungen

- Informationen zu Vermögenswerten, die von der anderen Organisation gehalten wer-

den, jedoch zur Nutzung durch die berichterstattende Organisation gehalten werden

- Anhangangaben gemäß FASB ASC 810-10-50-1, die auch für For-Profit-Organisatio-

nen gelten

Die obigen Ausführungen betreffen jene Bestimmungen, die in Thema 958 der FASB Ac-

counting Standards Codification enthalten sind. Daneben sind insbesondere auch die allge-

meinen Bestimmungen gemäß FASB ASC 323, 810 und 970 zu beachten.312

306 Vgl. FASB ASC 958-810-25-2 und 958-810-25-3.
307 Vgl. FASB ASC 958-810-25-4.
308 Vgl. FASB ASC 958-810-25-5.
309 Vgl. FASB ASC 958-20-45-3.
310 Vgl. FASB ASC 958-810-50-1.
311 Vgl. FASB ASC 958-810-50-2.
312 Vgl. FASB ASC 958-810-15-4.
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Durchgereichte Spenden

Für die Bewertung von Transaktionen, bei denen eine Not-for-Profit-Organisation Spenden an

eine andere Not-for-Profit-Organisation weiterreicht, ist zunächst darauf abzustellen, inwiefern

sie verfügungsberechtigt über diese Spenden ist. Ist die Verfügungsmacht eingeschränkt oder

gar nicht vorhanden, ist die Transaktion als Vermittlungstransaktion zu qualifizieren. Ist die

Verfügungsmacht der weiterreichenden Organisation nicht eingeschränkt, so ist die Transak-

tion als Spende, Tausch, oder eine Kombination aus beidem zu qualifizieren.313

Es ist also fraglich, ob die Spenden bei der weiterreichenden Organisation als deren eigener

Ertrag und in weiterer Folge bei Weiterreichung an die andere Organisation als Spendenauf-

wand verbucht werden soll, oder ob die Spenden als Betrag, welcher zugunsten der anderen

Organisation gehalten wird, zu verbuchen sind.314

Die Regelungen zu durchgereichten Spenden finden sich in der FASB Accounting Standards

Codification in Thema 958-605 (Revenue Recognition). Umfasst sind vor allem Transaktionen,

in denen ein Spender eine Spende in Form von Vermögenswerten an eine Not-for-Profit-Or-

ganisation – die empfangende Organisation – tätigt, die zustimmt, die Vermögenswerte ent-

weder im Interesse der begünstigten Organisation zu verwenden, oder die Vermögenswerte,

die Investmenterträge aus diesen Vermögenswerten, oder aber beides an die begünstigte Or-

ganisation, welche vom Spender bestimmt wird, zu übertragen. Die begünstigte Organisation

darf hierbei weder der Spender selbst, noch eine mit ihm verbundene Organisation sein.315

Das FASB unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Transaktionen, bei denen die

spendenempfangende Organisation als Vermittler, als Treuhänder, oder als Mediator auf-

tritt.316 Vermittler ist hierbei eine Not-for-Profit-Organisation, die im Namen und im Interesse

einer anderen Organisation handelt, die also Vermögenswerte von einem Spender erhält und

zustimmt, diese im Interesse der anderen Organisation zu verwalten oder evtl. inklusive der

Investmenterträge an die andere Organisation weiterzuleiten. Sie stimmt zudem zu, um Spen-

den von potenziellen Spendern zu werben, die dann nur für den Nutzen durch die begünstigte

Organisation verwendet oder an diese weitergeleitet werden.317 Als Treuhänder handelt eine

Organisation, wenn es – gemäß einer Treuhandvereinbarung – ihre Aufgabe ist, die Vermö-

genswerte einer bestimmten begünstigten Organisation zu deren Nutzen zu halten und zu

verwalten.318 Mediator ist eine Organisation, die den Transfer von Vermögenswerten zwischen

313 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 176.
314 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 176.
315 Vgl. FASB ASC 958-605-15-10.
316 Vgl. FASB ASC 958-605-05-4.
317 Vgl. FASB Glossar: Agent.
318 Vgl. FASB Glossar: Trustee.
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einem potenziellen Spender und einer potenziellen begünstigten Organisation vereinfacht und

unterstützt, ohne dabei selbst Vermittler, Treuhänder, Spender oder Spendenempfänger zu

sein.319

Erhält ein Mediator Bargeld oder andere finanzielle Vermögenswerte, sind diese einerseits als

Vermögenswert, andererseits als Verbindlichkeit gegenüber der begünstigten Organisation,

jeweils mit dem beizulegenden Zeitwert, zu bilanzieren. Erhält ein Mediator nicht finanzielle

Vermögenswerte, so ist es möglich, aber nicht verpflichtend, die Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeit gegenüber der begünstigten Organisation anzusetzen. Soll kein Ansatz in der Bi-

lanz erfolgen, so ist hierfür Voraussetzung, dass der Mediator seine Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden offenlegt und diese hinsichtlich der Bilanzierung dieser nicht finanziellen

Vermögenswerte beibehält.320

Agiert eine Not-for-Profit-Organisation als Vermittler und erhält sie Vermögenswerte von einem

Spender unter der Vereinbarung, diese Vermögenswerte (evtl. inklusive etwaiger Investitions-

erträge) zugunsten der begünstigten Organisation zu halten oder an diese weiterzureichen, so

ist sie grundsätzlich nicht als Spendenempfänger anzusehen. Sie hat daher keinen Spenden-

ertrag zu erfassen, sondern den (finanziellen) Vermögenswert und gleichzeitig eine Verbind-

lichkeit gegenüber der begünstigten Organisation, jeweils zum beizulegenden Zeitwert, zu bi-

lanzieren. Auch hierbei ist das Wahlrecht hinsichtlich der Bilanzierung von nicht finanziellen

Vermögenswerten zu beachten.321

Eine Spenden empfangende Not-for-Profit-Organisation, die vom Spender angewiesen wird,

die übertragenen Vermögenswerte, die daraus resultierenden Investmenterträge, oder beides

an eine grundsätzlich bestimmte, nicht verbundene begünstigte Organisation weiterzuleiten ist

jedoch dann nicht als Vermittler, Treuhänder oder Mediator, sondern als Spendenempfänger

anzusehen, wenn der Spender der empfangenden Organisation explizit das Recht einräumt,

die erhaltene Spende einer anderen begünstigten Organisation zuzuweisen, bzw. weiterzulei-

ten (variance power). In diesem Fall hat die empfangende Organisation einerseits den Vermö-

genswert zu aktivieren und andererseits einen Spendenertrag zu erfassen.322

Sind die empfangende Not-for-Profit-Organisation und die begünstigte Not-for-Profit-Organi-

sation finanziell verbundene Organisationen323 und agiert die empfangende Not-for-Profit-Or-

319 Vgl. FASB Glossar: Intermediary.
320 Vgl. FASB ASC 958-605-25-23 iVm 958-605-30-12.
321 Vgl. FASB ASC 958-605-25-24 iVm 958-605-30-13.
322 Vgl. FASB ASC 958-605-25-25 iVm 958-605-25-26.
323 Vgl. auch Unterkapitel 4.6.2.
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ganisation nicht als Treuhänder, so hat sie die gespendeten Vermögenswerte (sowohl finan-

ziell, als auch nicht finanziell) im Zeitpunkt des Erhalts als Vermögenswert, bzw. als Spenden-

ertrag zu erfassen.324

Die begünstigte Not-for-Profit-Organisation hat die Rechte an den gespendeten Vermögens-

werten, die in der empfangenden Organisation für sie gehalten werden zu bilanzieren, es sei

denn der empfangenden Organisation wurde vom Spender das Recht eingeräumt, die erhal-

tene Spende einer anderen Organisation zuzuweisen. Diese Rechte können je nach Zutreffen

wie folgt dargestellt werden:

- als Anteil am Nettovermögen der empfangenden Not-for-Profit-Organisation (für finan-

ziell verbundene Not-for-Profit-Organisationen325

- als Nutzungsrecht

- als Forderung zum beizulegenden Zeitwert326 (sofern nicht ein Anteil am Nettovermö-

gen der empfangenden Organisation oder ein Nutzungsrecht zu bilanzieren ist)327

Hat die begünstigte Organisation das uneingeschränkte Recht, die gesamten oder Teile der

Geldflüsse aus einer gemeinnützigen Treuhandvereinbarung oder einer anderen Vermögens-

masse zu vereinnahmen, so hat sie das Nutzungsrecht, sowie einen Spendenertrag zum bei-

zulegenden Zeitwert zu bilanzieren.328 Interessant ist, dass die US-GAAP zwar Regelungen

zur Bilanzierung von Spenden für Not-for-Profit-Organisationen, die als Mediator oder Vermitt-

ler für diese Spenden auftreten enthält, nicht jedoch für Organisationen, die als Treuhänder

auftreten. Bezüglich Treuhandvereinbarungen sind lediglich obige Regelungen zur Bilanzie-

rung durch die begünstigte Organisation enthalten.

Zusätzlich zu obigen Anforderungen, hat das FASB für durchgereichte Spenden auch noch

erläuternde Anhangangaben vorgesehen. Wie bereits erwähnt, haben Not-for-Profit-Organi-

sationen, die als Vermittler oder Mediator auftreten ihre Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den zu nicht finanziellen Vermögenswerten, die vom Spender im Interesse der begünstigten

Organisation entgegengenommen wurden offenzulegen.329 Außerdem können sich für diese

Organisationen zusätzliche Erläuterungserfordernisse durch die allgemeinen Regelungen des

Thema 850 (Related Party Disclosures) ergeben.330

324 Vgl. FASB ASC 958-605-25-27.
325 Vgl. auch Unterkapitel 4.6.2.
326 Vgl. FASB ASC 958-605-30-14.
327 Vgl. FASB ASC 958-605-25-28.
328 Vgl. FASB ASC 958-605-25-29 iVm 958-605-30-14.
329 Vgl. FASB ASC 958-605-50-4.
330 Vgl. FASB ASC 958-605-50-5.
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Fundraising

Unter Fundraising versteht man den Aufwand, den eine Not-for-Profit-Organisation betreibt,

um (potenzielle) Spender dazu zu bewegen, Spenden in Form von Geld, Dienstleistungen,

Waren, Anlagen oder sonstigen Vermögenswerten an die Organisation zu tätigen.331 Die Re-

gelungen zu Fundraising finden sich in der FASB ASC in den Abschnitten 958-720-05 bis 958-

720-55. Informationen über die Fundraisingaufwendungen einer Not-for-Profit-Organisation

sind – insbesondere im Vergleich mit Programmaufwendungen und den Gesamtaufwendun-

gen – für die Leser des Jahresabschlusses natürlich interessant. Außerdem ist für diese in der

Regel von Interesse, wieviel USD Spendenerträge jeder USD für Fundraising erwirtschaftet.332

Fundraising kann in unterschiedlichen Formen betrieben werden, beispielsweise durch

- Postwurfsendungen

- Telefonate

- Hausieren

- Spendenmarathons

- spezielle Fundraising-Events333

Gemäß FASB ASC 958-720-25-4 sind Fundraisingkosten, einschließlich der Kosten für spezi-

elle Fundraisingveranstaltungen als Aufwand zu erfassen, wenn sie angefallen sind. Fundrai-

singkosten sind dann angefallen, wenn der Gegenstand (z.B. die Postwurfsendung) geliefert

bzw. die Dienstleistung (z.B. das Telefonfundraising) erbracht wurde. Fundraisingaufwendun-

gen, die in einem Zeitraum X angefallen sind, jedoch möglicherweise erst zu einem späteren

Zeitpunkt Y zu einer Spende führen können, wie z.B. Aufwendungen zum Erhalt eines späte-

ren Erbes, für das Erstellen einer Adressenliste zu potenziellen Spendern, oder für Direct-

response Aktivitäten, sind jedoch ebenso dann zu erfassen, wenn sie angefallen sind.334 Wann

die Spende übergeben, bzw. die Dienstleistung erbracht wurde, ist demnach für die Erfassung

des Fundraisingaufwands irrelevant. Sofern nicht bereits im Statement of Activities erfolgt, hat

die Not-for-Profit-Organisation im Anhang die Gesamtsumme der Fundraisingaufwendungen

gesondert anzugeben.335

331 Vgl. FASB Glossar: Fundraising.
332 Vgl. Larkin / DiTommaso (2017), S. 197.
333 Vgl. FASB ASC 958-720-05-5.
334 Vgl. FASB ASC 958-720-25-4.
335 Vgl. FASB ASC 958-720-50-1.
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Contingencies

Grundsätzlich gelten für Not-for-Profit-Organisationen hinsichtlich contingencies (frei übersetzt

etwa Eventualitäten) dieselben Grundsätze, wie für For-Profit-Organisationen, nämlich die von

Thema 450.336 Dennoch sind bei Not-for-Profit-Organisationen in der Regel andere Gründe für

die Notwendigkeit des Ausweises einer contingency ursächlich. Diesen Gründen widmet sich

FASB ASC 958-450-25. Contingencies ergeben sich nach Definition des FASB Glossars auf-

grund bestehender Zustände, Situationen oder einer Reihe von Umständen, die Unsicherhei-

ten hinsichtlich möglicher Gewinne (gain contingency) oder Verluste (loss contingency) für

eine Organisation bergen, welche letztendlich erst aufgelöst werden, wenn ein oder mehrere

zukünftige Ereignisse eintreffen oder eben nicht eintreffen.337 Die Notwendigkeit der Bilanzie-

rung einer Verbindlichkeit für eine loss contingency (Verbindlichkeit für drohende Verluste)

kann sich für Not-for-Profit-Organisationen z.B. insbesondere aus folgenden Gründen erge-

ben:

- Nichtbeachtung von Spenderrestriktionen hinsichtlich gespendeter Vermögenswerte,

was – wenn auch selten – aufgrund des Eintritts bestimmter Ereignisse nach Erhalt der

Spende passieren kann

- Probleme mit dem Status der Steuerbefreiung einer Not-for-Profit-Organisation bzw.

das Fehlen des Beschlusses hinsichtlich Steuerbefreiung

Tritt einer dieser Gründe ein, so kann sich daraus die Verpflichtung zur Bildung einer Verbind-

lichkeit für eine loss contingency ergeben, wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Not-

for-Profit-Organisation einen Verlust erleidet, steigt und der Verlustbetrag zuverlässig ge-

schätzt werden kann. Hierfür ist auf das Prüfschema der allgemeinen Regelungen gemäß

FASB ASC 450-20-25 abzustellen.338

FASB ASC 958-450-50-2 nennt ein Beispiel für eine Anhangangabe, die eine Not-for-Profit-

Organisation zu contingencies machen muss. So sind für den Fall, dass Spenderrestriktionen

nicht beachtet bzw. eingehalten werden folgende Angaben zu machen, sofern zutreffend:339

- Es besteht die reelle Wahrscheinlichkeit, dass eine wesentliche Verbindlichkeit aus

Drohverlusten zum Stichtag des Jahresabschlusses entstanden ist

336 Vgl. FASB ASC 958-450-05-1.
337 Vgl. FASB Glossar: Contingencies.
338 Vgl. FASB ASC 958-450-25-1 iVm FASB ASC 450-20-25.
339 Vgl. FASB ASC 958-450-50-2.
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- Es besteht zumindest die begründete Möglichkeit, dass die Nichteinhaltung der Spen-

derrestriktionen zu wesentlichen Ertragseinbußen führen könnte, oder sogar dazu füh-

ren könnte, dass die Organisation nicht mehr fortbestehen kann
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5 Besonderheiten der Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen

Prüffelder

Grundsätzlich unterliegt der Prüfer den Generally Accepted Auditing Standards (GAAS). Diese

sind sowohl für Prüfungen von For-Profit-Organisationen als auch von Not-for-Profit-Organi-

sationen zu beachten.

Zu den wesentlichsten Prüffeldern bei Not-for-Profit-Organisationen zählen:

- Nettovermögen (inkl. Zuordnung des Nettovermögens zu den einzelnen Kategorien)

- Spendenerträge (insb. Spendenzusagen, inkl. Spenderrestriktionen und internes Kon-

trollsystem)

- Investments340

- Forderungen und Verbindlichkeiten341

- Personalaufwendungen, inkl. etwaiger Verbindlichkeiten oder Rückstellungen zum

Stichtag, sowie eine Personalliste und Zeitaufzeichnungen der Mitarbeiter, etc.342

- Verträge (z.B. Mietverträge, etc.)343

Prüfungshandlungen

Gemäß GAAS hat der Prüfer wie bei der Prüfung von For-Profit-Organisationen auch bei der

Prüfung von Not-for-Profit-Organisationen z.B. folgende Prüfungshandlungen durchzufüh-

ren:344

- Verfahren zum Verständnis der internen Kontrollen bzw. ihrer Funktionsweise und

Wirksamkeit

- Tests hinsichtlich der Nützlichkeit von internen Richtlinien und Verfahren

- Plausibilität der Kontensalden

Da die Hauptverantwortung des Prüfers darin liegt, die Angaben in der Bilanz zu verifizieren,

wird er insbesondere Kopien von Abstimmungs- und Überleitungsunterlagen sowie erläu-

340 Vgl. National Council of Nonprofits (o.J. b).
341 Vgl. Farris (2009), S. 305.
342 Vgl. Farris (2009), S. 159.
343 Vgl. Farris (2009), S. 159.
344 Vgl. Farris (2009), S. 307.
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ternde Tabellen zu Vermögenswerten und Schulden verlangen. Außerdem wird der Prüfer Zu-

griff auf bezahlte Rechnungen, Abbuchungen, Bankbestätigungen und Spendenaufzeichnun-

gen während des Berichtsjahres benötigen.345

Die häufigsten Prüfungshandlungen sind allgemeiner Natur und werden auch bei For-Profit-

Organisationen vorgenommen. Folgende Informationen und Unterlagen können z.B. zur Prü-

fung angefordert werden:346

- Saldenlisten

- Einsicht ins Hauptbuch

- Bankbestätigungen und Saldenbestätigungen

- Zusammenfassung von Investments, inkl. der beizulegenden Zeitwerte zum Stichtag

und zum Anschaffungszeitpunkt

- Anlagenspiegel, aus dem die Abschreibung auf Anlagevermögen ersichtlich ist

- Sitzungsprotokolle des Leitungsorgans, sowie etwaiger Ausschüsse

- Interne Accountingrichtlinien

Weiters wird der Prüfer jedoch auch Prüfungshandlungen vornehmen und Unterlagen sowie

Informationen anfordern, die für Not-for-Profit-Organisationen spezifisch sind:

- schriftliche Zusagen von Spendern für eine noch zu leistende Spende (Spendenzusa-

gen) sowie Aufzeichnungen zu mündlichen Spendenzusagen

- Aufzeichnungen zu Wertpapieren, die im Laufe des Berichtsjahres gespendet oder ver-

kauft wurden

- Herleitung der Kategorien/Klassifizierungen des Nettovermögens

- Unterlagen zu abgegrenzten Spendenerträgen

- Dokumentation zu gespendetem Anlagevermögen (evtl. als Teil des Anlagenspie-

gels)347

- Liste aller Zuschüsse/Spenden, die im Berichtsjahr eingegangen sind, einschließlich

der Zahlungsbelege348

- Spenderliste(n), inkl. Spendendatum und Betrag der Spende349

Aufgrund ihrer Eigenschaft als nicht reziproke Transaktionen, bei denen der Spender in der

Regel keine Gegenleistung erhält, ist es hinsichtlich Spenden – insbesondere für kleinere Or-

ganisationen – oft schwierig, angemessene interne Kontrollen zu etablieren. Nichtsdestotrotz

muss der Prüfer, wie in allen Prüffeldern, ausreichend Sicherheit darüber gewinnen, ob die

345 Vgl. National Council of Nonprofits (o.J. b).
346 Vgl. National Council of Nonprofits (o.J. b).
347 Vgl. zu vorstehenden Punkten National Council of Nonprofits (o.J. b).
348 Vgl. Farris (2009), S. 158.
349 Vgl. Farris (2009), S. 240.
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internen Kontrollen sicherstellen, dass im Wesentlichen alle Spenden, die für die Organisation

bestimmt waren, auch entsprechend eingegangen sind und verbucht wurden. So kann er bei-

spielsweise überprüfen, ob Barspenden per Post unter dem Vier-Augen-Prinzip geöffnet bzw.

verbucht werden.350 Eine der üblichen Prüfungshandlungen, die der Prüfer bei Not-for-Profit-

Organisationen tätigt, ist auch der Abgleich der Spenderlisten der Organisation mit stichpro-

benartig eingeholten Bestätigungen der Spender.351 Außerdem wird der Prüfer Forderungen,

insbesondere zu Spendenzusagen durch den Versand von Saldenbestätigungen dahingehend

überprüfen, ob die Forderung rechtmäßig besteht bzw. deren Bilanzierung gerechtfertigt ist.352

Auch der Vergleich von Vorjahreszahlen und aktuellen Zahlen ist üblich, um größere Abwei-

chungen, insbesondere bei den Spendenerträgen und Programmaufwendungen, aufdecken

und untersuchen zu können.353

350 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 488.
351 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 488.
352 Vgl. Gross / McCarthy / Shelmon (2005), S. 487.
353 Vgl. Farris (2009), S. 307.
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6 Fallstudien

Auswahl der im Folgenden behandelten Fallstudien

Für zwei der größten US-amerikanischen Not-for-Profit-Organisationen sollen nunmehr bei-

spielhaft die Einhaltung der US-GAAP überprüft, die jeweiligen Besonderheiten beider Orga-

nisationen herausgearbeitet und die Jahresabschlüsse miteinander verglichen werden. Bilanz,

Statement of Activities, Kapitalflussrechnung und Statement of Functional Expenses sind den

Jahresabschlüssen entnommen und in dieser Arbeit dargestellt. Außerdem werden die we-

sentlichen Anhangangaben herausgearbeitet bzw. die Jahresabschlüsse auf deren Offenle-

gung überprüft. Eine Gesamtdarstellung des Anhangs beider Organisationen würde den Rah-

men dieser Arbeit jedoch sprengen, daher befindet sich der gesamte Jahresabschluss beider

Organisationen jeweils im Anhang dieser Arbeit.

Aufgrund ihrer Größe und Bekanntheit wurde die Organisation People for the Ethical Treat-

ment of Animals, Inc. (PETA, Inc.) für die erste Fallstudie ausgewählt. Für die zweite Fallstudie

wurde die American Heart Association, Inc. (AHA, Inc.) herangezogen. Dies zum einen, weil

sie als spendenfinanzierte Gesundheitsorganisation354 zum Teil anderen bzw. erweiterten

Rechnungslegungsvorschriften unterliegt als die PETA, Inc. und die Darstellung des Jahres-

abschlusses zum anderen einige Unterschiede (u.a. aufgrund der unterschiedlichen Ausnut-

zung von Wahlrechten) zu dem der PETA, Inc. aufzeigt.

Beide Organisationen müssen sich aufgrund ihrer Größe bzw. ihrer Steuerbefreiung durch das

IRS einer Jahresabschlussprüfung unterziehen. Der Prüfbericht ist beiden Jahresabschlüssen

jeweils angeschlossen. Die Jahresabschlüsse sind über die Website der Organisationen frei

zugänglich bzw. abrufbar.355

354 Da die Organisation nicht unternehmerisch tätig ist, fällt sie unter Thema 958, nicht unter Thema 954
und muss daher die Rechnungslegungsgrundsätze des Thema 958 der FASB ASC für Not-for-Profit-
Organisationen anwenden, welches jedoch zT Sonderregelungen für spendenfinanzierte Gesund-
heitsorganisationen enthält.

355 Jahresabschluss PETA, Inc. über https://www.peta.org/wp-content/uploads/2017/03/
PETAAFSFY16.pdf abrufbar (letzter Zugriff am 27.10.2018), Jahresabschluss AHA, Inc. über
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fin/documents/down-
loadable/ucm_490161.pdf abrufbar (letzter Zugriff am 27.10.2018).
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PETA, Inc.

Die Organisation

Die Not-for-Profit-Organisation People for the Ethical Treatment of Animals, Inc. mit Hauptsitz

in Norfolk, Virginia wurde 1980 gegründet356. Sie ist eine der bekanntesten Tierschutzorgani-

sationen und auch die größte der Welt mit mehr als 6,5 Millionen Mitgliedern und Unterstüt-

zern.357 Die Organisation veröffentlicht Informationen rund um Tierquälerei, Tierschutz und

ähnliche Themen und will Menschen ermutigen, im Umgang mit Tieren Entscheidungen mit

mehr Mitgefühl zu treffen.358 Dazu hat sie eine Reihe von Programmen gestartet, mit welchen

sie ihre Ziele verfolgen will, darunter die folgenden:359

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

- Internationale Kampagnen zu Tieren in der Nahrungsmittel-, Kleidungs- und Unterhal-

tungsindustrie

- Nachforschungen, Untersuchungen und Rettungsaktionen iZm Tieren in der Nah-

rungsmittel-, Kleidungs-, Pharma- und Unterhaltungsindustrie

- Programm zu tierversuchsfreien Unternehmen und Handelswaren

Allgemeines zum Jahresabschluss zum 31.07.2016

Der Jahresabschluss der PETA, Inc. enthält den Prüfbericht des Abschlussprüfers vom 11.

November 2016, den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Statement of Activities und An-

hang, sowie ein freiwilliges Statement of Functional Expenses und ist somit hinsichtlich seiner

Vollständigkeit US-GAAP konform. Der Prüfbericht von Saggar & Rosenberg, P.C. enthält ei-

nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und nimmt auch Bezug auf das freiwillig erstellte

Statement of Functional Expenses, welches nach Ansicht der Prüfer ein getreues Bild der Or-

ganisation in allen wesentlichen Gesichtspunkten vermittelt.360

Aufgrund der fehlenden Vorjahresbeträge in den einzelnen Statements ist ein Vorjahresver-

gleich ohne Vorliegen des Vorjahresabschlusses zum Berichtsjahr 2014/2015 nicht möglich.

Das widerspricht zwar nicht den Regelungen der US-GAAP, die eine freiwillige Angabe der

356 Vgl. PETA (2016), S. 6.
357 Vgl. Website der PETA, Inc., About PETA.
358 Vgl. PETA (2016), S. 6.
359 Vgl. PETA (2016), S. 6–12.
360 Vgl. PETA (2016), S. 1–2.
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Vorjahreswerte vorsehen, trübt das Gesamtbild jedoch ein wenig bzw. erschwert eine Inter-

pretation des Jahresabschlusses entsprechend.

Bilanz

Die Bilanz von PETA, Inc. ist im klassischen Schema gehalten. Vermögenswerte und Schul-

den werden daher in die Kategorien kurzfristig und langfristig unterteilt:

Abbildung 15: Bilanz der PETA, Inc. zum 31.07.2016361

361 Quelle: PETA (2016) S. 3.
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Aufgrund der fehlenden Vorjahreswerte ist ein Vergleich zum Berichtsjahr 2014/2015 leider

nicht möglich, insofern wird nur auf die aktuellen Beträge Bezug genommen, sofern sie erwäh-

nenswert erscheinen. Die Bilanz erfüllt die Anforderungen der US-GAAP hinsichtlich Homoge-

nität der einzelnen Gruppen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Hinblick auf de-

ren Fristigkeit, sowie der Aufteilung des Nettovermögens in die einzelnen Kategorien.

Auf den ersten Blick ersichtlich ist, das Investments – sowohl kurzfristige, als auch langfristige

– wohl den größten Teil der Vermögenswerte darstellen. Auffällig ist, dass die Vermögens-

werte die Schulden deutlich übersteigen. Letztere resultieren vor allem aus sowohl kurzfristi-

gen, als auch langfristigen Verbindlichkeiten aus Rentenvereinbarungen362.

Vom nicht durch Spender oder Gesetze eingeschränkten Nettovermögen sind eine Million

USD vom Leitungsorgan aus rechtlichen Gründen eingeschränkt worden. Insgesamt ist ein

Großteil des Nettovermögens nicht durch Spenderrestriktionen oder sonstige Restriktionen

eingeschränkt. Da die PETA, Inc. in der Bilanz keine weitere Aufteilung der einzelnen Katego-

rien des Nettovermögens vornimmt, hat dies im Anhang zu erfolgen.

362 Annuities payable.
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Statement of Activities

Abbildung 16: Statement of Activities der PETA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 31.07.2016 endete363

363 Quelle: PETA (2016), S. 4.
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Auch das Statement of Activities enthält keine Vorjahreswerte. Es wurde die mehrspaltige Dar-

stellung unter Zuordnung der Ertrags- und Aufwandpositionen sowie des Nettovermögens zu

den drei Kategorien des Nettovermögens gewählt. Umgliederungen vom temporär bzw. per-

manent eingeschränkten Nettovermögen ins uneingeschränkte Nettovermögen sind US-

GAAP konform gesondert dargestellt. Die Einteilung der Aufwendungen in Programmaktivitä-

ten und programmunterstützende Aktivitäten ist ebenso ordnungsgemäß dargestellt. Die Auf-

wendungen sind gesamthaft korrekt der Veränderung des uneingeschränkten Nettovermö-

gens zugeordnet.

Auffällig ist, dass ein Großteil der Erträge aus (uneingeschränkten) Erbschaften und Vermächt-

nissen kommt, gefolgt von sonstigen Spenden, von denen jedoch ein Teil temporär einge-

schränkt ist. Aufwandsseitig stellen die Programmaufwendungen zu Öffentlichkeitsarbeit und

Bildung, sowie Nachforschungen, Untersuchungen und Rettungsaktionen und Basiskampag-

nen die größten Positionen dar, jedoch dicht gefolgt von der Mitgliederentwicklung.

Insgesamt stieg das Nettovermögen im Berichtsjahr um rd. 16 Millionen USD und hat sich

somit im Vergleich zum Vorjahr quasi verdoppelt. Aus dem Statement of Activities ist ersicht-

lich, dass die zusätzlichen Erträge offenbar nicht direkt für Programmaufwendungen verwen-

det wurden. Nicht ersichtlich ist jedoch, ob damit beispielsweise in neue Investments investiert

wurde, oder ob die Erträge z.B. aus einem bestimmten Grund „aufgespart“ werden (z.B. für

den Fall, dass größere Investitionen in ein bestimmtes Projekt o.ä. geplant sind). Hinweise

könnten hier noch die Kapitalflussrechnung oder der Anhang geben. Auch im Statement of

Activities sind die Möglichkeiten zur Interpretation aufgrund der fehlenden Vorjahreswerte

stark eingeschränkt.
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Kapitalflussrechnung

Abbildung 17: Statement of Cash Flows der PETA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 31.07.2016 endete364

364 Quelle: PETA (2016), S. 5.
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Die Kapitalflussrechnung (Statement of Cash Flows) der PETA, Inc. ist mittels indirekter Me-

thode dargestellt, sodass keine weitere Überleitungsrechnung von Nöten ist. Obwohl der Ka-

pitalfluss aus der operativen Tätigkeit mit rd. 19 Millionen USD beachtlich ist, so ergibt sich

insgesamt aufgrund der hohen Reinvestitionsrate von Investments sowie Zukäufen von Invest-

ments und dem demnach negativen Kapitalfluss aus Investitionstätigkeiten nur ein Gesamtka-

pitalzufluss von rd. 1 Million USD für das Berichtsjahr. Im Vergleich zum Anstieg des Nettover-

mögens ist dieser Betrag gering. Dies zeigt, wenn man die Erkenntnisse aus der Kapitalfluss-

rechnung mit jenen aus der Bilanz und dem Statement of Activities vergleicht aber auch, dass

die durch Spenden und durch Investmenterträge jeglicher Art erhaltenen Mittel im Geschäfts-

jahr offenbar zu einem großen Teil sofort wieder für Investments verwendet wurden. Auch der

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeiten ist leicht negativ, was vor allem aus den im Berichts-

jahr angefallenen höheren Auszahlungen aufgrund von Rentenvereinbarungen365 im Vergleich

zu den Einzahlungen resultiert.

Freiwilliges Statement of Functional Expenses

Abbildung 18: Freiwilliges Statement of Functional Expenses der PETA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am
31.07.2016 endete366

Positiv hervorzuheben ist, dass die PETA Inc. freiwillig ein Statement of Functional Expenses

– zusätzlich zu den bereits im Statement of Activities gemachten Angaben – zur Verfügung

stellt. Dieses teilt die bereits nach Funktionsbereichen gegliederten Aufwendungen nochmals

365 Annuity contracts.
366 Quelle: PETA (2016), S. 23.
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nach deren Aufwandsarten auf. Zudem erleichtern die Prozentangaben unten im Statement

die Lesbarkeit und ermöglichen eine raschere Interpretation der Verteilung der Aufwendungen.

Das Statement of Functional Expenses enthält keine Angaben zu Fundraisingaufwendungen.

Möglicherweise sind diese im Vergleich zu den sonstigen Funktionsbereichen unwesentlich

oder aber sie sind dem Bereich Mitarbeiterentwicklung zugeordnet. Dem Anhang ist zudem zu

entnehmen, dass Fundraisingaktivitäten zu einem Großteil von ehrenamtlichen Mitarbeitern

durchgeführt werden.367

Auf den ersten Blick erkennbar ist, dass die beiden betraglich höchsten Positionen Aufwen-

dungen für Dienstleistungen und Beratung sowie für Gehälter betreffen. Ohne weitere Hin-

weise, wie viele Mitarbeiter PETA entgeltlich beschäftigt, sind diese Zahlen jedoch leider wenig

aussagekräftig. Bedenkt man außerdem, dass die großen Programme der PETA, Inc. vor al-

lem Öffentlichkeitsarbeit und Bildung, sowie Nachforschungen, Untersuchungen und Ret-

tungsaktionen zum Inhalt haben, die allesamt sehr personalintensiv sind und ggf. Experten-

wissen erfordern, scheinen diese Aufwendungen durchaus plausibel. Insgesamt sind die Pro-

grammaufwendungen mit über 40 Millionen USD deutlich höher als die programmunterstüt-

zenden Aufwendungen und machen sohin 83,55% des Gesamtaufwandes aus, was mE einen

sehr guten Wert darstellt. Die Aufwendungen für Management and General sind mit nur 1,26%

der Gesamtaufwendungen sehr gering.

Anhang

Der Anhang enthält u.a. Angaben zu folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

- Investments (Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert, Zusammensetzung der Invest-

ments einschließlich der jeweiligen Buchwerte und der Berechnungsmethode des bei-

zulegenden Zeitwerts der jeweiligen Gruppe von Investments)

- Spendenzusagen (Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert bzw. zum Nettoveräuße-

rungswert, wenn mit dem Erhalt der Spende innerhalb eines Jahres gerechnet wird,

ansonsten mit dem Barwert der künftigen erwarteten Zahlungen)

- Sachanlagen (die Möglichkeit zur Umgliederung von gespendetem Sachanlagevermö-

gen ohne Spenderrestriktionen vom temporär eingeschränkten Nettovermögen ins un-

eingeschränkte Nettovermögen über die Nutzungsdauer wird nicht in Anspruch genom-

men) inkl. einer Beschreibung der Methode hinsichtlich der Aktivierung der Sachanla-

367 Vgl. PETA (2016), S. 15.
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gen und deren Nutzungsdauer und Bewertungsbasis für Sachanlagevermögen (An-

schaffungskosten für erworbene Sachanlagen und beizulegender Zeitwert für durch

Spenden erhaltene Sachanlagen)368

Weiters sind folgende wesentliche Angaben im Anhang enthalten:

- Angaben zu Investmenterträgen (Angabe der Beträge zu Zinsen und Dividenden, so-

wie Kursgewinnen und -verlusten, Erfassung der genetteten Investmenterträge im

Statement of Activities, Offenlegung der damit zusammenhängenden Aufwendungen

im Anhang)369

- Methode zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts für diverse Vermögenswerte370

- Angaben zu den einzelnen temporären und dauerhaften Einschränkungen des Netto-

vermögens (dauerhaft eingeschränktes Nettovermögen besteht aus vier Endowment

Funds, temporär eingeschränktes Nettovermögen ist für Perioden nach dem

31.07.2016 bestimmt)371

- Angaben zur Foundation to Support Animal Protection (FSAP), die PETA, Inc. unter-

stützt; die beiden Organisationen haben ein gemeinsames Mitglied im Leitungsorgan

- Angaben zu weiteren Organisationen, mit denen PETA, Inc. in unterschiedlicher Weise

verbunden ist (related parties)

- Angaben zur Konzentration von Kreditrisiken

- Angaben zu empfangenen ehrenamtlichen Leistungen, die nicht aktiviert wurden372

- Angaben zu Endowment Funds der Organisation (sämtliche erforderliche Angaben

sind enthalten; das dauerhaft eingeschränkte Nettovermögen zum 31.07.2016 besteht

aus vier verschiedenen Endowment Funds, wobei Erträge aus drei Endowment Funds

uneingeschränkt verwendbar sind, jedoch die Erträge aus einem Endowment Fund für

verschiedene Zwecke zu nutzen sind)373

Die letzten beiden Notes enthalten Angaben zu neuen FASB Accounting Standards Updates

und deren Implementierung bzw. Anwendung durch die Organisation.374 Das erste genannte

Update ist FASB ASU 2012-05375, welches die Klassifizierung von Einnahmen aus dem Ver-

kauf von gespendeten Vermögenswerten in der Kapitalflussrechnung behandelt. Dem Anhang

nach wurden die Standards lt. FASB ASU 2012-05 von der PETA, Inc. im Berichtsjahr

368 Vgl. PETA (2016), S. 12–15.
369 Vgl. PETA (2016), S. 16.
370 Vgl. PETA (2016), S. 16 f.
371 Vgl. PETA (2016), S. 17 f.
372 Vgl. PETA (2016), S. 20.
373 Vgl. PETA (2016), S. 16, 18 f.
374 Vgl. PETA (2016), S. 21 f.
375 Vgl. FASB (2012), S. 1.
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2015/2016 angewandt.376 Außerdem werden noch FASB ASU 2014-09377 hinsichtlich der Er-

fassung von Erträgen aus Verträgen mit Kunden, FASB ASU 2016-02378 hinsichtlich Leasing,

sowie das bereits bekannte FASB ASU 2016-14 hinsichtlich der generellen Überarbeitung des

Themas 958 erwähnt. Alle diese Accounting Standards Updates treten jedoch erst in nachfol-

genden Berichtsjahren in Kraft und evaluierte die PETA, Inc. zum Stichtag 31.07.2016 noch,

wie sich die Updates auf ihren Jahresabschluss auswirken werden.379

Die Informationen zur Organisation PETA, Inc. und ihren Tätigkeiten während des Berichts-

jahres, die sich in Note 1 des Anhangs finden380 sind sehr ausführlich gehalten und daher sehr

informativ. Der Leser erhält einen sehr guten Gesamtüberblick über die Leistungen, verschie-

denen Programme und Erfolge während des Berichtsjahres und kann sich ein Bild davon ma-

chen, wie die Organisation arbeitet und was sie mit ihrer Arbeit erreichen möchte bzw. bereits

erreicht hat.

Insgesamt enthält der Jahresabschluss der PETA, Inc. sämtliche Anhangangaben, die von

den US-GAAP gefordert sind bzw. die die notwendigen Zusatzinformationen darstellen, die

der Jahresabschlussleser neben Bilanz, Statement of Activities und Kapitalflussrechnung be-

nötigt.

American Heart Association, Inc.

Die Organisation

Die American Heart Association, Inc. mit Hauptsitz in Dallas, Texas ist die älteste und größte

Not-for-Profit-Organisation in den USA, die sich dem Kampf gegen Herzinfarkte und -erkran-

kungen widmet. Sie wurde im Jahr 1924 von sechs Kardiologen gegründet und umfasst nun-

mehr über 22,5 Millionen Freiwillige und Unterstützer sowie über 3.000 Mitarbeiter.381 Die

Association stellt hierbei Geldmittel für die Forschung zu Herzerkrankungen und -infarkten zur

376 Anmerkung: Grundsätzlich trat das ASU bereits für Berichtsjahre, die nach dem 15. Juni 2013 be-
gannen in Kraft.

377 Vgl. FASB (2014b), S. 1.
378 Vgl. FASB (2016b), S. 1.
379 Vgl. PETA (2016), S. 21 f.
380 Vgl. PETA (2016), S. 6–12.
381 Vgl. Website der AHA, Inc., About Us.
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Verfügung, ebenso wie für öffentliche Gesundheitsbildung und Programme, die die amerika-

nische Bevölkerung über die Möglichkeiten zur Prävention von Herzerkrankungen und -infark-

ten informieren. Haupteinnahmequelle der Organisation sind Spenden der Allgemeinheit.382

Allgemeines zum Jahresabschluss zum 30.06.2016

Der Jahresabschluss der American Heart Association, Inc. enthält den Prüfbericht des Ab-

schlussprüfers vom 31. Oktober 2016 sowie den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz,

Statement of Activities und Anhang, sowie ein Statement of Functional Expenses und ist somit

hinsichtlich seiner Vollständigkeit US-GAAP konform. Der Prüfbericht von KPMG LLP enthält

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und nimmt auch Bezug auf die Vergleichbar-

keit der Vorjahresinformationen im Abschluss zum 30.06.2016 mit denen des Vorjahresab-

schlusses zum 30.06.2015. Nach Meinung der Prüfer sind die Vorjahresinformationen im ak-

tuellen Jahresabschluss und die Informationen im Abschluss zum 30.06.2015 in allen wesent-

lichen Belangen konsistent.383

Sämtliche Statements enthalten neben den Informationen bzw. Werten zum 30.06.2016 bzw.

für das Berichtsjahr mit Ende 30.06.2016 auch die (kumulierten) Vorjahreswerte und -informa-

tionen. Dies ermöglicht dem Leser, einen direkten Vergleich zwischen beiden Berichtsjahren

zu ziehen und Abweichungen leicht feststellen zu können. Zudem erleichtert die Darstellung

von Vorjahreswerten auch die Interpretation des Jahresabschlusses. Aus den Überschriften

der einzelnen Statements ist außerdem ersichtlich, dass die Werte in Tausend angegeben

sind.

382 Vgl. AHA (2016), S. 8.
383 Vgl. AHA (2016), S. 1–2.
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Bilanz

Die Bilanz ist – im Gegensatz zu jener von PETA, Inc. – in sequenzierter Form dargestellt, die

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind daher nach abfallender Liquidität sortiert:

Abbildung 19: Bilanz der AHA, Inc. zum 30.06.2016384

Die Bilanz erfüllt die Anforderungen der US-GAAP hinsichtlich Homogenität der einzelnen

Gruppen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Hinblick auf deren Fristigkeit, sowie

der Aufteilung des Nettovermögens in die einzelnen Kategorien. Im Gegensatz zu jener von

384 Quelle: AHA (2016), S. 6.
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PETA, Inc. enthält die Bilanz der AHA zudem auch Vorjahreswerte. Dies erleichtert einen Vor-

jahresvergleich natürlich entsprechend. Hier fällt vor allem ins Auge, dass die Zahlungsmittel

und Zahlungsmitteläquivalente im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen, die Investments

jedoch deutlich abgefallen sind. Ein Grund hierfür könnte z.B. sein, dass Investments veräu-

ßert und der Veräußerungserlös noch nicht für neue Investments, Programm oder sonstige

Verwendungszwecke verwendet wurde. Allerdings stellen die Investments betraglich immer

noch einen Großteil der Vermögenswerte dar. Im Gegensatz zu PETA, Inc. ist die AHA, Inc.

offenbar auch Begünstigte von split-interest agreements.

Hinsichtlich des uneingeschränkten Nettovermögens (unrestricted net assets) fällt auf, dass

zumindest aus der Bilanz keine board-designated net assets ersichtlich sind, dass also offen-

bar keine Einschränkungen durch das Leitungsorgan hinsichtlich der ansonsten durch Spen-

der uneingeschränkten Vermögenswerte erfolgt sind. Dafür erfolgt eine weitere Unterteilung

des uneingeschränkten Nettovermögens und es wird ersichtlich, dass das Sachanlagevermö-

gen offenbar zur Gänze keinen Spenderrestriktionen unterliegt. Das temporär eingeschränkte

Nettovermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, das dauerhaft eingeschränkte Netto-

vermögen hat sich hingegen verringert. Die Gründe hierfür sind in der Bilanz nicht ersichtlich,

sollten aber im Statement of Activities bzw. aus den Anhangangaben erkennbar sein.

Im Bereich der Verbindlichkeiten stellen Verbindlichkeiten aus der Zahlung von Forschungs-

preisen die größte Position dar, was hinsichtlich des Zwecks bzw. der Ziele der Organisation

plausibel erscheint. Auch diese sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
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Statement of Activities

Abbildung 20: Statement of Activities der AHA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 30.06.2016 endete, Teil 1385

385 Quelle: AHA (2016), S. 3.
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Abbildung 21: Statement of Activities der AHA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 30.06.2016 endete, Teil 2386

386 Quelle: AHA (2016), S. 4.
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Auch von der AHA, Inc. wurde die mehrspaltige Darstellung unter Zuordnung der Ertrags- und

Aufwandpositionen sowie des Nettovermögens zu den drei Kategorien des Nettovermögens

gewählt. Zusätzlich sind auch noch die Gesamtvorjahresbeträge enthalten, die eine leichtere

Vergleichbarkeit der Ergebnisse des aktuellen Berichtsjahres und des Vorjahres ermöglichen.

Im Vergleich zum Statement of Activities der PETA, Inc. ist das der AHA, Inc. jedoch deutlich

detaillierter dargestellt, bzw. scheint die AHA, Inc. über mehr unterschiedliche Einnahmequel-

len – insbesondere im Bereich der sonstigen Erträge (other revenue) – zu verfügen.

Umgliederungen vom temporär eingeschränkten Nettovermögen ins uneingeschränkte Netto-

vermögen sind US-GAAP konform gesondert dargestellt. Die Einteilung der Aufwendungen in

Programmaktivitäten und programmunterstützende Aktivitäten, sowie deren Klassifizierung als

Veränderung des uneingeschränkten Nettovermögens ist ebenso ordnungsgemäß dargestellt.

Hinsichtlich der Erträge stellen Erträge aus Special Events387, Spenden, der Verkauf von Bil-

dungsmaterial und Nachlässe die größten Positionen dar, wobei ein wesentlicher Teil dieser

Erträge temporären Einschränkungen unterliegt. Besonders die Spendenerträge und die Er-

träge aus dem Verkauf von Bildungsmaterial sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Hin-

sichtlich der Erträge aus Special Events sind Aufwendungen, die direkt den Spendern zu-

gutegekommen sind, in einer eigenen Zeile in Abzug gebracht.388

Weiters ist ersichtlich, dass die oben erwähnte Verringerung des permanent eingeschränkten

Nettovermögens offenbar zum Großteil aus unrealisierten Verlusten aus den betroffenen Ver-

mögenswerten und nicht aus der Erfüllung etwaiger Spenderrestriktionen resultiert, weshalb

auch keine Umgliederung in das uneingeschränkte Nettovermögen vorgenommen wurde. Ins-

gesamt ist ein Großteil der Erträge dem uneingeschränkten Nettovermögen zugeordnet, die

Organisation hat demnach einen großen Teil der Erträge zur freien Verfügung.

Aufwandsseitig stellen auch im Statement of Activities der AHA, Inc. die Programmaufwen-

dungen den größten Betrag dar, insbesondere das Programm zur öffentlichen Gesundheits-

bildung (Public health education), gefolgt vom Forschungsprogramm (Research), mit welchem

Wissenschaftler und akademische Institutionen unterstützt werden. Die Aufwendungen sind

im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen, insbesondere jene für das Forschungspro-

gramm und das Programm für die öffentliche Gesundheitsbildung. Dies spiegeln auch die ge-

stiegenen Verbindlichkeiten, insbesondere aus Forschungspreisen in der Bilanz wider.

387 Vgl. Larkin / Di Tommaso (2017), S. 204: Special Events sind Events wie z.B. soziale Veranstaltun-
gen, oder Bildungsveranstaltungen, die eine Organisation in Form von Abendessen, Tanzveranstal-
tungen etc. insbesondere für Fundraisingzwecke, aber auch andere Zwecke ausrichtet.

388 Vgl. Larkin / Di Tommaso (2017), S. 205: Das sind z.B. Kosten der Organisation für das Abendessen
bei der Veranstaltung.
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Aufgrund dessen, dass die Aufwendungen grundsätzlich als Veränderung des uneinge-

schränkten Nettovermögens darzustellen sind, ist dieses – wie aus dem Statement of Activities

ersichtlich ist – sogar negativ. Durch die positive Veränderung des temporär eingeschränkten

Nettovermögens ist die gesamte Veränderung des Nettovermögens knapp positiv. Das Netto-

vermögen zum Bilanzstichtag entspricht daher in etwa dem Nettovermögen zum Vorjahres-

stichtag. Die Organisation hat daher offenbar sämtliche Erträge, die sie im Berichtsjahr erzielt

hat, wieder für ihre Programme aufgewendet.
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Kapitalflussrechnung

Abbildung 22: Statement of Cash Flows der AHA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 30.06.2016 endete389

Die Kapitalflussrechnung (Statement of Cash Flows) der AHA, Inc. ist wie jene der PETA, Inc.

mittels indirekter Methode dargestellt, sodass auch hier keine weitere Überleitungsrechnung

389 Quelle: AHA (2016), S. 7.
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erforderlich ist. Der Kapitalfluss aus der operativen Tätigkeit ist im Vergleich zu jenem der

PETA, Inc. mit rd. USD 517.000 extrem niedrig, vor allem im Vergleich zum Vorjahr. Das re-

sultiert zum einen aus der deutlich geringeren positiven Veränderung des Nettovermögens,

zum anderen aus dem deutlich höheren Abzugsposten aus Forderungen.

Der Kapitalfluss aus Investitionstätigkeiten ist hingegen stark gestiegen. War dieser im Vorjahr

noch negativ, so ist dieser im Berichtsjahr 2015/2016 mit rd. 58,22 Millionen USD deutlich

positiv. Grund hierfür ist, dass deutlich mehr Investments veräußert, als erworben wurden. Die

Einzahlungen aus der Veräußerung von Investments sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr

als 140 Millionen USD gestiegen, während sich die Auszahlungen für Erwerbe nur leicht erhöht

haben.

Der Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeiten ist mit rd. -500.000 USD wiederum negativ. Dies

resultiert ausschließlich aus den im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Einzahlungen

aus Spenden für Endowments390, denn die Auszahlungen für Schuldbriefe391 sind sogar leicht

gefallen. Im Übrigen sind die Spenden für Endowments in Übereinstimmung mit FASB ASC

958-230-55-3 einmal als Kapitalabfluss aus den operativen Tätigkeiten und einmal als Kapi-

talzufluss aus den Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Insgesamt ist der Kapitalfluss aufgrund des positiven Kapitalflusses aus Investitionstätigkeiten

für das Berichtsjahr im Gegensatz zum Vorjahr mit rd. 58,23 Millionen USD positiv und im

Vergleich zum Anstieg des Nettovermögens ungleich höher. Dies liegt im Wesentlichen daran,

dass die Einnahmen aus den Investmentverkäufen, welche hauptsächlich für den positiven

Kapitalfluss verantwortlich sind, nicht zu einem tatsächlichen Ertrag im Statement of Activities

geführt haben. Vielmehr hat sich durch den Verkauf der Investments offenbar ein Veräuße-

rungsverlust iHv rd. 7.000 USD ergeben. Dies erklärt die hohe Abweichung zwischen Kapital-

fluss und Erhöhung des Nettovermögens zum Großteil.

390 d.h. Spenden mit einer Einschränkung für langfristige, andauernde Zwecke.
391 Mortgage Notes.
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Statement of Functional Expenses

Abbildung 23: Statement of Functional Expenses der AHA, Inc. für das Berichtsjahr, welches am 30.06.2016 en-
dete392

392 Quelle: AHA (2016), S. 5.
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Die American Heart Association, Inc. ist eine spendenfinanzierte Gesundheitsorganisation und

hat daher – im Gegensatz zu PETA, Inc. – verpflichtend ein Statement of Functional Expenses

aufzustellen. Die Aufteilung der Aufwendungen erfolgt ordnungsgemäß nach ihrem Funktions-

bereich und ihrer Aufwandsart, getrennt in Programmaufwendungen und programmunterstüt-

zende Aufwendungen. Im Gegensatz zum Statement of Functional Expenses der PETA, Inc.

enthält das der AHA, Inc. keine Prozentangaben. Diese sind zwar nicht verpflichtend anzuge-

ben, erhöhen bzw. erleichtern aber natürlich die Lesbarkeit des Statements. Außerdem fehlt

die Spalte Mitgliederentwicklung. Ein Grund hierfür könnte sein, dass dieser Funktionsbereich

im Vergleich zu den anderen nur geringwertig ist und daher auf eine gesonderte Darstellung

verzichtet wurde und die Aufwendungen ggf. einem der anderen Funktionsbereiche zugeord-

net wurden.

Auch aus dem Statement der AHA, Inc. sind die Aufwendungen, welche auf die einzelnen

Programme entfallen ersichtlich. Das Programm zur öffentlichen Gesundheitsbildung ist offen-

sichtlich am kostenintensivsten, insbesondere was die Gehälter betrifft. Da dieses Programm

naturgemäß personalintensiv ist, erscheinen diese hohen Personalaufwendungen auch plau-

sibel. Im Forschungsprogramm sind hingegen die Aufwendungen für Auszeichnungen und

Preise am höchsten. Dies entspricht auch dem Zweck des Programms, welches Forschungs-

arbeiten anderer Organisationen unterstützen soll, weshalb hier die Personalaufwendungen

auch deutlich geringer sind. Die externen Beratungsaufwendungen sind hingegen im Pro-

gramm für die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften am höchsten.

Die Fundraisingaufwendungen sind mit rd. 96 Millionen USD im Vergleich zu den rd. 670 Mil-

lionen an öffentlichen Spenden mE relativ hoch. Für jeden USD an Fundraisingaufwand erhält

die AHA, Inc. rd. 7 USD an Spenden.

In Ergänzung zu der Aufteilung nach den einzelnen Funktionsbereichen sind der Vollständig-

keit halber auch noch die Aufwendungen, die im Rahmen von Special Events direkt den Spen-

dern zugutegekommen sind, gesondert angeführt.

Insgesamt sind die Programmaufwendungen mit über 700 Millionen USD deutlich höher, als

die programmunterstützenden Aufwendungen mit rd. 155 Millionen USD. Sie machen sohin

77,91% des Gesamtaufwandes aus, was wohl ebenfalls einen guten Wert darstellt, wenngleich

die Aufwendungen für Programme im Verhältnis zu den programmunterstützenden geringer

sind, als bei der PETA, Inc. Auch die Aufwendungen für Management and General sind mit

6,72% der Gesamtaufwendungen gering, aber höher als jene bei der PETA, Inc.
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Anhang

Der Anhang der AHA, Inc. enthält u.a. Angaben zu folgenden Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden:393

- Investments (Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert, inkl. Zusammensetzung der

Investments einschließlich der jeweiligen Buchwerte und der Berechnungsmethode

des beizulegenden Zeitwerts der jeweiligen Gruppe von Investments)

- Forschungspreise und -auszeichnungen (Erfassung des Aufwands und der Verbind-

lichkeit, wenn die Empfänger über den Erhalt informiert wurden)

- Ehrenamtliche Leistungen (Bilanzierung sofern die Leistungen nicht finanzielle Vermö-

genswerte schaffen oder erweitern, bzw. wenn diese spezielle Fähigkeiten erfordern

und normalerweise zugekauft werden müssten)

- Erfassung von Einkommensteuern auf Erträge, die nicht unter die begünstigte, steuer-

befreite Tätigkeit der Organisation fallen

- Split-Interest Agreements (Bilanzierung der Vermögenswerte zum beizulegenden Zeit-

wert und der Verbindlichkeiten als Barwert der künftigen zu tätigenden Zahlungen; Er-

fassung des Spendenertrags als Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögenswert

und der korrespondierenden Verbindlichkeit im uneingeschränkten Nettovermögen, es

sei denn es bestehen Restriktionen)

- Spendenzusagen (Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert bzw. zum Nettoveräuße-

rungswert, wenn mit dem Erhalt der Spende innerhalb eines Jahres gerechnet wird,

ansonsten mit dem Barwert der künftigen erwarteten Zahlungen)

- Sachanlagen (die Möglichkeit zur Umgliederung von gespendetem Sachanlagevermö-

gen ohne Spenderrestriktionen vom temporär eingeschränkten Nettovermögen ins un-

eingeschränkte Nettovermögen über die Nutzungsdauer wird nicht in Anspruch genom-

men) inkl. einer Beschreibung der Methode hinsichtlich der Aktivierung der Sachanla-

gen und deren Nutzungsdauer und Bewertungsbasis für Sachanlagevermögen (An-

schaffungskosten für erworbene Sachanlagen und beizulegender Zeitwert für durch

Spenden erhaltene Sachanlagen)

Weiters sind folgende wesentliche Angaben im Anhang enthalten:

- Angaben zu Investmenterträgen (Angabe der Beträge zu Zinsen und Dividenden, so-

wie Kursgewinnen und -verlusten, Erfassung der genetteten Investmenterträge im

393 Vgl. AHA (2016), S. 9–14.
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Statement of Activities, Offenlegung der damit zusammenhängenden Aufwendungen

im Anhang)394

- Methode zur Schätzung des beizulegenden Zeitwerts für diverse Vermögenswerte395

- Angaben zu den einzelnen temporären und dauerhaften Einschränkungen des Netto-

vermögens (Angaben zu den einzelnen Einschränkungen, wie z.B. zur Nutzung für das

Forschungsprogramm, oder andere Programme, sowie zur dauerhaften Einschrän-

kung von Nutzungsansprüchen aus perpetual trusts)396

- Angaben zur Konzentration von Kreditrisiken hinsichtlich Derivate397

- Angaben zu Endowment Funds der Organisation (sämtliche erforderliche Angaben

sind enthalten; die Endowment Funds sind entweder dem temporär, oder dauerhaft

eingeschränkten Nettovermögen zugeordnet)398

- Angaben zu Verbindlichkeiten aus Forschungspreisen (Fristigkeiten, Zusammenset-

zung des Bilanzwertes zum 30.06.2016)399

Auch der Anhang der AHA, Inc. enthält Anhaben zu neuen FASB Accounting Standards Up-

dates und deren Implementierung bzw. Anwendung durch die Organisation.400 Auf FASB ASU

2012-05, welches die Klassifizierung von Einnahmen aus dem Verkauf von gespendeten Ver-

mögenswerten in der Kapitalflussrechnung behandelt verweist die AHA, Inc. im Gegensatz zur

PETA, Inc. in ihrem Anhang nicht. Möglicherweise ist dieses für die Organisation nicht rele-

vant, oder aber das FASB ASU wurde bereits in vorangegangenen Berichtsjahren umgesetzt.

Bezug genommen wird jedoch auf FASB ASU 2014-09 hinsichtlich der Erfassung von Erträgen

aus Verträgen mit Kunden, sowie auf das bereits bekannte FASB ASU 2016-14 hinsichtlich

der generellen Überarbeitung des Themas 958. Diese Standards Updates treten jedoch erst

in künftigen Berichtsjahren in Kraft und evaluierte die AHA, Inc. zum Stichtag 30.06.2016 noch,

wie sich die Updates auf ihren Jahresabschluss auswirken werden.401

Die Informationen zur Organisation AHA, Inc. und ihren Tätigkeiten während des Berichtsjah-

res, die sich in Note 1 des Anhangs finden402 sind bei weitem nicht so ausführlich gehalten wie

die der PETA, Inc. Damit der Leser sich also ein detaillierteres Bild von den Tätigkeiten und

Errungenschaften der Organisation verschaffen kann, ist er auf weitere Informationsquellen

angewiesen.

394 Vgl. AHA (2016), S. 15.
395 Vgl. AHA (2016), S. 17–21.
396 Vgl. AHA (2016), S. 29.
397 Vgl. AHA (2016), S. 16.
398 Vgl. AHA (2016), S. 21–24.
399 Vgl. AHA (2016), S. 26f.
400 Vgl. AHA (2016), S. 30.
401 Vgl. AHA (2016), S. 30.
402 Vgl. AHA (2016), S. 8.
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Insgesamt enthält der Jahresabschluss der AHA, Inc. jedoch sämtliche Anhangangaben, die

von den US-GAAP gefordert sind, bzw. die die notwendigen Zusatzinformationen darstellen,

die der Jahresabschlussleser neben Bilanz, Statement of Activities, Kapitalflussrechnung und

Statement of Functional Expenses benötigt. Lediglich detailliertere Informationen zur Organi-

sation und ihren Programmen wären wünschenswert, wenn auch nicht verpflichtend.
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7 Fazit und Ausblick

Wie anhand der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte, ergeben sich für Not-for-Profit-

Organisationen aufgrund ihrer Besonderheiten im Vergleich zu anderen Organisationen etli-

che Unterschiede in den Rechnungslegungsgrundsätzen gem. US-GAAP, die bei der Jahres-

berichterstattung berücksichtigt werden müssen. Die umfassende Reformierung des Themas

958 durch das FASB ASU 2016-14 hat wesentlich dazu beigetragen, die Rechnungslegung zu

vereinfachen und den Nutzen der Inhalte sowie die Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses

zu erhöhen.

Insbesondere die Durchsicht und Interpretation der Jahresabschlüsse der beiden Organisati-

onen in den Fallstudien zeigt, dass das lt. FASB ASU 2016-14 verpflichtend zu erstellende

Statement of Functional Expenses für alle Not-for-Profit-Organisationen einen wesentlichen

Nutzen für die Lesbarkeit und Interpretierbarkeit der Jahresabschlüsse hat. Ohne das State-

ment wäre es deutlich schwieriger, abzuschätzen, wieviel eine Organisation für ihre einzelnen

Programme aufwendet, wie sich diese Aufwendungen zusammensetzen und wie die einzelnen

Aufwendungen für die unterschiedlichen Funktionsbereiche im Verhältnis zueinander stehen.

Das Statement lässt zudem Rückschlüsse darauf zu, wie „verwaltungsintensiv“ eine Organi-

sation ist und – in Verbindung mit dem Statement of Activities – wie hoch beispielsweise die

Fundraisingaufwendungen im Vergleich zu den Spendeneinnahmen sind, d.h. also wie effektiv

die Fundraisingmaßnahmen sind.

Das FASB ist auch weiterhin stets bestrebt, die Rechnungslegungsgrundsätze für Not-for-Pro-

fit-Organisationen bzw. deren Nützlichkeit zu verbessern. Daher ist es nicht verwunderlich,

dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit bereits einige neue Standards anhängig sind,

die in den nächsten Jahren in Kraft treten.403

Die folgende Übersicht zeigt die bevorstehenden Änderungen für Not-for-Profit-Organisatio-

nen durch künftig in Kraft tretende Accounting Standards Updates:

403 Vgl. FASB Website, Accounting Standards Updates – Effective Dates.
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Accounting Standards Update Veröffentlichung Inkrafttreten für Not-for-Pro-
fit-Organisationen

Update 2016-01

Financial Instruments - Overall

(Subtopic 825-10):

Recognition and Measurement of Fi-
nancial Assets and Financial Liabilities

Jänner 2016 Für Berichtsjahre, die nach
dem 15. Dezember 2018 begin-
nen (frühere Anwendung ist un-
ter bestimmten Umständen
möglich)

Update 2016-18

Statement of Cash Flows

(Topic 230):

Restricted Cash

November 2016 Für Berichtsjahre, die nach
dem 15. Dezember 2018 begin-
nen (frühere Anwendung ist
möglich)

Update 2017-07

Compensation - Retirement Benefits
(Topic 715):

Improving the Presentation of Net Peri-
odic Pension Cost and Net Periodic
Postretirement Benefit Cost

März 2017 Für Berichtsjahre, die nach
dem 15. Dezember 2018 begin-
nen (frühere Anwendung ist un-
ter bestimmten Umständen
möglich)

Abbildung 24: Übersicht über bevorstehende Accounting Standards Updates404

Insbesondere FASB ASU 2016-01, welches weitreichende Anpassungen für die Bilanzierung

von Finanzinstrumenten für sämtliche nach US-GAAP bilanzierende Organisationen vorsieht,

ist interessant, da dieses Update zwar erst nach FASB ASU 2016-14 in Kraft tritt, sich jedoch

die beiden Updates hinsichtlich ihres Inhalts zum Teil überschneiden. Das bedeutet, dass ei-

nige Regelungen des FASB ASU 2016-14, obwohl dieses später veröffentlicht wurde, dennoch

durch FASB ASU 2016-01 für Berichtsjahre, die ab dem 15. Dezember 2018 beginnen, ver-

worfen bzw. neu geregelt werden. So wird durch FASB ASU 2016-01 beispielsweise ein eige-

nes Subthema für Eigenkapitaltitel eingeführt.405 Subthema 958-320 umfasst dementspre-

chend künftig nur noch Schuldtitel. Grundsätzliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

wurden in Subthema 958-210406 bzw. 958-225407 verschoben.408 Im Gegensatz zur aktuellen

Regelung bzw. zur Regelung gemäß FASB ASU 2016-14 sind von Subthema 958-321 künftig

alle Eigenkapitaltitel erfasst, nicht nur jene mit einem direkt ermittelbaren beizulegenden Zeit-

wert.409 Im Gegensatz zu den aktuellen geltenden Grundsätzen sind sowohl Eigenkapital- als

404 Quelle: eigene Darstellung.
405 Vgl. FASB ASC 958-321: Investment – Equity Securities idF FASB ASU 2016-01.
406 Vgl. FASB ASC 958-210: Balance Sheet.
407 Vgl. FASB ASC 958-225: Income Statement (sic!).
408 Vgl. FASB (2016a), S. 135 – 136.
409 Vgl. FASB (2016a), S. 137.
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auch Schuldtitel erstmalig mit ihren Anschaffungskosten exklusive etwaiger Transaktions- o-

der Vermittlungsgebühren anzusetzen. Eine Ausnahme gilt weiterhin für gespendete Titel,

diese sind erstmalig mit ihrem beizulegenden Zeitwert anzusetzen.410

Allerdings kommt es durch FASB ASU 2016-14 auch zu „nachträglichen“ Anpassungen des

FASB ASU 2016-01. So sieht FASB ASU 2016-01 noch Offenlegungspflichten für noch nicht

realisierte Gewinne und Verluste aus Eigenkapitaltiteln, welche zum Jahresabschlussstichtag

gehalten werden vor.411 FASB ASU 2016-14 eliminiert diese Verpflichtung jedoch wieder,

diese tritt daher demnach gar nicht erst in Kraft.412

Die oben genannten Accounting Standards Updates sind allesamt bereits verabschiedet und

treten in den kommenden Berichtsperioden in Kraft. Zeitgleich laufen aktuell jedoch bereits

zwei neue Projekte des FASB, zum einen hinsichtlich der Ertragsrealisierung von Zuschüssen

und Verträgen von Not-for-Profit-Organisationen, zum anderen hinsichtlich Phase 2 der An-

passung der Rechnungslegungsstandards für Not-for-Profit-Organisationen.413

Ziel des ersten Projektes ist die Verbesserung und Klarstellung hinsichtlich bestehender Rech-

nungslegungsstandards zur Ertragsrealisierung von Zuschüssen und Verträgen durch Not-for-

Profit-Organisationen.414

Das Ziel der Phase 2 des Projektes zur Anpassung der Rechnungslegungsstandards für Not-

for-Profit-Organisationen besteht darin, die bestehenden Standards für die Berichterstattung

von Not-for-Profit-Organisationen zu prüfen, wobei der Schwerpunkt auf folgende Punkte ge-

legt werden soll:415

- Prüfung hinsichtlich des Erfordernisses weiterer Anpassungsmaßnahmen

- Definition solcher Maßnahmen, sofern erforderlich

- Neuordnung einzelner Posten der Kapitalflussrechnung, um einen leichteren Abgleich

zwischen dem Geldfluss aus operativen Tätigkeiten und den operativen Maßnahmen

gemäß dem Statement of Activities zu ermöglichen

- Prüfung einer Alternative zur Segmentberichterstattung für Not-for-Profit-Gesundheits-

organisationen anstelle der Anforderung, die Aufwendungen sowohl ihrer Funktion, als

auch ihrer Aufwandsart nach zu klassifizieren (was eigentlich im Sinne eins Statement

of Functional Expenses eine Anforderung aus Phase 1 war)

410 Vgl. FASB (2016a), S. 133 u. 141.
411 Vgl. FASB (2016a), S. 142.
412 Vgl. FASB (2016c), S. 125.
413 Vgl. Website des FASB, Recently issued accounting standards updates and relevant projects.
414 Vgl. Website des FASB, Project Update, Financial Statements of Not-for-Profit Entities – Pase 2.
415 Vgl. Website des FASB, Project Update, Revenue Recognition of Grants and Contracts by Not-for-

Profit Entities.
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Man darf also hoffen, dass Phase 2 des Projektes zur Anpassung der Rechnungslegungsstan-

dards für Not-for-Profit-Organisationen zusätzliche Erleichterungen für die Organisationen

selbst, sowie zusätzlichen Nutzen für die Jahresabschlussleser bringt.
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LXXVII

Zusammenfassung

Not-for-Profit-Organisationen erwirtschaften in den USA einen signifikanten Anteil des Brutto-

nationalprodukts und beschäftigen einen erheblichen Anteil der Arbeitskräfte. Ihre Charakte-

ristika wie die fehlende Gewinnabsicht, die Abhängigkeit von Spenden der Allgemeinheit, ohne

entsprechende Gegenleistungen erbringen zu müssen, oder die Abwesenheit von Eigentüme-

rinteressen erfordern speziell auf sie zugeschnittene Rechnungslegungsnormen. Diese zielen

nicht wie bei anderen Organisationen auf den Ausweis von Umsatzerlösen, den Bilanzgewinn

oder die Darstellung des Eigenkapitals ab. Vielmehr geht es in erster Linie darum, wann und

wie Spenden oder Spendenzusagen bilanziert werden, wie eine Organisation diese Spenden

zugunsten ihres Zwecks einsetzt und ob deren Einsatz sachlich, zeitlich oder auf sonstige

Weise eingeschränkt ist. Die Adressaten der Jahresabschlüsse von Not-for-Profit-Organisati-

onen, wie insbesondere Spender, haben meist andere Informationsbedürfnisse, als jene der

von For-Profit-Organisationen, denn Geldgeber von Not-for-Profit-Organisationen verfolgen in

der Regel andere Interessen als jene von For-Profit-Organisationen.

Im Zuge der vorliegenden Arbeit werden die in den USA speziell für Not-for-Profit-Organisati-

onen geltenden Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze beschrieben. Die Inhalte der

Jahresabschlüsse dieser Organisationen weichen in vielerlei Hinsicht wesentlich von jenen

von For-Profit-Organisationen ab. Für die Leitungsorgane dieser Organisationen ist es daher

unerlässlich, sich eingehend mit den spezifischen Regelungen der US-GAAP zu befassen,

damit es zum einen möglich ist, sich testieren zu lassen, dass der Jahresabschluss US-GAAP-

konform ist und zum anderen den Informationsbedürfnissen der Jahresabschlussleser ent-

sprochen werden kann.


